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Vier Jahre Arbeitshaus.
Untersuchungen und Beobachtungen, insbesondere als Beitrag zur Frage

des Asyls.

Von M edizinalrat D r. A n to n  B ru s is  bei den Strafgefängnissen und 
dem Arbeitshaus St. Georgen-Bayreuth.

Zweifellos bedeutet das Gesetz vom 24. November 1933, das ab
1. Januar 1934 das Arbeitshaus in  die Maßregeln der Sicherung und 
Besserung gemäß §42d  StGB, eingereiht hat, auf dem Gebiet des 
Arbeitshausproblems einen erheblichen F ortsch ritt gegenüber vergan
genen Jahren. Können dadurch doch alle der Allgem einheit uner
wünschten Elemente wie B ettler, Landstreicher und Arbeitsscheue auf 
lange Zeit von ih r ferngehalten und verwahrt werden, vor allem wenn 
es sich um Rückfällige handelt. Andererseits is t gleichzeitig die Mög
lichke it der Unterbringung im  Asyl gegeben (§ 42 d Abs. 4 StGB.).

Meines Erachtens bestehen aber gerade in  der Frage des Asyls im  
Vollzug noch erhebliche Schwierigkeiten. E inm al fehlen justizeigene 
Asyle fast vollkommen, wenn n icht überhaupt, und zum zweiten erhebt 
sich von psychiatrischer Seite imm er die Frage nach dem W ohin m it 
Menschen, die, auf Grund eines Defektes krim ine ll geworden, in  die 
H e il- und Pflegeanstalten aufgenommen werden müssen, aber wegen 
Fluchtgefahr o. ä. sich nur schwer in  den Rahmen der heutigen H eil- 
und Pflegeanstalten einfügen. Es feh lt die Zwischenstufe zwischen H eil- 
und Pflegeanstalt und dem Arbeitshaus: Das Asyl.

Der A ufenthalt im  Arbeitshaus w ird  von seinen Insassen stets als 
Strafe empfunden. Dies is t auch n icht weiter zu verwundern, wenn man 
weiß, daß Kost, Hausordnung, D isziplinarstrafen und die gesamte Be
handlung, wie sie in  §§ 13— 15 der Grundsätze des RJM. über den Vollzug 
von Maßregeln der Sicherung usw. vom 14. V. 1934 (RGBl. I  S. 383) 
geregelt sind, sich in  keiner Weise von einer S trafanstalt unterscheiden 
(■Meixner, eigene Erfahrung). Is t dem Arbeitshaus gleichzeitig ein Asyl 
angeschlossen und herrschen hier die gleichen Grundsätze, dann läßt sich 
der B egriff des Asyls überhaupt n icht aufrecht erhalten. W ie ein Asyl 
unter ärztlicher, psychiatrischer Leitung zu gestalten ist, soll h ier n icht 
erörtert werden und muß weiteren Arbeiten Vorbehalten bleiben. Daß 
aber die E inrichtung einer genügend großen Anzahl von Asylen eine 
brennende Notwendigkeit is t, soll an Hand der Beobachtungen innerhalb 
v ie r Jahren an einem M aterial von insgesamt 718 Insassen im  folgenden 
nachgewiesen werden. Wenn auch die Aufzeichnungen aus Akten, 
Heim atberichten o. ä. n icht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, so
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gestatten sie doch einen Ü berblick sowohl in  erbbiologischer H insicht 
als auch fü r die praktischen Bedürfnisse des Vollzugs.

Schon Schemmel fand bei seinem M aterial 2/3 — 66% persönlich 
M inderwertige. Unsere Beobachtungen erstrecken sich auf die fast 
doppelte Zahl, wobei außer acht gelassen wurde, ob diese M inderwertig
ke it auf körperlichem oder geistigem Gebiet ihren Ausdruck fand. Setzt 
man fü r „persönlich m inderwertig“  den Ausdruck „anbrüchig“ , so 
finden sich unter unseren 718 Insassen 555 =  77-35% Anbrüchige. Davon 
sind die im  Arbeitshaus in  4 Jahren Verstorbenen abzurechnen =  7 also 
548 =  76,38%. Diese Zahl würde sich aber noch wesentlich erhöhen, 
wenn man jeden einzelnen K rankheitsfa ll berücksichtigte, d. h. wenn 
man in  Betracht zöge, daß bei ein und demselben Insassen ja  häufig mehr
fache Gebrechen vorhanden sind. Von den Verstorbenen abgesehen er
gäben sich dann 651 Fälle =  90,68%. Der Vollständigkeit halber seien 
diese Zahlen den Tabellen jeweils in  Klammern beigefügt.
G e is te s k ra n k e ...................................................................................54 (37) =
S chw achsinn ige.................................................................................215 (238) =
Beim  Zugang a) 60— 65 Jahre a l t ................................................44 (52) =

b) 65 Jahre und d a r ü b e r ...................................43 (44) =
In va lide  auch fü r  ein A rb e its h a u s ............................................14 (42) =
Arbeitsbeschränkt auf dem allg. A rbe itsm ark t größten

teils in v a l id e .............................................................................. 33 ( j 0)
Ins A sy l abgeschoben......................................................................93 (121) =
Noch a s y lb e d ü r f t ig ...................................................................... 7 (23) =
E p ile p t ik e r ........................................................................................... 8 (_) =
Offene L u n g e n tu b e rku lo se ........................................................  6 (— ) =
Tues .................................................................................................... 29 (31) =
G o n o rrh o e ..........................................................................................  2 (_) =
V e rs to rb e n e ......................................................................................  7 (_) _

7-52%
30.03%

6,13%
5.98%
i.95%

4.59%
I2 >95%
0. 97%
1. n%  
0,84% 
4.03% 
0,28% 
o,97%

555 (651) =  77,35%-
Diese Aufstellung beweist die R ich tigke it der Behauptung Meixners, 

daß das beste Vollzugsgesetz n icht unbedingt einen guten Vollzug ver
bürgt, sondern daß bei seiner Handhabung o ft nur Erwägungen aus
schlaggebend sind, die die tatsächlichen Verhältnisse zu wenig berück
sichtigen. Der Vollzug beginnt aber in  diesen Fällen n icht erst m it dem 
Zugang ins Arbeitshaus. Schon bei der Auswahl der fü r das Arbeitshaus 
bestimmten Personen w ird  o ft der Fehler begangen, daß der einzelne 
F a ll n icht genug auf körperliche und geistige Eignung geprüft w ird. Sie 
werden häufig ohne eingehendere ärztliche Untersuchung überwiesen 
und noch häufiger untersucht, ohne daß der Am tsarzt von den E in
richtungen und Anforderungen, die ein Arbeitshaus an den Einzelnen 
ste llt, eine richtige Vorstellung hat. Zudem hat der R ichter im  a ll
gemeinen eine begreifliche Scheu, Kosten zu verursachen. Jeder Vollzugs
p raktike r w ird  aber zugeben, welch mühseliger und o ft nutzloser Papier
krieg nötig is t, um einen Insassen aus dem Arbeitshaus ins Asyl zu b rin 
gen. Schuld daran is t, daß justizeigene Asyle fehlen und man deshalb den 
erhöhten Kostenaufwand scheut, der durch die Zahlung von Tagessätzen 
an die öffentlichen Anstalten, die bisher als Asyle galten, verursacht würde.
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E in  B lick auf die vorstehende Tabelle zeigt, daß über % aller An
staltsinsassen zu den Anbrüchigen gehört, während bei dem Rest, also 
bei 163 Mann =  22,65% ausschließlich solche Elemente vertreten sind, 
bei denen der Versuch einer Besserung im  Sinne des eigentlichen Arbeits
hauses gerechtfertigt ist.

Nach unserer Erfahrung is t auf jeden F a ll die Verwahrung gut
zuheißen. Die Allgem einheit bedarf der Sicherung und des Schutzes vor 
diesen vagabundierenden, das Land unsicher machenden und bettelnden 
Personen. Die Verwahrung im  Arbeitshaus allerdings, die ja  wie schon 
gesagt als Strafe empfunden w ird, is t abzulehnen. Auch der Laie w ird  
aus seinem gesunden Empfinden heraus sich dagegen sträuben, z. B. einen 
Geisteskranken bestraft zu wissen, der eben wegen seiner K rankheit 
krim ine ll geworden ist. Es is t vollkommen sinnlos, Menschen fü r ihre 
innere, größtenteils ererbte Unzulänglichkeit büßen zu lassen.

In  unserer Tabelle sind 54 Geisteskranke angeführt. Vergleicht man 
die Zahlen aus dem Jahre 1912, so muß ein erfreulicher F o rtsch ritt fest
gestellt werden. Werner fand damals unter den Arbeitshausinsassen 28,7% 
und Riebeth 23,4% geisteskrank. Im m erhin bleiben aber auch heute noch 
7,5 bzw. 7,9% Geisteskranke übrig, die im  Arbeitshaus auftauchen. Fast 
durchwegs handelt es sich bei den Kranken um Schizophrenie, von der 
Dementia simplex angefangen, über die häufige Hebephrenie bis zur K ata
tonie und Dementia paranoides m it Erregungs- und Angstzuständen, 
Selbstbeschuldigungen und Selbstmordversuchen. N ich t bei allen 
54 Kranken is t die Erkrankung erst nach dem Zugang in  die Ansta lt 
offensichtlich geworden. Viele sind schon als Kranke beim Zugang er
kennbar. Schwerer zu erkennen sind die stillen, versandenden Formen, 
die langsam verblöden und bei denen häufig erst bei längerer Beobachtung 
nach gelegentlichen Erregungszuständen und Wahnideen, Arbeitsverwei
gerung u. ä. der Verdacht auf eine alte, echte Geisteskrankheit aufkommt, 
der meistens dann bei Lazarettbeobachtung Gewißheit w ird. Dazu kom m t 
noch, daß der A rzt gerade die Geisteskranken, wenn sie le id lich arbeiten, 
und wieviele tun  dies n icht —  Beschäftigungstherapie! — , häufig erst 
v ie l zu spät zu Gesicht bekommt, weil die Kranken sich ihres abnormen 
Zustandes ja  meist n icht bewußt sind. Von den Aufsichtsbeamten kann 
kaum die notwendige E insicht und Sachkenntnis verlangt werden: t r it t  
dann ein Schub auf, erfolgen Verstöße gegen die Hausordnung, so setzen 
die Hausstrafen ein, ohne daß es dem A rzt jedesmal sofort möglich wäre, 
das Verhalten des Gefangenen als geistesgestört zu erkennen, ja  es is t o ft 
so, daß die Exkulpierung des Gefangenen dem Personal unverständlich 
erscheint.

Wilmanns hat 52 geisteskranke Landstreicher untersucht und dabei 
sehr enge Beziehungen zwischen Geisteskrankheit und sozialem V erfa ll 
gefunden. Bekanntlich gehört in  den Formenkreis der Schizophrenie 
n icht selten das Symptom der Vagabondage. H äufig w ird  die Schizo
phrenie von schleichenden und wenig auffallenden Erscheinungen ein
geleitet. Gerade diese sich allm ählich vollziehenden psychischen Ver
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änderungen werden nur selten Gegenstand ärztlicher, geschweige denn 
psychiatrischer Beobachtung, obwohl ihnen gerade in  unseren Fällen 
große klinische und noch mehr soziale Bedeutung zukäme. Fehlen nun 
im  Arbeitshaus auffällige Zeichen von Irresein im  Sinne des Laien, so 
w ird  der voreingenommene und ärztlich  ungeschulte Beobachter diese 
Erscheinungen als Trägheit, Laune und Ungezogenheit auffassen. 
„Z w ar vermögen sie unter einer gleichmäßig strengen Leitung gewohn
heitsmäßig und handwerksmäßig leichte Arbeiten zu verrichten; stets 
bedarf es aber des Anstoßes und des Anspornes; denn ohne diesen bleiben 
sie unbeschäftigt und träge. Ih re r Umgebung gegenüber verhalten sie 
sich meist scheu, s till und unfrei. Gelingt es, sie in  eine U nterhaltung zu 
verwickeln, so überraschen sie vielfach durch ein gut erhaltenes Gedächt
nis und durch den Umfang an Kenntnissen, die sie aus einer besseren 
Vergangenheit in  diese Indolenz hinübergerettet haben und sie in  sel
tenem W iderspruch stehen zu ih re r G leichgültigkeit bedeutenden Tages
ereignissen gegenüber“  (Wilmanns).

Man w ird  nun einwenden: nach den Ausführungsbestimmungen und 
der Dienstvollzugsordnung werden doch Geisteskranke entweder in  eine 
psychiatrische Abteilung bei einem Strafgefängnis eingeliefert oder d irekt 
in  eine der öffentlichen H e il- und Pflegeanstalten verbracht, da ja  an 
Geisteskranken eine Strafe n icht vo llstreckt werden darf. Aber welch 
unglaubliche Mühe es kostet und welch unerquicklicher Papierkrieg ge
fü h rt werden muß, bis es endlich gelingt, einem Kranken, der die M it
insassen eines Arbeitshauses durch sein Toben ständig in  A ufruhr ver
setzt hat, die passende U nterkunft zu verschaffen, weiß nur der P raktiker. 
Die psychiatrischen Abteilungen bei den Gefängnissen nehmen unruhige 
Kranke nur sehr ungern a u f; is t der Schub dann abgeklungen, so werden 
sie in  der Regel der Ausgangsanstalt wieder zurückgegeben.

W ill man dagegen den Kranken in  eine öffentliche H e il- und Pflege
anstalt überweisen, so scheitert dies vor allen Dingen an der Kostenfrage. 
Die Gerichte haben kein Interesse daran, fü r Geisteskranke die Kosten 
zu übernehmen, die in  einer solchen A nsta lt entstehen. Die Scheu vor 
Kosten und insbesondere dauernden Kosten is t so groß, daß in  der Praxis 
der zweifelhafte Ausweg beschritten wurde, einem Arbeitshaus ein Asyl 
als justizeigenes d irekt anzugliedern. A ls weiteres Hindernis is t natürlich  
auch die häufige Überfüllung der in  Frage kommenden Anstalten an
zusehen. A u f die Dauer is t aber gerade fü r Geisteskranke bei dem völligen 
Mangel an Personal und insbesondere an geeignetem und geschultem 
Personal im  Arbeitshaus diese Übung n ich t tragbar. Reichen dort die 
M itte l und E inrichtungen zur Pflege n ich t aus, dann haben an ihre Stelle 
die gemeinnützigen Anstalten zu treten. Diese sind aber, wie schon er
wähnt, meist übe rfü llt oder nehmen echte Geisteskranke gar n icht auf. 
D am it erübrigt sich also die Frage des Asyls überhaupt und auch der 
R ichter, der den besten W illen hätte, dem Kranken zu helfen, steht vor 
der Entscheidung, entweder die Entlassung aus dem Arbeitshaus zu 
verfügen oder den Gefangenen in  eine Irrenansta lt einzuweisen.
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Wie die Praxis lehrt, w ird  der Kranke o ft genug einfach entlassen 
und dam it beginnt fü r ihn ein Leidensweg, der nach kurzen Irrfah rten  
wieder im  Arbeitshaus endet. Unnötige Kosten und vermehrte A rbe it 
belasten dam it n ich t nur die Vollzugsorgane, sondern auch die A ll
gemeinheit, von den Folgen und Auswirkungen auf den Kranken ganz 
abgesehen. Verhältnismäßig mehr „G lück“  haben die an akuten Schüben 
leidenden Kranken. Sie werden in  der Regel in  der Irrenanstalt verschwin
den, weil die öffentliche Fürsorge fü r sie aufkommen muß, da ja  in  diesen 
Fällen meistens der A rt. 80 bayr. PolG. Anwendung finden kann. Aber wohin 
m it dem Kranken, wenn er wieder soweit ist, daß er in  die Außenfürsorge 
entlassen wird? Dann is t er dem Zufa ll preisgegeben, der ihn bald wieder 
ins Arbeitshaus zurückführt. H ier g ib t es nur eine Lösung, das A s y l. 
Geisteskranke, die krim ine ll geworden sind, oder sich zu landstreichenden 
und bettelnden Asozialen entw ickelt haben, gehören auf Lebensdauer 
ins Asyl. E rkennt man im  Arbeitshaus bei einem Insassen eine echte 
Geisteskrankheit, dann muß er ebenfalls in  das vie lle icht fü r mehrere 
Oberlandesgerichtsbezirke zuständige Asyl überstellt werden, wo er bei 
dauernder Verwahrung unter zweckentsprechender Gestaltung seines 
weiteren Lebens noch nützliche A rbe it leisten kann.

Dies w ird  in  einem sinnvoll eingerichteten und geleiteten Asyl m it 
großer Sicherheit auf lange Zeit erreicht werden können, während durch 
die Arbeitshaushaft die ruhende Erkrankung o ft neu aufflackert. Schon 
Wilmanns kom m t auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
daß die E inzelhaft o ft eine schädigende W irkung h a t; daß aber auch die 
Gemeinschaftshaft des Arbeitshauses von eingreifender W irkung auf 
das Seelenleben der Gefangenen ist, beweise das überaus häufige A u f
flackern einer alten Erkrankung, das W iederauf treten von sinnfälligen 
Symptomen während des Nachhaftvollzugs. Dem kann auch auf Grund 
unserer Erfahrungen zugestimmt werden.

Zur nächsten Gruppe gehören die alten Arbeitshäusler und Land
streicher, die bei unseren Insassen m it 12,11% vertreten sind. Nach
folgende Zahlen zeigen, daß auch die verschiedenen A ltersstufen ziem lich 
gleichmäßig bete ilig t sind.

60—65 Jahre 65 Jahre 11. darüber

Zahl ............... 44 (52) 43 (44)
Prozent ........... 6,13 5.98

Neben einzelnen noch verhältnismäßig rüstigen Greisen treffen w ir 
hier den Typ des altgewordenen Asozialen, die gewohnheitsmäßigen 
Landstreicher und gewerbsmäßigen B ettler, die mehr oder weniger auch 
vom A lkohol zugrunde gerichtet und gezeichnet sind. Körperlich h ilflos 
und gebrechlich, geistig abgestumpft war ihnen die Landstraße freudlose 
Heim at. P roduktive A rbeit können sie wegen ih rer verbrauchten Körper
krä fte  kaum mehr leisten, das unstete Wanderleben is t ihnen zur zweiten 
N atur geworden; ins Arbeitshaus verbracht, erwarten sie in  stum pfer



Resignation das Ende ihrer Tage. H äufig setzt auch ein fortschreitender 
Verblödungsprozeß ein, m it dem die äußere Verwahrlosung auch im  
Arbeitshaus gleichen S chritt hält. Es wäre unsinnig, hier von einem an
deren Zwecke als dem der Verwahrung im  Arbeitshaus zu sprechen. Sie 
bedeutet aber gerade fü r das Arbeitshaus eine große w irtschaftliche Be
lastung, da nach den Bestimmungen nur eine gewisse Anzahl verdienender 
Innenarbeiter vorhanden sein darf. So müssen sie eben als Invaliden 
mitgeschleppt werden, m it denen kein Mensch etwas anzufangen weiß. 
Ihre  Anwesenheit im  Arbeitshaus erschwert den Vollzugs- und Aufsichts
organen nur unnötig ihre ohnehin n icht einfache Aufgabe und da sich 
unter den Landstreichern oftm als streitsüchtige und läppische Greise 
finden, so hat der Beamte nur die W ahl zwischen Kindsmagd oder 
strengem Zuchtmeister.

W er sein ganzes Leben bettelnd auf der Landstraße zugebracht hat, 
bei dem is t eine Besserung n icht mehr zu erwarten. Auch das Arbeitshaus 
is t n ich t imstande, auf solch einen alten Vagabunden noch irgendeinen 
bessernden E in fluß  auszuüben. Dazu kom m t, daß die meisten ja  n icht 
erst in  ihren alten Tagen m it dem Arbeitshaus Bekanntschaft machen, 
sondern o ft eine stattliche Zahl von Jahren in  den Arbeitshäusern 
Deutschlands abgesessen haben, bei einer ebenso o ft staunenswerten 
S trafliste, die aber deutlich ihre passive K rim in a litä t beweist. F ü r diese 
Gruppe genau wie fü r die vorhergehende is t einzig und allein das Asyl 
der richtige Verwahrungsort. D ort stehen die nötigen E inrichtungen, 
M itte l und Pflegepersonen zur Verfügung, während das Arbeitshaus von 
unnutzem Aufwand entlastet würde.

Nahezu 1/3 a ller Insassen, die das Arbeitshaus in  4 Jahren beher
bergte, also 215 sind Schwachsinnige. Es soll h ier n icht untersucht wer
den, ob es sich um angeborenen oder erworbenen Schwachsinn handelt. 
Selbstverständlich sind alle seine Formen, vom leichten Schwachsinn bis 
zur Id io tie  einerseits und vom angeborenen und erworbenen Schwach
sinn auf Grund von Infektionen, organischen Krankheiten und Schädel
verletzungen andererseits anzutreffen. 1926 schreibt Steigerthal: „D ie  
Mehrzahl waren T ro tte l, die von N atur dem Kam pf ums Dasein n icht 
gewachsen waren, usw. Was sie anfaßten, ging fehl, und da Selbst
vertrauen, Arbeitslust, Ausdauer und körperliche Leistungsfähigkeit 
n icht ihre starke Seite war usw., verloren sie die H altung dem Leben 
gegenüber.“  Wenn w ir auch heute manche dieser krankhaften Erschei
nungen etwas anders beurteilen mögen, so steht eines fest: dies alles sind 
Existenzen, die auf Grund ihrer kranken Veranlagung niemals in  der Lage 
sein können, den Lebenskampf erfolgreich zu führen. Der gesunde Volks
körper hat sie von sich abgestoßen, immer bilden sie mehr oder weniger 
resigniert, ha lt- und w illenlos, das Heer der eigentlichen Asozialen. Sie 
sind es auch, die man als Stammgäste des Arbeitshauses bezeichnen kann, 
da aus ihrer Schar die meisten rückfälligen Arbeitshäusler hervorgehen. 
Schuppius fand unter seinem allerdings kleinen M aterial (45) nur 3 Fälle 
von angeborenem Schwachsinn. Dies is t aber n icht weiter zu verwundern.
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Sieht man einmal von den Fällen des erworbenen Schwachsinns ab — sie 
können außer acht gelassen werden, da ihre Zahl im  Vergleich m it den 
anderen nur gering is t und ih r Verhalten, Lebensführung und -Schicksal 
in  keiner Weise von den übrigen abweicht — , so muß festgestellt werden, 
daß Schwachsinnige im  allgemeinen nur dann den öffentlichen Anstalten 
überwiesen werden, wenn besondere W artung und Pflege notwendig w ird, 
und sonst wohl nur, wenn der B egriff der Gemeingefährlichkeit auf sie 
angewendet werden kann. Schuppius sei hier w örtlich  z itie rt: „Ä hnlich  
liegen die Verhältnisse z. B. auch im  Arbeitshaus oder Gefängnis. Auch 
wenn, was wohl n icht immer geschieht, im  Arbeitshaus der Schwachsinn 
eines Detinierten entdeckt w ird, so genügt doch, wie so viele unserer 
Fälle von Dementia praecox u. a. zeigen, die einfache Konstatierung der 
Geistesschwäche noch lange nicht, um die Aufhebung der K orrektion 
oder gar die Einweisung in  eine Irrenanstalt herbeizuführen. E rst wenn 
der Mann störend fü r die Hausordnung oder gefährlich fü r seine Um
gebung w ird, entschließt man sich, sich dieses unbequemen Hausgenossen 
zu entledigen. Da aber die Mehrzahl der Im bezillen sich stum pf der 
strengen Hausordnung füg t, is t im  allgemeinen kein Anlaß gegeben, sie 
in  die Irrenanstalt zu bringen.“  Dem ist nichts hinzuzufügen.

Im  allgemeinen feh lt bei guten Körperkräften die geistige K ra ft und 
die E insicht zur A rbeit. Diese Menschen nehmen durchaus die p rim itiven  
Lebensnotwendigkeiten auf, verlangen darnach und verrichten ihre Funk
tionen, ohne die Forderung der Gegenleistung zu begreifen. An ihrem 
Schwachsinn scheitert in  der Freiheit die nutzbringende Verwendung ihrer 
Körperkräfte, außer es steht ein fester W ille  h in te r dem ihren, der ih r 
Handeln zweckmäßig und folgerichtig bestim m t und le ite t. Im m er is t der 
Schwachsinn der Hauptgrund fü r ih r asoziales Verhalten. Dazu kommt, 
daß dem Schwachsinn fast regelmäßig psychopathische Züge und E in 
schläge beigemischt sind. Auch Bonhöffer fand an einem umfassenden 
M ateria l einen großen Prozentsatz von angeborener Intelligenzschwäche 
mäßigen und hohen Grades. „W as die A rt des Schwachsinns anlangt, 
so handelt es sich fast ausschließlich um die torpide Form : schwer von 
Auffassung, von träger Reaktion, indolent gegenüber dem augenblick
lichen Zustand und gleichgültig gegenüber der Z ukun ft.“

V erfährt außerdem noch das verantwortliche Personal im  Arbeits
haus ohne richtige E insicht und Verständnis m it dem Kranken, dann 
haben w ir Steigerthals Explosivtypen auf der einen und die stumpfen 
resignierten T ro tte l auf der anderen Seite. Keinesfalls w ird  aber dieses 
Heer der Schwachsinnigen im  Arbeitshaus eine Besserung oder aus
reichende Festigung seiner inneren H altung erfahren. Ausnahmen werden 
sicher Vorkommen; dies hängt eben von dem Grad des Schwachsinns ab, 
weshalb gerade bei dieser Gruppe die Notwendigkeit besteht, durch den 
psychiatrisch geübten A rzt, gegebenenfalls m it H ilfe  eines psychologisch 
und psychotherapeutisch erfahrenen Lehrers (an unserer A nsta lt be
steht fü r Arbeitshäusler weder ein Schul- noch sonstiger anregender 
U nterricht, siehe Meixner) und eines verständnisvollen juristischen



Leiters die Auswahl zu treffen, um den als ungeeignet befundenen Ge
fangenen ebenfalls zur Dauerverwahrung ins Asyl abzuschieben, wo ihm 
eine sichere Heim stätte bei möglichst geringen Unkosten zu schaffen 
wäre. Zucht und Ordnung müssen selbstverständlich auch dort aufrecht 
erhalten werden, jedoch in  freierer und gelockerterer Form  ohne die 
drastischen Maßnahmen des Arbeitshauses. Diese Menschen sind ja  
größtenteils gut zu leiten, wenn sie ih re r E igenart entsprechend angefaßt 
werden. Auch zahlenmäßig läß t sich aus unseren Beobachtungen das 
über die Schwachsinnigen Gesagte beweisen. Von insgesamt 718 Mann 
waren wiederholt im  Arbeitshaus untergebracht 387 =  54% der Insassen. 
Von diesen Rückfälligen war genau die H ä lfte  194 =  50% schwachsinnig.

Im  Zusammenhang dam it seien auch die Straftaten, Vorstrafen usw. 
erwähnt, ohne hieraus bindende Schlüsse ziehen zu wollen. Im m erhin 
sind die Ergebnisse der nachstehenden Übersicht recht aufschlußreich. 
Über die A rt der Vorstrafen is t festzustellen, daß, wie erwartet, die B ette l
strafen vorwiegen. Sonst finden sich mehr oder weniger Strafen, die m it 
dem B ette l und der Landstreicherei Zusammenhängen, also meist Eigen
tum sdelikte. Daneben sind aber auch alle möglichen anderen Straftaten 
vertreten, ferner Zuchthausstrafen. Den Rekord erreichte ein alter, 
schwachsinniger B ettle r m it 320 Betteleinträgen. N ur 30 Gefangene 
waren ohne feststellbare Vorstrafen; bei 28 konnte in  die S trafliste 
keine E insicht genommen werden, entweder w eil sie überhaupt fehlte, 
oder w eil die erforderlichen Akten n icht verfügbar waren. Der Gedanke 
lag nahe, in  diesem Zusammenhang einmal festzustellen, wieviele Vor
bestraften nur oder überwiegend wegen Bettels Einträge aufweisen und 
wieviele dieser B ettle r schwachsinnig und geisteskrank bzw. anbrüchig 
im  Sinne des Asyls waren. Unberücksichtigt mußten natürlich die 28 Ge
fangenen ohne S trafliste bzw. -akten bleiben, und die beiden ohne E in 
träge in  der S trafliste, wobei erwähnt sei, daß von ihnen der eine eben
fa lls als schwachsinnig bezeichnet werden mußte.
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Strafen I bis 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 60 bis 89 bis 100 bis 150 bis 200 üb. 200

insgesamt 688 . . 
von Schwachsin-

3 9 8 1 3 8 1 2 5 9 6 121 5 ° 26 2 5 4 2

nigen begang. 297 
Vorwiegend Bet-

I 5 0 60 5 6 3 7 4 6 22 9 12 3 I

te l 3 8 6 .......................
davon schwach-

2 66 6 5 7 5 4 7 68 29 13 1 7 2 2
sinnig 1 8 5  ............... I 37 3 0 3 6 22 30 1 4 3 9 2 I

688 =  100%
297 =  43,48%
386 =  56,18%
185 =  27%

43»48% beträgt der A n te il der Schwachsinnigen an den S traftaten. 
56,18% der Insassen sind vorwiegend B ettler.
27,00 % der Insassen schwachsinnige Bettler.
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Fast die H ä lfte  der 386 B ettle r sind also Schwachsinnige! Diese 
Zahlen geben sehr zu denken und zeigen außerdem deutlich an, welchen 
Gefahren das sonst tre ffliche Gesetz in  seiner Handhabung und Aus
legung ausgesetzt is t und wo die Fehler liegen. N ich t m it Arbeitshaus
einweisung is t diesem Heer der Schwachsinnigen und sonstigen Kranken 
beizukommen. Der Sinn der Einweisung ins Arbeitshaus feh lt fü r den 
zu Bessernden, der n icht aus Bosheit, sondern einfach aus dem N ich t
können heraus die Maßnahmen n icht begreift und deshalb auch sein 
Verhalten schon vorher ändern könnte. Meines Erachtens w ird  aus den 
Zahlen gerade die Notwendigkeit der Verwahrung dieser Gruppe ohne 
weiteres deutlich und bewiesen. Durch die Dauerbe- und -Verwahrung 
w ird  die A llgem einheit wesentlich weniger belastet als durch den schon 
aufgezeigten Irrkre is , der den Volkskörper ständig beunruhigt und den 
Betroffenen nur zu buchartigen S traf listen ve rh ilft.

Zu den beiden genannten Gruppen t r it t  die der Invaliden und Körper
behinderten m it 33 Mann (50) — 4,59%. W ohlgemerkt is t hier der 
B egriff invalide n icht im  allgemeinen Sinne gemeint, sondern is t auf 
das Arbeitshaus bezogen, d. h .: Unsere Invaliden gelten als invalide 
sogar fü r das Arbeitshaus, d. h. sie sind außerstande, auch nur die 
geringste A rbe it zu leisten und sitzen in  völligem  N ichtstun ihre 
Zeit ab. Ihre Zahl beträgt bei uns 14 (42) =  1,95%. Man braucht 
über die Notwendigkeit ih re r Asylierung kaum ein W ort zu verlieren. 
F ü r sie bedeutet schon das Arbeitshaus ein Obdach, da sie ja  durchwegs 
einen so starken V erfa ll ih re r K rä fte  aufweisen, daß sie sich nur noch m it 
Mühe durch das Leben schleppen. W ie eine Ironie muß es anmuten, wenn 
Menschen zum Teil gelähmt (der schwerste F a ll war vollkommene halb
seitige Lähmung), n icht mehr im  Besitze ih rer Glieder, arm- und bein
am putiert, kurz vollkommene Krüppel zur „Besserung“  bei uns ein
passieren. H ier dürfte  der Weg zum Invalidenheim  verwechselt worden 
sein. S till und verbissen, stum pf ergeben in  ih r Schicksal treffen sie ein; 
niemand sorgt fü r sie, keinerlei Rente o. ä. steht ihnen zur Verfügung, als 
Faulenzer und Strolche werden sie angesprochen, wobei gar n icht wenige 
ihre Gesundheit und geraden Glieder im  W eltkrieg hingegeben haben. 
Dazu kommen noch die teilweise Körperbehinderten und Arbeits
beschränkten. Auch fü r sie t r if f t  das Gesagte im  wesentlichen zu und 
n ich t immer is t der böse W ille  die Ursache ihres Verfalls, sondern vie l 
häufiger das körperliche Unvermögen, besonders im  vorgerückten A lter. 
N ich t selten hört man: Ja, ich bin schon 50 oder 60 Jahre a lt, m ir feh lt 
ein A rm  oder ein Bein, ich kann das Arbeitstempo n icht mehr so m it- 
machen, wo soll ich denn überhaupt A rbe it bekommen, niemand w ill m ich, 
was b le ibt m ir denn übrig als der B ette l, wenn ich n ich t verhungern w ill.

Chronische Krankheiten, der Verlust von Gliedern und dam it der 
A rbeitsfähigkeit dürfen kein Grund sein, Menschen im  Arbeitshaus ein
zusperren, nur weil sie keine Rente haben, die es ihnen erm öglicht, 
ohne zu betteln ih r Dasein zu fristen. Besteht keine M öglichkeit, diese 
Menschen in  der Freiheit m it H ilfe  der A llgem einheit ohne B ette l und
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Landstreichern! durchzubringen und sind sie dadurch krim ine ll geworden, 
dann is t es richtiger, von dieser Gruppe den Makel des Arbeitshauses 
zu nehmen und sie in  einem Asyl unterzubringen. A u f diese Weise 
werden sie der Landstraße auf eine anständige A rt entzogen und die 
einfachste P flich t der Fürsorge w ird  e rfü llt. Eine sorgfältige Prüfung 
und Beobachtung dieser bettelnden und krim inellen Elemente is t 
während der Untersuchungshaft natürlich  notwendig und unter Um
ständen auch eine Probezeit im  Arbeitshaus, um den tatsächlichen Grad 
der Arbeitsbeschränkung feststellen zu können. Dabei is t n icht der 
Arbeitshausmaßstab anzulegen, sondern es w ird  den praktischen Be
dürfnissen entsprechen, wenn man den B egriff invalide auf dem allge
meinen A rbeitsm arkt als Maß gelten läßt. Wer in  diesem Sinne invalide 
is t, keine Angehörigen oder sonstige Unterstützung in  der Freiheit hat 
und deshalb dem B ette l anheim gefallen ist, muß im  Asyl dauernd ver
w ahrt werden, um seinen weiteren V erfa ll zu unterbinden. E r kann dort 
auch noch den seinen K räften entsprechenden Arbeitsbeitrag zur Ge
meinschaft ableisten ohne die H ärte und den Zwang des Arbeitshauses.

Von unseren Insassen sind ins Asyl 93 (121) =  12,95% abgewandert, 
jedoch erst nach mancheh W iderständen und längerem H in  und Her 
m it den einweisenden Gerichten, aber auch n icht selten m it den auf
nehmenden Anstalten. Noch asylbedürftig wären 7 (23) =  0,97%. Diese 
müssen aber im  Arbeitshaus verwahrt werden, weil gleichzeitig die 
E inrichtung des Asyls bei uns besteht. H ier herrschen aber die gleichen 
Bedingungen wie im  Arbeitshaus, Strafgefängnis, was Behandlung, 
Kost, Bestrafung usw. anlangt, also eine E inrichtung, die zwar den 
Namen Asyl füh rt, in  W irk lichke it aber niemals einem Asyl entspricht, 
vom grünen Tisch aus geschaffen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse 
der Praxis (Kostenfrage).

D am it is t die Gruppe der Anbrüchigen, die fü r das Asyl in  Frage 
kommen, abgeschlossen. Mag sich ihre Zahl nun etwas nach oben oder 
unten verschieben, das b le ib t zur Lösung der Gesamtfrage ohne Bedeutung. 
Die Notwendigkeit einer befriedigenden Lösung zeigen unsere Zahlen. 
Zusammenfassend seien diese noch einmal festgestellt:

G e is te s k ra n k e ....................................... 54 (57) =  7,52%
A lte  über 60 J a h r e ...............................87 (96) =  12,11%
In va lid e  usw..............................................47 (72) =  6,54%
S chw achsinn ige..................................... 215 (238) =  30,03%
Jetz t schon asy lie rt . .........................100 (144) =  13,92%

Summe 503 (607) =  70,12%.

Diese Gesamtzahl w ird  sich bei genauer Prüfung wohl noch um 
einiges verm indern, insbesondere werden die Schwachsinnigen ja  n icht 
alle samt und sonders dem Asyl zuzuführen sein, während meines E r
achtens die Zahl der Geisteskranken, A lten und Invaliden neben den 
je tz t schon Asylierten unverändert b le ibt. Unsere Zahlen stimmen, ob
wohl an doppelt so großem M aterial errechnet, m it den Feststellungen



ig38, H. i i Brusis, V ie r Jahre Arbeitshaus 523

Schemmels ziem lich genau überein, so daß man hieraus doch schließen 
darf, daß in  den meisten Anstalten die gleichen Bedürfnisse fü r den 
Vollzug bestehen werden.

Unsere Untersuchungen dam it abzuschließen, wäre unvollständig. 
Es sind noch zu erwähnen die 8 E pileptiker =  1,11% m it Anfällen, 
charakterlichen Veränderungen im  Sinne der Epilepsie, klebrig, jäh 
zornig und reizbar, m it teils erworbener, teils erblicher Fallsucht. Ob 
man auch diese Gruppe im  Asyl unterbringen w ill oder ob fü r sie, wie 
auch fü r die Geisteskranken, vie lle icht besser die Spezialanstalten ein
zusetzen sind, is t nur eine Frage der Zweckmäßigkeit. Sicher ist, daß 
auch fü r die E pileptiker keinesfalls das Arbeitshaus die geeignete An
sta lt ist.

Ebensowenig gehören die 6 offenen Lungentuberkulosen ins Arbeits
haus (0,84%). Entweder weise man sie in  die Lungenheilstätten ein, 
oder bei aussichtslosen fortgeschrittenen Stadien der K rankheit auf 
die Tuberkulosenabteilung der Krankenhäuser. (Also im  Gegensatz zur Be
handlung der Tuberkulose bei Strafgefangenen; hier schafft die befristete 
H a ft andere Verhältnisse.) Unsere Fälle wurden entsprechend einge
wiesen und ihre Entlassung bew irkt. Es sollte auf keinen F a ll Vorkommen, 
daß, wie es bei uns geschehen ist, das amtsärztliche Zeugnis solch einen 
Mann fre i von ansteckenden Krankheiten, arbeitsfähig und geeignet 
fü r ein Arbeitshaus erklä rt. Anamnese, Aussehen und Untersuchung 
können und müssen hier die K rankheit erkennen und aufdecken. Is t 
doch heute fast durchwegs der Am tsarzt in  der Lage, Röntgendurch
leuchtung und Röntgenbild heranzuziehen. Geschlossene Tuberkulosen 
sind in  vorliegender A rbeit n icht berücksichtigt worden. Es würde dies 
zu w eit führen und meines Erachtens gehört diese Frage in  den internen 
Bereich der anstaltsärztlichen Tätigke it. N ur der Hinweis auf das 
strapazenreiche Leben der Insassen des Arbeitshauses sei gestattet, 
wodurch Exazerbationen veralteter ruhender Prozesse noch dazu bei 
dem M inim um  an Kost wohl denkbar wären. Es wäre sicher interessant, 
nach dieser R ichtung h in  Untersuchungen über einen größeren Zeit
raum  anzustellen.

An Geschlechtskranken fanden sich 31 (33) = 4 ,3 1 % , die sich auf 
alte Luesfälle 29 (31) und Gonorrhoe 2 aufteilten. Im  Verhältnis eine 
geringe Zahl und dennoch von größter Bedeutung, weil alle Fälle erst 
im  Arbeitshaus aufgedeckt und einer Behandlung zugeführt werden 
konnten. Aus der vorausgegangenen großen Übersicht e rk lä rt sich zu
dem zwanglos die geringe Anzahl bei den Männern im  Gegensatz zu 
dem von Schemmel bei Frauen erhobenen Befund. Es gehört schon ein 
gutes Maß von Überwindung oder unstillbares Sexualverlangen dazu, 
aus dieser Menschengruppe sich den Geschlechtspartner zu wählen. 
Andererseits gehören aber meines Erachtens gerade die Landstreicher 
zu jenen schwer verstopfbaren Quellen und n icht le icht auszurottenden 
Herden der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. Ihre  Verwahrung 
im  Arbeitshaus bedeutet, wenn sie möglichst lange ausgedehnt w ird,
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einen n icht zu unterschätzenden gesundheitlichen Segen. Die gründliche 
Behandlung der Kranken is t dadurch gesichert und die Allgem einheit 
lange Zeit geschützt. Gestorben sind 7 Personen, im  Jahresdurchschnitt 
knapp 2.

Ihre  Todesursachen entsprechen denen der Freiheit. Neben A lters
schwäche fand sich 2 m al Krebs, im a l Darmtuberkulose, im a l Lungen
entzündung, im a l Herzerkrankung (Herzinsuffizienz m it Ödemen bei 
Herzm uskelentartung).

D am it mögen unsere Feststellungen über den Bestand des A rbeits
hauses an Anbrüchigen abgeschlossen werden. Für die erbbiologische 
und erbgesundheitliche Beurteilung auf den gesamten Volkskörper be
zogen ergibt sich an Hand unseres Materials eine weitgehende Überein
stimmung m it dem, was Schemmel gefunden hat. Seine A rbe it hat sich 
dam it genauer befaßt, hier sei nur in  großen Zügen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben, der Befund an Männern bei einem doppelt 
so großen M aterial aufgezeigt.

Auch bei Bonhöffer finden sich rund 10% Uneheliche; diese Zahl 
scheint auffallend fest zu sein. Die Mehrzahl dagegen stam mt aus Ehen, 
so daß man eigentlich m it Familienleben, elterlicher Erziehung, Ge
schwistern u. a. rechnen müßte. Schon Schemmel hat die M inderwertig
ke it der Mehrzahl dieser Ehen nachgewiesen. Dazu kommt aber außerdem 
noch die persönliche M inderwertigkeit. Andererseits kann aus der 
geringen Anzahl Unehelicher höchstens geschlossen werden, daß n icht 
jeder unehelich Geborene von vorneherein als m inderwertig anzusehen 
ist. Das Arbeitshaus s te llt vielm ehr einen bestimmten Menschenkreis 
dar, der in  seiner Gesamtheit als das Resultat einer gesunden Ausmerze 
am Volksganzen betrachtet werden muß. Das zeigen auch die folgenden 
Zahlen:

D ie Mehrzahl is t ledig und ledig geblieben, nur ein geringer Prozent
satz is t verheiratet, die H älfte  davon aber bereits geschieden, was ja  
aus der Anbrüchigkeit heraus und der dadurch bedingten Lebensführung 
verständlich ist.

Dementsprechend hä lt sich auch die Fortpflanzung bei diesem Kreis 
in  engen Grenzen. Die Zahl des Nachwuchses selbst is t sehr gering. Von 
insgesamt 718 Insassen sind 206 K inder vorhanden. Davon treffen 
140 K inder auf 61 gesunde Väter und 66 K inder auf 41 kranke bzw. 
anbrüchige Väter. Über das E rbgut der K inder läßt sich in  keinem 
F a ll etwas aussagen. Die Zahl der ledigen Väter is t ebenfalls verschwin-

Ehelich geboren . — ™0/
Unehelich geboren

Ledig 626 =  87,29% 
39 =  5,42% 
38 =  5.28% 
15 =  2,01%.

Verheiratete
Geschiedene
Verw itw ete



dend gering. Nachfolgende Tabelle zeigt Einzelheiten auf, wobei a jeweils 
die erscheinungsbildlich gesunden, b die kranken Erzeuger darstellt.

ig38 , H . i i  Brusis, V ie r Jahre Arbeitshaus 525

Kinder Väter Prozent
a b a b a b

L e d i g e ............................................ 29 15 l 6 17 2,24 2,36
V e rh e ira te te ................................... 54 25 l 6 IO 2,24 1,40
G etrennt le b e n d .......................* 7 5 5 3 0.7 0,42
V e rw itw e t....................................... 28 IO I I 5 1,53 0.7
G e s c h ie d e n ................................... 2 2 I I 13 6 1,8 0,84

Summe I40 6 6 6 l 4 i 8,51 5.72

W ährend bei unserem M aterial im  allgemeinen die Ledigen, gleich
gü ltig  ob krank oder gesund, im  gleichen Verhältnis an der Fortpflanzung 
bete ilig t sind, sinkt bei den Verheirateten und deren Untergruppen die 
Zahl der Kranken doch erheblich herab. Die K inderzahl der Kranken 
is t in  allen Fällen kleiner als bei den Gesunden. Zieht man alle an der 
Fortpflanzung Beteiligten in  Betracht, so treffen auf einen gesunden 
Erzeuger 2,29 K inder, auf einen kranken dagegen nur 1,6 K inder. Die 
Gesamtzahl der an der Fortpflanzung beteiligten Kranken is t wesentlich 
geringer als der übrigen; 5,72% gegen 8,51%, wobei sich die prozentuale 
Berechnung auf die gesamten Insassen des Arbeitshauses in  diesem Fa ll 
bezieht. Is t also die Fruchtbarkeit an sich schon gering, so würde sie 
bei E in tr itt einer rechtzeitig einsetzenden und dauernden Verwahrung 
noch weiter verm indert werden. A u f alle Fälle hat aber der Personen
kreis des Arbeitshauses auf das erb- und bevölkerungspolitische Ge
schehen in  unserem V olk keinen großen E in fluß , ohne daß dam it ge
sagt sein soll, daß er ganz außer acht gelassen werden dürfte. Soweit 
Erbkranke vorhanden und noch n ich t unfruchtbar gemacht sind, müssen 
sie selbstverständlich durch die A nsta lt erfaßt und dem Erbgesundheits
gericht zugeführt werden. W ir hatten in  unserer A nsta lt 61 Erbkranke, 
wobei die vom E.G.G. abgelehnten Fälle und die bereits vor ih rer E in 
lieferung sterilisierten n icht m it inbegriffen sind.

Interessante Einzelheiten weist auch die Verteilung der Berufe auf, 
ohne jedoch daraus Rückschlüsse ziehen zu können. A lle A rten von 
handwerklichem Gewerbe über den gelernten A rbeiter bis zum H ilfs 
arbeiter sind vertreten, während Berufe, die eine größere geistige Tätig
ke it und Vorbildung erfordern, im  Arbeitshaus vollkommen fehlen. Dies 
beleuchtet das soziale M ilieu der H erkunft in  dem Sinne, daß die besser 
bem ittelten Volkskreise doch fü r die Angehörigen, die in  V erfa ll geraten, 
w irtschaftlich  zu sorgen in  der Lage sind und auch danach streben.

E in  Insasse is t dabei, der 8 Jahre im  Gymnasium war und dort 
regelmäßig mitgekommen is t, sich heute als Schreiber ausgibt, bei dem 
um die Zeit der Pubertät m it Sicherheit das A uftreten des ersten schizo
phrenen Schubs angenommen werden darf. Außerdem sind 2 Landw irte



da, die durch ihre ausgesprochen psychopathische Veranlagung um Haus 
und H of gekommen sind und schließlich im  Arbeitshaus landeten. Ihre 
Energielosigkeit und ihre U nfähigkeit, sich m it Ausdauer durchzusetzen, 
t r i t t  bei der ersten Untersuchung sofort zutage. Auffallend gering is t 
die Zahl der eigentlichen Wandergewerbetreibenden, bei denen der Ab
stieg zur Landstraße als Landstreicher doch n ich t weit wäre. Die Juden 
im  Arbeitshaus sind durchwegs verkrachte Händler und Kaufleute.

H a n d w e rk e r.......................................................................... ....
A rbe ite r und H i l f s a r b e i te r .............................................. 219
Landw irtscha ftliche  Arbe iter, Tagelöhner und ve r

wandte in  der Landw irtscha ft tä tige  Berufe . . . 225
Wandergewerbe, Korbm acher u. ä. ............................... 28
Kaufleute, H änd ler u. ä......................................................... 20

Summe 718.

Daß die Zahl der H ilfsarbeiter und landw irtschaftlichen A rbeiter 
so hoch ist, lieg t wohl daran, daß auch die Mehrzahl der Schwachsinnigen 
an diese Berufe herankommt. Diese Tatsache haben die Erfahrungen 
auf Grund der Erbgesundheitsgesetzgebung ganz besonders bestätigt. 
Der Beruf des H ilfsarbeiters kann als mechanische Tätigke it ohne eigene 
In itia tiv e  und V erantw ortlichkeit auch von vielen Schwachsinnigen noch 
ausgeübt werden, während der gesunde H ilfsarbeiter das natürliche Be
streben hat, es möglichst bald zum gelernten A rbeiter zu bringen und 
sich bald heraufarbeitet, um fü r sich und seine Fam ilie eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen zu erreichen. Das Gegenteil b ildet der stumpfe, 
unfähige H ilfsarbeiter, der wegen seines Schwachsinns zwar zur Not 
noch einen Posten ausfüllen kann, aber beim Auftreten von besonderen 
Forcierungen und Schwierigkeiten in  den meisten Fällen scheitert. Dieser 
Schiffbruch findet im  sozialen V erfa ll seinen Ausdruck, das Ende is t 
n ich t selten die Arbeitshauseinweisung.

Zusammenfassung:
An Hand eines großen Zahlenmaterials wurde versucht, die N ot

wendigkeit von Asylen zu beweisen. Ihre E rrichtung darf n ich t an der 
Kostenfrage scheitern, da sie eine Entlastung der A llgem einheit be
deuten und zugleich fü r dieselbe einen wirksamen Schutz darstellen. 
Zudem sind sie durch das Gesetz gewünscht. W ir brauchen fü r alle jene 
Volksgenossen, deren dauernde Verwahrung im  Interesse des Volks
ganzen nötig is t und fü r die das Arbeitshaus n icht der richtige P latz is t, 
dringend Asyle.

Welche Personen als asylbedürftig anzusprechen sind, wurde dar
gelegt und auch begründet.

Erbgesundheitliche und erbbilogische Fragen treten bei der Be
trachtung dieses bestimmten Personenkreises auf.

Der Arbeitshauskreis bedeutet eine Ausmerze des gesunden Volks
körpers; diese Ausmerze is t in  erbbiologischer H insicht fü r die Gesamt
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heit unwesentlich, man darf aber trotzdem  den Personenkreis unter 
diesem Gesichtspunkt n icht vernachlässigen.
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Sprechsaal .
Nochmals „Das Verbrechen in Hypnose“ .

Antwort auf die Fragen und Anmerkungen von Prof. Dr. med. Hans Bürger- 
Prinz in dieser Monatsschrift 1938 S. I94ff.

Von Dr. med. L ud w ig  M ayer in  Heidelberg.

Im  vierten Heft des 29. Jahrganges (1938) dieser Zeitschrift hat Professor 
Bürger-Prinz, Hamburg, unter dem T ite l „Verbrechen in  Hypnose?“  eine 
Reihe von Fragen gestellt, die mein Buch „Das Verbrechen in Hypnose und 
seine Aufklärungsmethoden“  (J. F. Lehmanns Verlag, München 1937) betreffen. 
Schon im  Interesse der Sache erscheint hier eine Antwort geboten, soweit dies 
der zur Verfügung stehende Raum gestattet.

Zu den wichtigsten Einwänden S. 195 Abs. 4, die ich selbst übrigens 
unm ittelbar nach Schluß des Heidelberger Prozesses in einer Reihe deutscher 
Tageszeitungen allgemein verständlich erörtert habe (vgl. Kölnische Zeitung, 
Stuttgarter Neues Tageblatt, Hakenkreuzbanner, Mannheim, u. n. A., alle vom 
Juni 1936), gehört die Deutung der Hypnose als willkommener Deckmantel 
für Triebhandlungen aller A rt. Selbstverständlich haben auch w ir — Staats
anwaltschaft wie Gutachter — bei den Vorarbeiten zum Falle W alter diesen 
Grundsatz der „Lust ohne Schuld“  als Motiv für das Verhalten der Frau E. 
in  den Vordergrund unserer zunächst sehr skeptischen Betrachtung gestellt. 
So wurde denn Frau E. besonders im Anfang von der Untersuchungsbehörde 
immer wieder auf diese Möglichkeit hin exploriert. Die Staatsanwaltschaft, 
die Krim inalpolizei sowie alle an der ärztlichen Klärung des Falles beteiligten 
Stellen haben nach Beweismitteln für diese Annahme gesucht, es stellte sich 
aber heraus, daß sie nicht zutraf. Seit der Bearbeitung des Falles Walter sind 
m ir dann — wie erwartet — eine große Anzahl von sogenannten „Hypnose- 
Verbrechen" zur Klärung vorgelegt worden. Ich mußte dabei 35 m al fest
stellen, daß es sich entweder um Schizophrenien oder um klar erkennbar 
psychopathische Persönlichkeiten handelte. Nur ein einziger Fall schien die 
Voraussetzungen eines tatsächlich stattgefundenen Verbrechens in  Hypnose 
zu bieten, — aber auch hier ergaben sich alsbald solche Widersprüche und 
Unklarheiten, daß ich eine weitere Bearbeitung ablehnte.



Den Tatbestand des Falles W alter habe ich in  meinem Buch hinreichend 
ausführlich geschildert. Bürger-Prinz ste llt trotzdem die ganze Angelegenheit 
als ein zum mindesten anfänglich rein sexuelles Verhältnis dar, wobei er aller
dings emräumt, daß es später, nach eingegangener Ehe der Zeugin E., nur 
unter außerordentlichen Schwierigkeiten hätte aufrecht erhalten werden 
können.

Tatsächlich geriet die Patientin in jugendlichem A lter in ein Abhängigkeits
verhältnis zu dem Angeklagten W alter, indem dieser bei ih r auf suggestiven 
Wege die verschiedenartigsten Krankheitserscheinungen hervorrief, die er 
dann - in  seiner Eigenschaft als ,,A rzt“  — unter pekuniärer Ausbeutung der 
Patientin auf dem gleichen suggestiven Wege wieder entfernte. E in Ge
schlechtsverkehr m it der damals noch unverheirateten Frau E. fand erst nach 
fast einjähriger Bekanntschaft statt. Die Vermutung der Familie, daß Frau E. 
hypnotisiert sein könne, wurde endlich im  Laufe des 7. Jahres wach, als die 
Frau zu Hause sich besonders auffällig verhielt, indem sie die von W alter 
suggerierten Symptome zeigte. Die Patientin selbst, die bekanntlich aus ein
fachen ländlichen Verhältnissen stammt, konnte sich zu Anfang der behörd
lichen Untersuchung und meiner ärztlichen Behandlung unter dem Begriff 
>»Hypnose gar nichts vorstellen. Der Krim inalpolizei gegenüber lehnte sie 
auf die Frage, ob sie etwa in Hypnose gehandelt habe, aus offensichtlicher 
Unwissenheit diese Deutung auf das Bestimmteste ab. Im  Laufe der monate
langen Untersuchungen erfuhr sie natürlich, was unter Hypnose zu ver
stehen sei. Dagegen erfuhr sie von keiner Seite, daß sie bei Vorliegen einer 
nachweisbaren hypnotischen Einwirkung im juristischen Sinne schuldfrei 
würde, weil diese Frage beim damaligen Stand der Dinge ja  noch gar nicht 
zu entscheiden war. Den deutlichsten Beweis für diese ih r eigene Beurteilung 
der Lage erbrachte die Patientin selbst durch ihre immer wieder vorgetragenen 
Erkundigungen bei der Staatsanwaltschaft, bei der Krim inalpolizei und bei 
m ir: Was denn eigentlich m it ih r geschehen würde, nachdem sich so schwer
wiegende verbrecherische Handlungen wie die Mordversuche an ihrem Ehe
mann und die Beihilfe zu einer ganzen Reihe von Vergehen gegen den Para
graphen 218 herausgestellt hätten.

Frau E. bot in  allem nachweislich das B ild  einer einwandfreien Hypnose. 
Sie wurde im Verlaufe der Voruntersuchung insgesamt etwa 10 verschiedenen 
Ärzten vorgestellt, die den hypnotischen Zustand als solchen genau kennen 
und deshalb auch keinerlei Bedenken trugen für die Patientin das Vorliegen 
einer echten Somnanbulhypnose zu bestätigen. Zu erwähnen wäre in  diesem 
Zusammenhang auch noch der im  Auftrag der Reichsstelle für den Hochschul
film  von m ir hergestellte Bildstreifen Nr. 101 „Das Verbrechen in Hypnose“ , 
zu dessen Darstellung die Patientin als Musterbeispiel mehrfach herangezogen 
wurde.

Wenn Bürger-Prinz S. 195 Abs. 2 die in  höchstem Maße entscheidende 
Frage aufw irft, ob von Frau E. n u r in  Hypnose Auskünfte zu erlangen ge
wesen seien, so is t dies im  Grunde genommen wohl mehr an die Adresse der 
Untersuchungsbehörde als an die des medizinischen Gutachters zu richten. 
Der Tatbestand des hier in  Frage kommenden Teiles der Voruntersuchung 
war etwa folgender: um den Fall W alter zu klären, wurden von der Staats
anwaltschaft von allem Anfang an die befähigtesten Kriminalbeamten ein
gesetzt. Es stellte sich heraus, daß die Krim inalpolizei m it dem ih r zu Gebote 
stehenden M itte ln keinerlei Auskünfte von der Patientin erlangen konnte.
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Dies änderte sich auch nicht, als von der Kriminalpolizei-Landesstelle in Karls
ruhe weitere Kräfte zur Bearbeitung des Falles herangezogen wurden. Darauf
hin löste ich in  Gegenwart der Beamten m it H ilfe in Hypnose und Asso
ziationsverfahren nach und nach die Amnesien. Die Tatsache, daß Amnesien 
bestanden, war für jeden Kenner derartig überzeugend, daß die den Fall 
mitbearbeitenden Ärzte und Beamten auch hier wieder an der Echtheit der 
hypnotischen Phänomene trotz aller Vorbehalte nicht zweifeln konnten.

In  welchem Umfange die Patientin durch Sperrworte hypnotisch eingeengt 
war, is t unter anderem durch den in  meiner Arbeit mehrfach genannten Zeugen 
Sehr, bewiesen. Im  Beisein der Untersuchungsbehörde gab er bei seiner Ver
nehmung völlig unabhängig von der Patientin das gleiche Sperrwort an, 
das diese selbst als M itte l benannt hatte, um sie für den von W alter verlangten 
Geschlechtsverkehr m it dem Sehr, amnestisch zu machen. Sehr, sagte weiter 
aus, der W alter habe ihn dieses W ort sogar aufnotieren lassen. Die von Walter 
angewandten hypnotischen Mechanismen (Wortsperren, Handbewegungen usw.) 
wurden Wochen und Monate nach ihrer Eruierung von uns jeweils immer 
wieder genau überprüft. Dabei ging es hier nicht etwa nur um zwei oder drei, 
sondern um mindestens 20 verschiedene derartige Deckungsmaßnahmen des 
Angeklagten. Hätte es sich bei diesen Sperren — wie Bürger-Prinz annehmen 
zu müssen glaubt — nun um freie Erfindungen der Frau E. und nicht um 
tatsächlich auf suggestiven Wege eingehämmerte hypnotische Abläufe ge
handelt, so wäre die Patientin m it ihren gewiß bescheidenen geistigen Fähig
keiten niemals in der Lage gewesen, diese Unmenge raffiniertester hypnotischer 
Tricks derartig exakt wiederzugeben. Zahllose, immer wieder m it ih r vorge
nommene Versuche stellten sie auf die Probe: Niemals hat sie hier versagt, 
indem sie die einzelnen hypnotischen Mechanismen miteinander verwechselte 
oder die Reihenfolge der von W alter ih r eingeprägten Vorgänge abänderte 
noch vergaß. Diese „verzwickte“  Desuggestionsmethode hatte, wie sich im 
weiteren Verlauf der Voruntersuchung einwandfrei ergab, den von Walter 
klar beabsichtigten Zweck, die Amnesierung der gesamten Vorgänge in  jeder 
Weise sicherzustellen. Wer je nach wissenschaftlichen Methoden schon 
hypnotische Amnesien aufgedeckt hat, macht ja  die Erfahrung, daß dabei 
niemals der ganze Komplex plötzlich und auf einmal zutage tr it t ,  sondern 
daß Schritt für Schritt jede Einzelheit für sich gelöst werden muß. Nur so 
läßt sich dann allmählich der hypnotische Aufbau als Ganzes wieder zusammen
fügen. Da es sich normalerweise hier immer für den explorierenden Arzt (und 
in unserem Falle ebenso auch für die untersuchungführenden Beamten) um 
unbekannte Tatbestände handelt, is t es auch nicht gut möglich, daß in den 
Patienten irgend etwas „hineinsuggeriert“  wird. Denn einen Sachverhalt, den 
man selbst nicht kennt, kann man nicht gut durch Suggestivfragen aus einem 
dritten herausholen. Auf Frau E. angewandt heißt das: weder die Krim inal
beamten noch ich konnten im  Vorhinein wissen, daß der W alter eine Narbe 
am Bein und einen verdickten Hoden hatte, daß er eine blaue Badehose besaß, 
daß er in  einem bestimmten Lokal m it der Patientin zusammen zu M ittag 
gegessen hatte usw.

Aus dieser — ich möchte schon sagen: M o sa ika rbe it der h yp n o 
tisch en  E x p lo ra tio n  entstehen aber auch durchaus logisch solche zunächst 
allgemein gehaltenen Angaben wie die der Frau E .: „Ich  glaube, der Metzger B. 
hat m it m ir Verkehr gehabt . . . .“  Für die in  diesem Zusammenhang geäußerte 
Behauptung, es liege kein ausreichender Grund vor zu der Annahme, daß
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Handlungen im hypnotischen Zustand ohne Bewußtsein des Hypnotisierten 
ablaufen, gibt Bürger-Prinz übrigens keinen überzeugenden Grund an.

Bürger-Prinz beanstandet S. 196 Abs. 3, daß die sonst immer tadellos 
funktionierenden Walterschen Suggestionen bei den der Patientin aufge
gebenen Mord- und Selbstmordversuchen zu keinem vollen Erfolg geführt 
haben. Er übersieht aber die in  meinem Buch klar herausgestellte Tatsache 
mehrfacher wochenlanger Magenerkrankungen des Ehemannes nach Genuß 
der giftigen Pilze sowie den schweren Sturz m it dem Motorrad, nachdem auf 
Grund der Walterschen Suggestionen von der Patientin die Bremsen be
schädigt worden waren.

Selbstverständlich bleibt bei nicht vo ll ausgebildeter Technik ebenso wie 
im  Oberflächenstadium der Hypnose ein Rest von Eigenbewußtsein und 
K ritik-Fähigkeit des Hypnotisierten bestehen. So ließ sich auch gerade hier 
nachweisen, weshalb bei den von W alter suggerierten Mord- und Selbstmord
versuchen noch gewisse „Selbststeuerungen“  der Patientin möglich waren, 
und welche besonderen Fehler von W alter gemacht wurden. Die Darstellung 
in  meinem Buch läßt außerdem wohl erkennen, daß es sich hier bereits in einem 
Spätstadium der ganzen Angelegenheit um ad hoc- und Verzweiflungsmaß
nahmen des W alter handelte, um die immer dringender gewordenen Verdachts
äußerungen der Familie m it Gewalt zum Schweigen zu bringen.

Wenn Bürger-Prinz S. 197 oben meint, Frau E. habe zur Rechtfertigung 
ihres Geschlechtslebens keiner besonderen suggestiven Einflüsse oder gar 
Hypnosen bedurft, so sei hier nochmals festgestellt, daß die Patientin alles 
andere als eine „leichte Person“  ist, die hemmungslos ihren Trieben nach
gegeben hätte. Trotz aller Bemühungen der Krim inalpolizei konnte ih r in  ihrer 
gesamten Lebensführung nichts Nachteiliges bewiesen werden, — vielmehr 
beschränkten sich die sogenannten sexuellen Verfehlungen allein auf den Kreis 
der Männer um W alter herum. H ier aber ergab sich einwandfrei, daß für jeden 
einzelnen Geschlechtsverkehr von W alter immer wieder besondere hypno
tischen Vorkehrungen getroffen worden waren. Hätte Frau E. fre iw illig  ihren 
eigenen Trieben nachgegeben, so wären weder Sperrworte noch Amnesien 
notwendig gewesen, um sie W alter und seinen Freunden gefügig zu machen. 
Endlich sei noch erwähnt, daß die Patientin seit Erledigung des Prozesses, 
der für sie zugleich die Befreiung von der entsetzlichen Last dieser 7 Jahre 
im  Banne Walters bedeutet, einen völlig einwandfreien Lebenswandel führt 
und über die Rückkehr in  die Stille ihres ländlichen Familienlebens denkbar 
glücklich ist. Selbstverständlich sind im  Laufe der seither vergangenen zwei 
Jahre auch in  dieser Richtung schon aus Interesse an der Sache von Zeit zu Zeit 
Kontrollen ausgeführt worden, die immer das gleiche, im Sinne einer Per
sönlichkeitsbestätigung der Patientin höchst erfreuliche Ergebnis hatten.

Zu dem Einwand von Bürger-Prinz auf S. 196 Abs. 4 ist zu bemerken: 
Frau E. kam infolge der erheblichen Schmerzen körperlich und geistig stark 
herunter, was durch eine große Anzahl einwandfreier Zeugen bewiesen ist. 
Ursache und W irkung aber stimmen überein, denn Gesundheitsschädigungen 
durch Hypnose können heute seit der grundlegenden Arbeit von Professor 
/ .  H. Schulz „G esundhe itsschäd igungen in  H ypnose“  doch von keiner 
Seite mehr ernsthaft angezweifelt werden. Frau E. selbst hat ihre körperlichen 
Leiden dagegen durchaus nicht als Vorwand benützt, um sich m it ihrem 
„Liebhaber“  W alter treffen zu können, sondern die Sache verhält sich genau 
umgekehrt: W alter rie f von sich aus die verschiedenen Schmerzen und Krank-
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heitserscheinungen hervor, um m it der Patientin in Beziehung zu bleiben, 
da n u r er diese psychogen entstandenen, einschneidenden körperlichen Ver
änderungen beseitigen und damit zugleich die Patientin für seine dunklen 
Zwecke benützen konnte.

„Unlösbar scheint zunächst der Widerspruch, der in  den Angaben von 
Mayer und von Lange liegt, Frau E. sei in höchstem Maße suggestibel“  (S. 196 
Abs. 6). Dieser Widerspruch löst sich bei genauer Kenntnis der Vorgänge sehr 
rasch, wenn man den über rund zwei Jahre sich erstreckenden Zeitraum der 
Voruntersuchung in Rechnung stellt. Anfänglich war Frau E. in der Tat außer
ordentlich suggestibel. Diese Suggestibilität wurde aber im Verlaufe der Be
handlung nach und nach fast völlig behoben. Die Patientin erhielt immer 
wieder die nötige Aufklärung, wie sie sich ihrem Zustand gegenüber kritisch 
einzustellen habe. Sie wurde, besonders im Zusammenhang m it dem Auf
tauchen des Walterschen Komplizen Bodmer gegen alle fremden Suggestions
einflüsse widerstandsfähig gemacht, was ja  schließlich eine ganz selbstver
ständliche Maßnahme der m it meiner Aufklärungsarbeit Hand in  Hand 
gehenden Therapie sein mußte. Dadurch konnte ich erreichen, daß schließlich 
auch der untersuchende Psychiater m it Suggestivfragen oder Suggestions
versuchen nichts mehr erreichen konnte und dadurch zu seiner in  dem m it
geteilten Gutachten geschilderten Beurteilung des Falles kam.

Bei Betrachtung der Persönlichkeit des W alter (S. 197 Abs. 2) erscheint 
es meiner Meinung nach weniger wichtig, ob seine A rt der Verteidigung für 
D ritte  unsinnig oder verständlich w irk t als ob in  der A rt seines Verhaltens 
tro tz aller Unschuldsbeteuerungen nicht doch ein klares Zugeständnis seiner 
Täterschaft liegt. Wenn er vor Gericht erklärt hätte: „Ich  kenne diese Frau 
seit 7 Jahren, sie ist mein Verhältnis gewesen und hat sich an mich gehängt, 
als ich sie abschieben wollte“ , so wäre seine Situation sowohl wie die der 
Frau E. wesentlich anders gewesen. E r hätte es leicht gehabt, seine Verteidi
gung auf dieser Grundlage durchzuführen, während sein stures Leugnen jeg
licher Beziehung zu der Patientin sowie erst recht irgendwelcher Hypnose
kenntnisse ihn gegenüber dem in mühsamer Kleinarbeit von der Untersuchungs
behörde beigebrachten Aufgebot einer Menge von Zeugen höchst verdächtig 
erscheinen lassen mußte. Fanden sich doch in  der Hauptverhandlung rund 
20 Personen, die unter E id aussagten, daß W alter sich ihnen gegenüber seiner 
hypnotischen Fähigkeiten gerühmt habe, oder daß sie ihn m it der Patientin 
zusammen in allen möglichen, teils recht verfänglichen Situationen gesehen 
hätten. Bei seinem Komplizen Bodmer wurde im Wege einer überraschenden 
Haussuchung ausgedehnte L iteratur über Hypnose gefunden. Walters Stand- 
Punkt mag trotz dieser Gegenargumente vielleicht daraus zu verstehen sein, 
daß er durch sein Leugnen jeglicher Bekanntschaft m it Frau E. eine Aus
dehnung der Anklage auf den bisher ungeklärten Mordfall des Gendarmen Br. 
sowie verschiedene andere krim inelle Tatbestände vermeiden wollte.

Es is t eine durch nichts begründete Unterstellung, wenn Bürger-Prinz auf 
S. 197 Abs. 3 die Vermutung ausspricht, Frau E. habe sich „ihrem  ärztlichen 
Untersucher vollkommen ausgeliefert, um sich zu exkulpieren“ . Als ich die 
Amnesien bei ih r aufgehoben hatte, geriet sie m ir gegenüber vielmehr in  eine 
geradezu feindselige .Stimmung. Sie behauptete, vorher in ihrer Unwissenheit 
Yjel glücklicher gewesen zu sein als je tzt, nachdem sie alle diese furchtbaren 
Ueschehnisse um sich herum klar überblicken könnte. Auch gegenüber den 
anderen Begutachtern hat niemals ein besonderes Entgegenkommen der
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P a tie n tin  bestanden. O ft genug m uß te  sie von  der K r im in a lp o liz e i n ic h t n u r 
d ringend aufgefordert, sondern sogar aus ih rem  D orfe  herbe igeholt werden, 
d a m it d ie ä rz tliche  U ntersuchung w e ite rg e fü h rt werden konnte.

Ich habe m it Absicht größten W ert auf die Feststellung gelegt, daß sich 
auch bei neutraler Beobachtung von psychiatrischer Seite bei Frau E. keinerlei 
hysterische oder sonstwie psychopathische Symptome zeigten. Wäre eine 
Hysterie in Frage gekommen, so hätte selbstverständlich der Verdacht einer 
Pseudologia phantastica oder ähnliches nahe gelegen. Es ergab sich jedoch 
immer wieder, daß Frau E. keine „konstitutionell unechte Persönlichkeit war, 
wie der von Bürger-Prinz auf S. 198 erwähnte Fall.

Die in meinem Buch aus der L iteratur angezogenen Fälle sind bisher 
vielfach von ersten Autoren z itie rt worden. Ich habe nicht den Mut, ohne 
genaue Kenntnis des Sachverhalts auch nur einen einzigen dieser Fälle anzu
zweifeln oder abzulehnen. Selbstverständlich „erinnern manche an Charcots 
Hysteriefälle“  und an „Dressurprodukte im  Stile Oppenheims“ . Aber bestehen 
nicht für jeden Fachkenner ohnehin sehr enge Verbindungen zwischen dem 
hysterischen und dem hypnotischen Ausnahmezustand? Nachdem also diese 
Fälle die ganze Zeit über in  der Fachliteratur als echt anerkannt worden sind, 
habe doch wohl auch ich das Recht, sie so lange als erweisend und unterstützend 
heranzuziehen, bis der Gegenbeweis geliefert wird, daß die zitierten Autoren
sich geirrt haben. .

Abschließend möchte ich endlich noch bemerken, daß mein Buch ,,Das 
Verbrechen in  Hypnose und seine Aufklärungsmethoden“  nur einen Ausschnitt 
des weit über 1000 Schreibmaschinenseiten umfassenden gutachtlichen Auf
nahmebefundes, der Anklageschrift und der Urteilsbegründung darstellt. Im  
Vorwort is t dieser Sachverhalt ausdrücklich festgestellt und betont worden, 
es seien nur die wichtigsten Tatbestände aus dem wesentlich umfangreicheren 
Gesamtmaterial hier in  gekürzter Form wiedergegeben. Wer als Wissenschaftler 
zu einer stichhaltigen eigenen Beurteilung des Falles kommen und an der durch 
das Reichsgerichtsurteil in  vollem Umfange bestätigten Auffassung der Rechts
lage durch das Landgericht Heidelberg (die ja das ärztliche Gutachten als eine 
ihrer Grundlage zur Voraussetzung hatte) wissenschaftlich stichhaltige K ritik  
üben w ill, der sollte allerdings auf das gesamte Material zurückgreifen und 
sich nicht m it der gekürzten Wiedergabe meines Buches begnügen. Nur dann 
könnte er m it dem gleichen Recht zu seinen Einwänden und prinzipiellen 
Bedenken kommen, wie andere, z. B. Landgerichtsdirektor Dr. Hellwig, im 
Wege solcher grundlegenden Auseinandersetzung m it der Materie zu einem 
positiven Ergebnis gelangten. (Deutsche Justiz 1937 Nr. 5L  52-)

Kurze Anmerkung zur vorstehenden Erwiderung von L. M ayer.
Von H. B ü rg e r-P rin z , Hamburg.

Ich habe schon in  meinen ersten Ausführungen dargetan, daß ich durchaus 
nicht der Meinung bin, eine Diskussion könne in  dem Fall Frau E. eine end
gültige Lösung herbeiführen, d. h. eine Lösung, die unter allen Umständen 
überzeugend ist. Die Grundfrage, das habe ich ausdrücklich gesagt, lautet 
nicht: hat Frau E. in  Hypnose gehandelt oder nicht. Die Grundfrage scheint 
m ir zu sein: wie konnte es unter der Voraussetzung, sie habe w irklich unter 
Hypnose gestanden, zu dieser Hypnose und dem ganzen Ausbau dieser Situation 
kommen. Über den Sachverhalt: Handeln in Hypnose, scheint m ir die Klärung 
des Prozesses, des Werdens dieser Situation und ihres ganzen komplizierten
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Ausbaues hinauszugehen. H ier wage ich allerdings nach wie vor die ernst
haftesten Zweifel zu hegen, daß der Hergang der ganzen Jahre, in denen Frau E. 
ihre Beziehungen zu W. aufrecht erhielt, ganz unabhängig von Anteilnahme 
und Einstellung ihrer Persönlichkeit nicht möglich gewesen wäre. Selbst wenn 
man einräumt, daß ein Mensch in  eine Situation kommt, aus der es keine Aus
wege mehr g ib t; daß er sich in  ein Geschehen eingelassenhat, daseinesTages über 
ihn hinausgeht, und m it ihm weiterrollt, ob er w ill oder nicht — die Grundfrage 
liegt immer doch bei der ersten Entscheidung, die er fällte. Hiervon ausgehend 
erscheinen m ir die Begriffe Mayers wie z. B. den der Suggestion usw. allzu 
mechanisch verwandt, und das hat sich auch je tzt nicht geändert. Auf diese 
Grundfrage, auf die Sachverhalte, die man m it dem Begriff Suggestion z. B. 
decken w ill, kommt es an. Demgegenüber werden noch so viele Sperrworte usw. 
belanglos, das is t alles erst sekundär. Auskünfte von Frau E. selbst hierüber 
zu erlangen, halte ich für ganz unmöglich; man würde damit fast Übermensch
liches verlangen. Man kann der Meinung sein, daß der Fall Frau E. schlagende 
Beweise für die allgemeine wissenschaftliche Anschauung über Suggestions
und Hypnosephänomene bringt; man kann auch der Meinung sein, daß er 
wie viele Vorgänger nur sehr geeignet sein kann, die Gehalte dieser Begriffe 
zu überprüfen. Daß ich Beweis sowohl wie Gegenbeweis im Fall E. für un
möglich halte, habe ich selbst gesagt. Es w ird soviel auf das „normale“  Ver
halten von Frau E. abgehoben. Sollte der Fall E. nicht auch nachdenklich 
machen können in der Richtung: Was is t am Durchschnittsmenschen nicht 
alles möglich? Is t es nicht irrig  vom abnormen Verhalten immer gleich auf 
die psychopathische Grundstruktur schließen zu wollen? Steckt nicht selbst 
in den Mechanismen, m it denen Frau E. von Mayer gegen weitere suggestive 
Einflüsse gefeit wird, eine Mechanik, die nur im  Zusammenhang m it der Über
nahme aller Deutungen Mayers denkbar ist, die es aber losgelöst von dieser 
einmal eingeschlagenen Bahn nicht gibt?

4. Kriminalstatistische Umschau.
Von Dr. E r n s t  R oesne r in Berlin.

A . In la n d .1;

1. Die Kriminalität im  Deutschen Reich im  Jahre 1937 und Anfang 1938.
In  Heft 7 dieser Monatsschrift (S. 33Öff.) hat Exner in seinem Referat 

über den neuesten Band der „K rim ina lsta tistik  für das Jahr 1934 m it Haupt
ergebnissen für das Jahr 1936“  die Entwicklung der K rim inalitä t im  Deutschen 
Reich seit der nationalen Revolution bis 1936 besprochen. Über die weitere 
Kriminalitätsgestaltung unterrichten zunächst die bereits für das 1., 2. und 
3. V ierteljahr 1937 veröffentlichten Hauptergebnisse der Reichskriminalsta- 
tis tik 2), die (vgl. 28. Jg. dieser Monatsschrift 1937 S. 41) vom Jahre 1936 ab 
vierteljährlich erm ittelt werden, um im H inblick auf die Strafrechtserneuerung 
den hieran beteiligten Dienststellen oder sonstigen interessierten Kreisen 
binnem kurzen über die neuesten kriminalstatistischen Tatsachen zu be

1) D ie le tzten S ta tis tiken  Österreichs vo r dem Anschluß werden im  nächsten 
H e ft zusammengefaßt dargestellt.

2) Vgl. „W irts c h a ft und S ta tis t ik “  17. Jg. 1937, N r - 24> s - 1008: 18. Jg. 
1938, N r. 4, S. 168; N r. 8, S. 340.
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richten und diese für die wissenschaftliche Auswertung oder Verarbeitung 
bereitzustellen.

In  den einzelnen dre i V ie rte ljah ren  1937 betrug die Zahl der im  D eut
schen Reich

wegen. Verbrechen und Vergehen gegen 
Reichsgesetze *)

1. Vierte ljahr 2. V ierte ljahr 
Personen

3. V ierte ljahr

rech tskrä ftig  Abgeurte ilten  insgesam t. 116949 122776 125260
rech tskrä ftig  V e ru rte ilten  insgesamt . 101984 106326 109743
— % der A b g e u rte ilte n .......................... 87,2 86,6 87,6

Es wurden v e ru r te ilt :
zu Strafe .................................................... 100241 104562 108065
=  % der V e ru rte ilten  insgesam t. . . 98,3 98,3 98,5
zu Strafe und M aßregel.......................... 454 481 400
=  % der V e ru rte ilten  insgesam t. . . o,4 o,5 0,4
V erurte ilte , bei denen auf Grund des

Jugendgerichtsgesetzes von Strafe
abgesehen wurde ............................... 1289 1283 1278

=  % der V e ru rte ilten  insgesam t. . . 1.3 1,2 1,1

*) Ohne die A burte ilungen wegen Verbrechen und Vergehen gegen Reichs
gesetze, die zur Zuständigke it des Volksgerichtshofs gehören.

D ie F r e is p ru c h s q u o te  schwankt in  den einzelnen V ierte ljahren zwischen 
10,1% und 11,1%. Bei 2,2% der Angeklagten wurde das V e r fa h r e n  durch 
das G ericht e in g e s te l l t .

A u f eine D arste llung der Verurte ilungen wegen der krim ina lpo litisch  wie 
zahlenmäßig w ichtigsten strafbaren Handlungen muß aus Raum gründen leider 
abgesehen werden.

Besonders erwähnenswert is t jedoch noch, daß auf M a ß re g e ln  d e r  S ic h e 
ru n g  u n d  B e s s e ru n g  im  einzelnen e rkannt wurde

bei den Verurteilungen wegen
1. Vierteljahr 
Zahl | %*)

2. Vierteljahr 
Zahl | %*) 

In Fällen

3. Vierteljahr 
Zahl | %*)

U nzucht m it Personen un te r 14 Jahren 54 3.5 84 5,3 57 3.1
einfachen Diebstahls im  wiederholten

R ü c k fa ll.................................................... 58 3.0 54 2,7 34 1,9
schweren Diebstahls im  w iederholten

R ü c k fa ll.................................................... 60 9,9 50 8,8 52 9,3
Betrugs im  w iederholten R ück fa ll . . 74 4,6 83 5.o 6 l 4 ,i

*) der wegen der jeweiligen (in  der Vorspalte der Tabelle aufgeführten 
S tra fta ten) insgesamt V erurte ilten .

D ie  U nterbringung in  einem A r b e its h a u s  als Maßregel der Sicherung 
und Besserung, die nur neben der V eru rte ilung  zu H a fts tra fe  wegen einer der 
in  § 42 d S tG B, genannten Ü bertretungen angeordnet werden kann, wurde im
1. V ie rte lja h r 1937 in  232 Fällen, im  2. V ie rte lja h r in  284 und im  3. V ie rte lja h r 
in  217 Fällen ausgesprochen. In  diesem Zusammenhang sei auf den soeben in  
den „B lä tte rn  fü r  Gefängniskunde“  69. Bd. 1938 (S. i3 o ff.)  von Edgar Schmidt 
(Reichsjustizm in isterium ) verö ffentlich ten, sehr aufschlußreichen statistischen 
B erich t „U n te rb rin g u n g  im  Arbeitshaus. E in ige Erhebungen über die auf 
Grund § 42 S tG B, im  Arbeitshaus U ntergebrachten“  besonders verwiesen.
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Die kriminalstatistischen Hauptergebnisse für das ganze Jahr 1937, 
deren Abschluß aus begreiflichen Gründen etwas längere Zeit in  Anspruch 
nimmt, gelangen voraussichtlich im  Herbst ds. Js. zur Veröffentlichung. Die 
wichtigsten Angaben daraus werden dann auch in dieser Monatsschrift als
bald m itgeteilt werden.

Neben der vierteljährlichen Auszählung der hauptsächlichsten Zahlen 
der K rim inalstatistik ist neuerdings von der Reichsjustizverwaltung noch 
eine A n k la g e n s ta t is t ik 3) geschaffen worden, die allerdings n u r d ie Zahl 
der Angeklagten in  14 besonders interessierenden Deliktgruppen erfaßt.

Die Fertigste llung ih re r Ergebnisse is t daher in  zeitlicher Beziehung w e it 
früher möglich als bei der K rim in a ls ta tis tik , da die H erste llung dieser —  w e it 
über 1000 Einzeltatbestände umfassenden —  U rte ilss ta tis tik , in  der ein riesiges 
D atenm ateria l un te r den verschiedensten Gesichtspunkten (V eru rte ilte  nach 
Geschlecht, A lte r, Beruf, Fam ilienstand, Religionszugehörigkeit, Staatsange
hörigke it, d. h. ob Ausländer, O rt der T a t nach kleineren Verwaltungsbezirken 
[d. s. zur Ze it rund  900 Kreise], A r t  und Höhe der erkannten Strafen, Neben
strafen, Maßregeln der Sicherung und Besserung usw .)4) aufgegliedert ist, 
wesentlich längere Z e it beansprucht. Zu berücksichtigen is t auch insbesondere, 
daß im m er noch im  D urchschn itt r u n d  3 0 0 0 0  von etwa 500000 bis 600000 
jä h r l i c h  dem Statistischen Reichsamt zur Verarbeitung eingesandten Z ä h l 
k a r te n  an  d ie  G e s c h ä f ts s te lle n  d e r G e r ic h te ,  denen die Ausfü llung der
selben von jeher obliegt, zu z e it ra u b e n d e n  R ü c k fra g e n ,  B e r ic h t ig u n g e n  
o d e r E rg ä n z u n g e n  z u rü c k g e s a n d t  w e rd e n  m üssen , obwohl es an ent
sprechenden Hinweisen seitens des Reichsjustizm inisterium s zur sorgfältigen 
E in tragung  der Angaben in  die krim ina lsta tis tischen Zählkarten n ich t gefehlt 
h a t5) .

V e rm itte lt nach der F e r n s e h e n 6) Systematisierung der K r im in a litä t die 
K r im in a ls ta tis t ik  ein B ild  der „c r im in a litä  legale“ , so un te rrich te t die Anklagen
s ta tis t ik  nebst der seit 1936 fü r  das ganze Reichsgebiet e ingeführten und in  
ih ren  neuesten Ergebnissen nachstehend un te r Z iffe r 4 behandelten p o l iz e i 
l ic h e n  A n z e ig e n s t a t is t ik  über den U m fang der „c r im in a litä  apparente“ , 
die d am it der „c r im in a litä  reale“  wesentlich näher kom m t.

Die vorerwähnte Anklagenstatistik des Reichsjustizministeriums liegt 
nunmehr für 2% Jahre — vom 1. 10. 1935 bis zum 31. 3. 1938 — vor, deren 
Einzelergebnisse in  ihrer Entwicklung Stolzenburg (Reichsjustizministerium) 
vor kurzem in einem außerordentlich aufschlußreichen Beitrag in  der „D eut
schen Justiz“  (100. Jg. 1938 Nr. 24 S. 933/34) m itgeteilt hat.

Danach weist auf dem Gebiet des H o c h v e r r a ts  die Zahl der im  Jahre 1936 
angeklagten Personen gegenüber dem 4.V ie rte lja h r 1935 einen Rückgang um 22% 
auf. D ie  fü r  1937 e rm itte lte  Zahl der Angeklagten lieg t w iederum  um 37% 
un te r der von 1936 und im  1. V ie rte lja h r 1938 erg ib t sich gegenüber dem Jahres
du rchschn itt 1937 sogar eine Senkung um  58%. Im  ganzen Beobachtungs
ze itraum  —  d. h. 4. V ie rte lja h r 1935 bis 1. V ie rte lja h r 1938 —  is t die Zahl

3) V g l. Krug-Schäfer-Stolzenburg: S trafrechtliche Verw altungsvorschriften. 
B e rlin  1935 S. 485. R undverfügung vom  25. 9. 1935 —  I I I  a 26025/35 — .

4) Vgl. auch E. Roesner: Fünfz ig  Jahre deutsche K rim in a ls ta tis tik . A llge
meines Statistisches A rch iv , Jena 1934, 23. Band, S. 343ff.

6) Vgl. R e ichskrim ina ls ta tis tik . Rdschr. d. R JM . an die Landesjustiz
verw altungen vom  19. 12. 1933 ( I I  r. 3089 H v) —  Deutsche Justiz 1933 S. 833 
und A V . d. R JM . vom  18. 12. 1935 ( I la  1457) —  Deutsche Justiz 1935 S. 1857.

6) Vgl. „S tu d i sulla c rim in a litä  in  Francia dal 1826 a l 1878“ . A n a li d i Sta- 
tis tica , Serie 2a, V o l 21, 1881, S. i6 3 ff.
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der wegen hochverräterischer B etätigung Angeklagten auf etwa ein F ün fte l 
gesunken! Diese E n tw ick lung  beweist zur Genüge, welch durchschlagender 
E rfo lg  das D r it te  Reich in  seinem unerm üdlichen K a m p f gegen staatsfeindliche 
U m triebe und in  seiner politischen Erziehungsarbeit erzie lt h a t und in  welchem 
Ausmaße sich die politischen Verhältnisse im  Deutschen Reich gefestigt haben.

Diese Feststellung w ird  durch die zahlenmäßige E n tw ick lung  der soge
nannten H e im tü c k e s a c h e n  bestätig t, bei denen das Jahr 1937 gegenüber 
dem V o rja h r einen Rückgang um  etwa 5% aufweist, während das 1. V ie rte ljah r 
1938 sogar eine Abnahm e um  19% gegenüber dem D urchschn itt von 1937 
zu verzeichnen hat.

In  L a n d e s v e r ra ts s a c h e n  lieg t die Zahl der angeklagten Personen im  
Jahre 1937 wie auch im  1. V ie rte lja h r 1938 um  etwa 25% höher als im  Jahre 
1936, eine E n tw ick lung , die nach den Ausführungen von Stolzenburg in  der 
m ilitä rischen W iedererstarkung Deutschlands und der infolgedessen verstärkten  
T ä tig ke it des ausländischen Nachrichtendienstes ihre  E rk lä rung  findet.

D ie Zuwiderhandlungen gegen § 2 des Gesetzes zum Schutz des deutschen 
B lutes und der deutschen Ehre (a u ß e re h e lic h e r  V e rk e h r  z w is c h e n  J u d e n  
u n d  S ta a ts a n g e h ö r ig e n  d e u ts c h e n  o d e r a r t v e r w a n d te n  B lu te s ) ,  die 
erst seit 1 % Jahren in  die A nk lagensta tis tik  einbezogen sind, haben im  1. V ie rte l
ja h r 1938 gegenüber dem Jahresdurchschnitt 1937 um  etwa 12% abgenommen. 
In  A nbe trach t der Kürze des Beobachtungszeitraums werden jedoch noch die 
Zahlen von mindestens einem weiteren Jahr abzuwarten sein, bevor man aus 
diesem Ergebnis irgendwelche Schlüsse ziehen kann.

D ie Gruppe der Kapita lverbrechen, d. h. M o rd ,  T o ts c h la g  u n d  v o r 
s ä tz l ic h e  K ö r p e r v e r le tz u n g  m i t  t ö d l ic h e m  A u s g a n g , die nach den 
Ergebnissen der K rim in a ls ta tis t ik  in  der Ze it von 1933 bis 1936 eine Verm inde
rung um  ein D r it te l —- bei M ord und Totschlag sogar um  über 40% —  zu ver
zeichnen hat, weist in  der A nk lagensta tis tik  fü r  1936/37 keine nennenswerten 
Veränderungen auf.

W ie scharf der K am p f gegen das D enunziantentum  geführt w ird , geht daraus 
hervor, daß sich die Zahl der wegen fa ls c h e r  A n s c h u ld ig u n g  V eru rte ilten  
sich von 1933 auf 1934 —  der jüngsten hierüber bekannten S ta tis tik  —  mehr 
als verdoppelte.

In  der Gruppe R a u b  u n d  rä u b e r is c h e  E rp re s s u n g , in  der ausweislich 
der K r im in a ls ta tis t ik  von 1933 auf 1934 bereits eine Verm inderung um  fast 
die H ä lfte  eingetreten war, is t eine weitere stetige Abnahme festzustellen, die 
gemessen am Jahresdurchschnitt 1936 im  Jahre 1937 etwa 9% , im  1. V ie rte l
ja h r 1938 15% beträgt.

Beim  D ie b s ta h l  lagen die Zahlen fü r  das Jahr 1937 und das 1. V ie rte ljah r 
1938 im  D urchschn itt um  rund  14% un te r denen des 4. V ie rte ljah rs  1935 und 
des 1. V ie rte ljah rs  1936. D ie  ständige Besserung der allgemeinen W irtscha fts 
lage und die bei der Bekäm pfung des Gewohnheitsverbrechertums erzielten 
E rfo lge tre ten  in  dieser rückläufigen E n tw ick lung  besonders e indrucksvo ll in  
Erscheinung.

Ä hn lich  ve rlä u ft die K rim in a litä tsku rve  bei der anderen großen Gruppe 
der E igen tum sde lik te : U n te rs c h la g u n g ,  B e t r u g ,  U n t r e u e u n d  U r k u n d e n 
fä ls c h u n g . Auch h ier liegen die fü r  das Jahr 1937 und das 1. V ie rte lja h r 1938 
e rm itte lten  Zahlen der Angeklagten um  rund 13% un te r denen dqs 4. V ie rte l
jahrs 1935 und des 1. V ie rte ljah rs  1936.

D ie beiden vorstehend genannten Gruppen der E igentum sdelikte ergeben 
fü r  das ganze Reichsgebiet regelmäßig eine annähernd gleiche Zahl von Ange
klagten. Bemerkenswert is t jedoch, und das is t in  k r im in a lg e o g r a p h is c h e r  
B e z ie h u n g  v o n  b e s o n d e re m  In te re s s e ,  daß in  Ost- und Norddeutschland, 
wo Land- und F o rs tw irtscha ft vorherrschen, der D iebstahl stärker in  Erschei
nung t r i t t ,  während in  den industrie llen  Bezirken M itte l-  und Westdeutschlands 
B e trug  und Unterschlagung überwiegen.
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Bei den D e v is e n z u w id e rh a n d lu n g e n  is t nach einem leichten Ansteigen 
im  Jahre 1937 gegenüber 1936 nunm ehr wieder eine stärkere Abnahme zu 
verzeichnen.

Im  ganzen gesehen, so schließt der Bericht, v e rm itte lt die Anklagen
s ta tis tik  einen anschaulichen Ü berb lick  darüber, in  welchem Ausmaß es im  
D rit te n  Reich gelungen ist, durch politische Erziehungsarbeit, durch Hebung 
der s ittlichen  G rundhaltung und des Lebensstandards des Deutschen Volkes 
—  und wo es n o t ta t, wie z. B. bei Bekäm pfung der H om osexualitä t und der 
A b tre ibung  besonders in  ih re r gewerbsmäßigen Form  —  durch harten Z ug riff 
die K r im in a litä t zurückzudrängen.

2. Die Auswirkungen des Straffreiheitsgesetzes vom 30. April 1938.
Nach der Wiedervereinigung Österreichs m it dem Deutschen Reich erging 

am 30. A pril 1938 ein Straffreiheitsgesetz (RGBl. I  S. 433), dessen zahlen
mäßige Auswirkungen in der „Deutschen Justiz“  100. Jg. 1938 Nr. 33 S. 1322 
m itgeteilt sind:

Bis zum 15. J u li 1838 haben in s g e s a m t 537472 Personen eine Vergünsti
gung durch dieses Straffreiheitsgesetz erfahren, davon 80250 Personen im  
Lande Österreich und 457222 im  bisherigen Reichsgebiet. Im  Einzelnen is t die 
A usw irkung des Gesetzes folgende:

U n te r § 1 (g e r in g fü g ig e  S t r a f t a t e n ,  bei denen die rech tskrä ftig  er
kannte und zu erwartende Strafe n ich t mehr als Freiheitsstrafe von einem M onat 
oder Geldstrafe in  entsprechender Höhe beträgt) fie len 512 310 (davon in  Öster
reich 75755) Personen, und zwar wurde 237032 (davon in  Österreich 38736) 
Personen die rechtskrä ftig  erkannte Strafe erlassen und in  275278 (davon in  
Österreich 37019) Fällen das anhängige Strafverfahren eingestellt oder von der 
E in le itung  eines Strafverfahrens abgesehen.

U n te r § 2 ( p o l i t is c h e  S t r a f ta te n )  fielen 20873 (davon in  Österreich 
265) Personen, und zwar wurde in  6428 Fällen eine rech tskrä ftig  erkannte Strafe 
von n ich t mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe erlassen, in  12163 Fällen das 
Verfahren, in  dem eine solche Strafe zu erwarten war, niedergeschlagen und in  
2282 Fällen eine Freiheitsstrafe von n ich t m ehr als einem Jahr bedingt 
erlassen.

U n te r § 3 N r. 2 ( S t r a f t a te n  aus Ü b e r e ife r  im  K a m p f  f ü r  d e n  n a t io 
n a ls o z ia l is t is c h e n  G e d a n k e n  im  L a n d e  Ö s te r re ic h )  fielen 4289 Personen, 
und zwar erhielten 1296 Personen Straferlaß, während in  2993 Fällen das Ver
fahren eingestellt wurde.

E rs tm a lig  en th ie lt das Straffreiheitsgesetz die Bestimmung, daß der Be
schuldigte dennoch einen A n trag  auf D urch führung des Verfahrens stellen kann, 
wenn er seine Unschuld beweisen w il l  (§ 1 der 2. D urch fV O . vom  1. 5. 1938). 
E in  solcher A n trag  wurde von 324 Personen gestellt. Davon sind bisher 254 Ver
fahren rech tskrä ftig  erledigt, und zwar erging in  91 Fällen Freispruch, 152 V er
fahren endeten m it E inste llung auf Grund des Straffreiheitsgesetzes und in  
11 Fällen wurde der Antragste lle r rech tskrä ftig  zu Strafe ve ru rte ilt.

3. Der Umfang der Strafrechtspflege im  Deutschen Reich im
Jahre 1937.

In  dem amtlichen Teil der vom Reichsjustizministerium herausgegebenen 
>,Deutschen Justiz" Jg. 1938 Nr. 29 (S. 1140) ist eine ausführliche „Übersicht 
über den Geschäftsanfall bei den Justizbehörden im Jahre 1937“  unter Bei
fügung der entsprechenden Vergleichszahlen für die Jahre 1935 und 1936 ab
gedruckt, die über die Inanspruchnahme und Tätigkeit der Gerichte in Straf
sachen u. a. folgende Zahlen enthält:
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1. Anträge auf E rlaß von Strafbefehlen, einschl. 
der nach besonderem Verfahrensrecht zu 
behandelnden Strafbefehle in  Forstdieb-
s ta h lssa ch e n ......................................................... 648881 525324 530265

2. P r iv a tk la g e s a c h e n ............................................ 84251 73074 72688
3. Sachen wegen V e rb re c h e n ............................... 26099 24118 23269
4. Sachen wegen V e rg e h e n ................................... 114974 98701 109973
5. Sachen wegen Ü b e rtre tu n g e n .......................... 54000 46042 42642
6. Sicherungsverfahren nach §§ 429a u. e StPO. 115 7° 20
7. V o ru n te rsu ch u n g e n ............................................ 201 57 28
8. E inzelne rich terliche  Anordnungen . . . . 437050 4O49IO 407394

I I .  L a n d g e r ic h te  u n d  S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n b e i d e n L a n d -
g e r ic h te n :

A. Anzeigesachen.................................................... 993 778 850x13 857616
Voruntersuchungen ....................................... 5061 1606 1036

B. H aup tve rfah ren :
1. vo r den S c h w u rg e r ic h te n .......................... 2958 2840 3007
2. vo r den Schöffengerichten ...................... 75738 72585 81062
3. vo r den kleinen S tra fk a m m e rn .................. 44374 33985 35643
4. vo r den großen S trafkam m ern

a) in  erster In s ta n z ....................................... 24957 27281 28786
b) in  der Berufungsinstanz ...................... 19032 17613 18571

I I I .  O b e r la n d e s g e r ic h te  u n d  S ta a ts a n w a lts c h a f te n  b e i d e n  O b e r 
la n d e s g e r ic h te n :

A. H auptverfahren
1. Revisionen gegen U rte ile  in  1. Instanz 3641 2874 3836
2. Revisionen gegen U rte ile  ln  der Be

rufungsinstanz ................................................ 1336 1223 1381
B. Anträge auf Erhebung der öffentlichen 

K l a g e .................................................................. 1047 913 867
C. A u s lie fe ru n g ssa ch e n ....................................... 136 103 105

Zu den vorstehend un te r I  aufgeführten Angaben is t zu bemerken, daß die 
bei den Schöffengerichten anhängig gewordenen Verfahren bei den Staats
anwaltschaften der Landgerichte ( I I )  dargeste llt sind. Außer der Zahl der bei 
den Landgerichten und Oberlandesgerichten anhängig gewordenen Beschwerden 
weist die genannte S ta tis tik  —  soweit sie sich auf Strafsachen bezieht —  noch 
Zahlen über die beim R e ic h s g e r ic h t  angefallenen Verfahren aus. Es sind dies 
1937: Revisionen gegen U rte ile  der Schwurgerichte 625 (1936: 691; 1935: 735), 
der S trafkam m ern 4363 (1936: 4512; 1935: 4827).

D ie  Zunahme bei den meisten Strafsachen im  Jahre 1937 gegenüber 1936 
dü rfte  in  der Hauptsache daraus zu erklären sein, daß der Geschäftsanfall auf 
dem Gebiete der S tra fgerichtsbarke it im  Jahre 1936 durch das am 23. A p r il 
ergangene Straffreiheitsgesetz s ta rk  beeinfluß t worden ist, über dessen zahlen
mäßige A usw irkung s. Z t. in  dieser M onatsschrift (vgl. 27. Jg. 1936 S. 531) be
r ich te t worden ist.

Im m erh in  is t bemerkenswert, daß die Ergebnisse fü r  das B e rich ts jahr z. T . 
ganz erheblich u n te r den entsprechenden des Jahres 1935 liegen.

A ls besonders bedeutsam is t die weitere Verm inderung der schweren K r im i
n a litä t w ie der Bagatellsachen hervorzuheben.



4. Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 1937.
Wie in Jg. 1937 dieser Monatsschrift Heft i  S. 43 berichtet wurde, ist 

durch einen Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern 
die Bearbeitung einer polizeilichen Krim inalstatistik für das Deutsche Reich 
vom Jahre 1936 angeordnet worden, deren Ergebnisse für das Jahr 1937 von 
Kriminalkommissar Maisch in  der „K rim ina lis tik “  (12. Jg. 1938, Heft 6
S. 137), der neuen amtlichen Zeitschrift des Reichskriminalpolizeiamtes, 
bekannt gegeben werden.

Danach weist diese P o lize is ta tis tik  in s g e s a m t 818173 im Deutschen Reich 
während des Berichtsjahres v e r ü b te  u n d  a n g e z e ig te  s t r a fb a r e  H a n d 
lu n g e n  aus. Im  Vergleich zum Jahre 1936 m it insgesamt 833641 strafbaren 
H andlungen bedeutet dies einen Rückgang um  1,9%. Dabei is t zu berücksich
tigen, daß durch die Um organisation der K rim ina lpo lize i, eine bedeutend in ten 
sivere Verfolgung von S tra fta ten, besonders auf dem flachen Lande, eingesetzt 
ha t. Außerdem h a t die K rim ina lpo lize i die Bearbeitung der w idernatürlichen 
Unzucht, die z .T . in  den Händen der Geheimen Staatspolizei lag, in  den meisten 
Bezirken ganz übernommen. Daß sich h ierdurch im  B erich ts jahr die Gesamtzahl 
der bearbeiteten Fälle zwangsläufig erhöhen mußte, lieg t k la r auf der Hand. 
D er Vergleich m it dem Jahre 1936 is t daher nu r re la tiv  möglich. A bso lu t be
tra ch te t dü rfte  der K rim ina litä ts rückgang  noch stärker sein.

Ü ber den A n t e i l  d e r  e in z e ln e n  D e l ik t e  an der Gesamtzahl der ve r
übten D e lik te  werden folgende Zahlen m itg e te ilt:
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Zahl % Zahl %
Einfacher D iebstahl 387779 47.4 H e h le re i.......................... 8574 1,05
B e t r u g ...................... 182821 22,3 Taschen- und Gepäck-
Schwerer D iebstahl . 89644 11,0 d ie b s t a h l ................. 7472 0,9
Unterschlagung . . 72795 8,9 Raub und räuberische
S ittlichke itsde lik te E rpressung.................. 1685 0,2

(ohne an K indern) 21987 2,7 Rauschgiftvergehen . . 1287 0,16
Unzüchtige H and lun- Tö tung  .......................... 1034 0,13

gen an K indern  . 16325 2,0 K örperverle tzung m it
W idernatürliche  U n- töd lichem  Ausgang . 917 0,11

zucht ...................... I 45 I 4 1,8 K indestö tung . . . . 365 0,05
B randstiftung  (vor-

sätzlich u. fahrl.) . 10974 1,3
Daß auch die A u f k lä r u n g s t ä t ig k e i t  der K rim ina lpo lize i beachtliche 

E rfo lge zu verzeichnen hat, beweisen folgende Zahlen, denn die A u fk lä r u n g s 
z i f f e r  be träg t im  Jahre 1937 insgesamt 535642 =  65,5% gegenüber 64,9% im  
Jahre 1936. D ie einzelnen A ufk lä rungsziffe rn  zeigen, nach der Größe geordnet, 
nachstehenden U m fang bei

W ide rna tü rliche r U nzucht . 99,3%
H e h le r e i ......................................98.0%
Rauschgiftvergehen . . . .  97,4%
B etrug  ..................................... 92,9%
K örperverle tzung m it tö d 

lichem  A u s g a n g .................... 91,6%
Tötung .......................................... 89,7%
Unterschlagung .........................89,1%
Kindestötung .............................84,7%

Unzüchtigen Handlungen m it
K in d e r n ................................. 83,9%

Fahrlässiger B randstiftung  . 81,3% 
S ittlichke itsde lik ten  . . . .  68,6% 
Vorsätzlicher B randstiftung  58,8%
R a u b .............................................. 52,8%
Einfachem  D iebstahl . . . 50,0% 
Schwerem D iebstahl . . . .  45,2% 
Taschen- u. Gepäckdiebstahl 44,6%

V on vornherein bekannte Täter, d. h. solche, die bei der E rs ta ttu n g  der 
Anzeige einwandfrei als T ä te r feststehen, wurden 324940 erfaßt. E rm itte lt 
durch die T ä tig ke it der Polizei wurden 206796. Zusammen sind dies 531736 Täter.
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Gegenüber 1936 m it 562864 Tätern  bedeutet dies eine Verm inderung um  31128 
=  5,5%• Zu bemerken is t noch, daß bei den vorstehenden Angaben neben den 
eigentlichen Tä te rn  auch säm tliche M ittä te r im  Sinne des Strafgesetzbuches zu 
verstehen sind.

Zusammengefaßt zeigen die polizeistatistischen Ergebnisse des Jahres 1937, 
so he iß t es abschließend, daß die Bemühungen der nationalsozialistischen K r im i
nalpolize i durch schärfste M itte l und durch größtm öglichen persönlichen Einsatz 
den K am p f gegen das Verbrechertum  durchzuführen, beachtliche E rfo lge ge
ze itig t haben.

5. Der Schmuggel im  Deutschen Reich im  Jahre 1937.
Bei seiner Ansprache, m it der Staatssekretär im  Reichsfinanzministerium 

Fritz Reinhardt, Anfang Ju li 1938 eine fachwissenschaftliche Tagung des 
Zollgrenzschutzes in Ilmenau (Thüringen) eröffnete, warb er um Verständnis 
für die Aufgaben der Zollgrenzbeamten und nannte hierbei folgende statistische 
Angaben (vgl. Völkischer Beobachter Nr. 189 v. 8. 7. 1938):

Im  K a lenderjahr 1937 sind in  den Grenzgebieten des Deutschen Reiches, 
dessen Grenzen eine Gesamtlänge von 8000 km  aufweisen, 14823 Schmuggelfälle 
vorgekommen. Das sind 41 S c h m u g g e lfä l le  tä g l ic h .  In  426 Schmuggel
fä llen haben die Zollgrenzbeamten, um  das Deutsche Reich und deutsche U n te r
nehmungen vo r Schaden zu bewahren, von der W a f fe  Gebrauch gemacht.

A n  A u fg riffen  grenzpolizeilicher A r t  sind im  B erich ts jahr im  Zollgrenzschutz 
120286 vorgekommen. Das sind 334 grenzpolizeiche A u fg riffe  täg lich. D ie 120286 
A u fg riffe  grenzpolizeilicher A r t  im  Jahre 1937 setzen sich wie fo lg t zusammen:

P a ß v e rg e h e n ..............................................................................................................11894
Zurückweisungen an der G re n z e ..........................................................................  73907
Fälle staatsfeindlicher B e tä t ig u n g ......................................................................  575
Festnahmen u. Sicherstellungen gesuchter Personen aus anderen Gründen 1211
A u f g riffe  verbotener und verdächtiger S c h r i f t e n .............................................. 27717
Andere polizeiliche A u f g r i f f e ................................................................................... 4982

H inzukom m en 3389 A u fg riffe  polize ilicher A r t  bei der Devisennachschau 
im  Postverkehr.

W ürden diese Zahlen, so betonte Staatssekretär Reinhardt, nu r zu dre i V ie r
te ln  oder gar nu r zur H ä lfte  e rre icht worden sein, und zwar infolge ungenügender 
A chtsam ke it der deutschen Zollgrenzbeamten, so würde das deutsche V o lk  
po litisch  und w irtscha ftlich  unabsehbaren Schaden erfahren haben.

6. Hauptergebnisse der Auslieferungsstatistik für das Jahr 1937.
Die schon seit rund 10 Jahren im  Statistischen Reichsamt bearbeitete 

Auslieferungsstatistik, für welche das Reichsjustizministerium die Unterlagen 
liefert, hat in ihrer Methode vom Jahre 1936 ab nicht unwesentliche Änderungen 
erfahren. Während bisher die jeweils in  einem Kalenderjahr eingegangenen 
und gestellten Ersuchen um Auslieferung, Durchlieferung und Einlieferung 
gezählt worden sind, erstreckt sich vom Jahre 1936 ab die Zählung auf die 
jeweils in  einem Jahr erled ig ten  Ersuchen. Somit werden die verhältnis
mäßig zahlreichen, am Jahresende noch nicht erledigten Ersuchen von der 
S tatistik nicht mehr erfaßt. Ferner werden neuerdings auch die erledigten 
deutschen Durchlieferungsersuchen zahlenmäßig nachgewiesen. Aus all diesen 
Gründen sind daher die nachstehenden, der „Deutschen Justiz“ (100. Jg. 1938, 
Nr. 18 S. 697) entnommenen Zahlenangaben m it denen früherer Jahre (vgl. 
1. Kriminalstatistische Umschau, 28. Jg. 1937, dieser Monatsschrift S. 44) 
nicht vergleichbar.
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Es wurden im  B erich ts jahr 83 Ersuchen um  Auslieferung aus dem D eut
schen Reich erledigt. D ie Zahl der Verfolgten, bei denen das Auslieferungs
verfahren zum Abschluß gekommen ist, bez iffe rt sich auf 87, und zwar geschah 
dies bei 61 derselben = 7 0 ,1 %  durch Bew illigung, bei 4 = 4 ,6 %  durch Ablehnung 
und bei 22 =  25,3% auf andere Weise.

W ie in  den Vorjahren wurde die Mehrzahl der 1937 abgeschlossenen Aus
lieferungsersuchen aus den südöstlichen und südlichen Nachbarstaaten gestellt, 
und zwar 22 aus der Tschechoslowakei, 20 aus Österreich und 15 aus der Schweiz. 
W e ite rh in  wurden u. a. je  4 Ersuchen aus Frankre ich und Ita lien , je  3 aus den 
Niederlanden und Rum änien und je  2 aus Bulgarien, L itauen  und Polen gestellt.

Von den s t r a fb a r e n  H a n d lu n g e n ,  die den im  B erich ts jahr zum A b 
schluß gebrachten Auslieferungsverfahren zugrunde liegen, entfa llen wie bisher 
die meisten au f die w ichtigsten Vermögensdelikte wie D iebstahl, Unterschlagung, 
Betrug. Wegen Mordes bzw. Totschlags wurden je  3 Auslieferungsersuchen 
vollendet.

Ersuchen um D u r c h l ie fe r u n g  d u rc h  das D e u ts c h e  R e ic h  wurden 
1937 insgesamt 27 erledigt, die 30 Verfo lgte betrafen. Bei 25 derselben wurde das 
D urchlieferungsverfahren durch Bewilligung, bei 3 durch Ablehnung und bei 2 
au f andere Weise zum Abschluß gebracht. Je 7 dieser Ersuchen waren von der 
Schweiz und der Tschechoslowakei, 6 aus Polen, 3 aus Österreich gestellt.

D ie  vorstehend aufgeführten —  im  Jahre 1937 abgeschlossenen —  Ersuchen 
um  Auslieferung aus dem Deutschen Reich und D urchlie ferung durch das D eu t
sche Reich beziehen sich auf insgesamt 117 Verfolgte, davon 9 =  7,7% w e ib 
l ic h e n  Geschlechts. H ie run te r befinden sich 27 Österreicher =  23,1%, 26 Tsche- 
choslowaken =  22,0%, 18 Schweizer =  15,4%. 13 Polen =  11,1%, 6 Ita liener, 
4 Rumänen u. a.

D ie Zahl der 1937 erledigten E rs u c h e n  u m  A u s l ie fe r u n g  an  das 
D e u ts c h e  R e ic h  (E in lie fe ru n g e n )  be läuft sich auf insgesamt 187, die Zahl der 
Verfo lg ten auf 199, und  zwar geschah die Beendigung der Verfahren in  167 Fällen 
(83,9%) durch Bew illigung, in  6 Fällen (3,0%) durch Ablehnung und in  26 Fällen 
(13,1%) auf andere Weise.

Bei der Aufgliederung nach S ta a te n ,  an die deutscherseits Ersuchen um  
E in lie fe rung gerichtet waren, und die im  B erich ts jahr zum Abschluß gekommen 
sind, s teht Österreich m it 78 (41,7%) an weitaus erster Stelle. Es folgen die 
Schweiz m it 26 (13.9%)» die Tschechoslowakei m it 25 (i3>4%)> die N iederlande 
m it  22 (11,8%), Belgien m it 9, F rankre ich m it 8 u. a. m.

D ie Ersuchen um  Auslieferung an das Deutsche Reich —  E inlie ferungen —  
bezogen sich gleichfalls in  der M ehrzahl auf Vermögensdelikte.

Deutsche Ersuchen um  D u r c h l ie fe r u n g  d u rc h  a u s lä n d is c h e  S ta a te n  
wurden 1937 I 3 erledigt, davon waren 8 an Österreich, je  2 an Jugoslawien und 
die Schweiz, 1 an Ungarn gerichtet.

D ie  von deutscher Seite gestellten und abgeschlossenen E inlieferungs- und 
Durchlieferungsersuchen bezogen sich auf zusammen 213 Verfo lgte, davon 9 =  
4,2% weiblichen Geschlechts. Von dieser Gesamtzahl waren 180 =  84,5% 
deutsche Staatsangehörige, 13 =  6,1% Polen, 5 =  2,3% Ungarn, 4 =  1,9% 
Jugoslawen usw.

7. Die Opfer von Mord und Totschlag im  Deutschen Reich im  Jahre 1935.
Die durch die Todesursachenstatistik erm ittelte Zahl der Fälle von Mord 

und To tsch lag  ha t im  B e r ic h ts ja h r7) w e ite r  abgenommen. Seit 1932 
hat sie sich um fast 40% verringert, ein erfreuliches Ergebnis der inneren 
Befriedung und zugleich ein beachtenswerter Erfolg der strafferen Hand
habung der Strafgewalt im  neuen Reich.

7) Vgl. W irtsch a ft und S ta tis tik . 17. Jg. 1937 N r - 23 s - 97°-



Es wurden 854 (479 m ännliche und 375 weibliche) Fälle dieser A r t  festgestellt 
gegenüber 928 (531 m ännliche und 397 weibliche) im  Jahre 19348). D ie auf je  
100 oöo E inw ohner berechnete S terbeziffer fü r  diese Todesursache sank beim 
m ännlichen Geschlecht von 1,7 auf 1,5 und beim weiblichen von 1,2 au f 1,1 je  
100000 E inw ohner gleichen Geschlechts.

Bei den K inde rn  von un te r 1 Jahr h a t zwar die Zahl der Fälle  von M ord und 
Totschlag um 4 oder um  2% zugenommen. Dabei is t jedoch zu berücksichtigen, 
daß auch die Zahl der Lebendgeborenen —  bei den getöteten K indern  von unter 
1 Jahr handelt es sich fast ausschließlich um  Neugeborene —  im  B erich ts jahr 
w e ite rh in  um 5% gestiegen ist. Bei den über 1 Jahr alten Personen haben, wenn 
man zugleich die A r t  der Ausführung in  B e trach t zieht, die Tötungen durch 
Feuerwaffen um  18%, die durch schneidende oder stechende Werkzeuge um 
etwa 11%, alle sonstigen um  rd . 7% abgenommen. Es fielen m ehr männliche als 
weibliche Personen einer gewaltsamen Tö tung  zum Opfer; das Verhä ltn is  s te llt 
sich auf 56:44. Jedoch waren wieder bei den Tötungen durch Feuerwaffen die 
getöteten weiblichen Personen zahlreicher. Das zeigt im  einzelnen die folgende 
Zusam m enstellung:
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Mord und Totschlag
man

Zahl
nlich

°/o
weil

Zahl
Dlich

°/o
Insgesamt Dagegen

1934

A n  U ntere in jährigen 117 24.4 88 23.5 205 201
an Übereinjährigen 
durch Feuerwaffen . 70 14,6 92 24.5 162 197

,, stechende oder 
schneidende 
Instrum ente  . 115 24,0 40 10,7 155 174

auf andere oder n ich t 
angegebene A rten 177 37,0 155 41.3 332 3 5 6

M ord u. Totschi. zus. 479 100,0 375 100,0 854 928

8. Weiterer Rückgang der Selbstmorde in Berlin 1937.
Nach den Feststellungen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin hat 

sich die Zahl der Selbstmorde einer in dem neuesten Taschenbuch „B erlin  
in  Zahlen", Ausgabe 1938 (S. 84), veröffentlichten Tabelle zufolge von ins
gesamt 2051 im  Jahre 1936 um fast % auf 1625 im  Jahre 1937 vermindert.

D ie auf 100000 E inw ohner berechnete Selbstm ordziffer zeigt daher im  
Vergleich zu den beiden Vorjahren folgende rückläufige Bewegung:

Jahre Männer Frauen Insgesamt

1 9 3 5 ............. 6,56 3.42 4.87
193 6 .................. 6,56 3,41 4,86
1937 ............. 5,25 2,60 3,81

Besonders s ta rk  is t hiernach die Verringerung der Selbstm ordhäufigkeit 
bei den Frauen.

D ie oben genannte Quelle en thä lt fernerh in  eine Ü bersicht über die ver
schiedenen A rte n  der S e lb s tm o r d te c h n ik  im  Jahre 1936; danach verübten 
Selbstmord

8) Vgl. diese M onatsschrift, Jg. 1937 H e ft 5 S. 237.
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durch

G ifte  und ätzende Substanzen 
Koch- und Leuchtgas 
sonstige g iftige Gase . .
Erhängen ......................
E r t r ä n k e n ......................
F e u e rw a f fe n .................

Männer Frauen Insgesamt

. HO 125 235
338 320 658

2 4 6
452 156 608
102 81 183
152 4 156

In -
27 7 34
41 6l 102
45 18 63
2 2 4

s tru m e n te ..................
H in a b s tü rz e n ..................
Überfahrenlassen . . .
sonstige Todesarten . .

W ährend bei den M ännern in  B e rlin  das Erhängen die häufigste Selbstmord
a r t war, w ählten die Frauen in  der Mehrzahl Leucht- und Kochgas als M itte l 
zum Freitod.

(Fortsetzung der Umschau fo lg t im  nächsten H eft.)

B e s p rec h u n g e n .
B u m k e , O s w a ld : L e h rb u c h  d e r G e is te s k r a n k h e ite n .  V ie r te  A u f la g e .

M it 128 zum T e il farbigen Abbildungen. Verlag von J. F. Bergmann, München
1936. X , 632 S. Brosch. RM . 21.— , geb. RM . 22.80.

V o r 2 Jahren bereits h a t der Münchener (zuvor Leipziger) Psychiater und 
Nachfolger auf dem Lehrstuh l Kraepelins der 3. (1929 erschienenen) Auflage 
seines ,.Lehrbuches der Geisteskrankheiten“  ( i .  Auflage ve rö ffen tlich t 1919 als 
, D ie Diagnose der Geisteskrankheiten“ ) eine 4., ,,im  wesentlichen neu ge
schriebene" Auflage folgen lassen. D ie an sich an dieser Stelle sofort und dringend 
notwendige Besprechung der Neuerscheinung is t leider durch unglückliche 
Sonderumstände verzögert worden. Doch w ird  ein H inweis au f das sehr be
achtenswerte Buch auch je tz t noch am Platze sein. . . ,.

N ich t n u r fü r  den Fachmann is t es ungemein re izvo ll und in s tru k tiv , die 
ieweils neu erschienenen Auflagen des Bumke sehen Lehrbuches w ieder neu 
durchzuarbeiten. E rg ib t sich doch daraus eine deutliche E rkenn tn is  der W and
lungen in  den psychiatrischen Grundeinstellungen und m  den obwaltenden 
Tendenzen. Jede Neuauflage v e rm itte lt überdies des Verfassers erweitertes 
„k lin isches G laubensbekenntnis“ . Verf. w il l  ja  —  je tz t wie früher kein 
Kom pendium  des restlos Gesicherten bringen, sondern un ter Behandlung alles 
Wissensnotwendige einführen in  die P rob lem atik  des Faches und auch gerade 
das aufzeigen, was w ir  noch n ich t wissen. „H ypo thesen“ , fo rde rt Verf., „so llten  
n u r sehr vors ichtig  aufgestellt werden“ . In  der —  keineswegs lähmenden, 
sondern nu r die Forschung vorantreibenden —  Betonung der Grenzen unseres 
Wissens lieg t u. a. eine besondere Überlegenheit des Buches. E ine weitere Über
legenheit dokum entie rt sich darin, daß w irk lich  E rns t gemacht is t m it der 
Beugung un te r die v ie lse itig  verschlungene M ann ig fa ltigke it alles Lebendigen, 
alles Leib-Seelischen, und daß es gelungen ist, von der U n fix ie rbarkert des in  
steten Übergängen Fließenden eine fruch tbare  Anschauung zu geben. Bei a ller 
Bem ühung um  klare Herausarbeitung der verwendeten Begriffe uberlaßt es 
Verf. anderen, „unbeküm m ert m it psychologischen Begriffen zu hantieren, 
als ob sie m it Seifenblasen Tennis zu spielen versuchten“ . Ih m  is t es darum  zu 
tu n  bei sich und seinen Lesern, tro tz  a ller psychiatrischen P räokkupation, 
größtm ögliche Fühlung m it dem gesunden Leben zu erhalten und lieber „da , 
wo es eine w irk liche  E xa k th e it aus na türlichen Gründen nun einm al n ich t g ib t,



unsere E indrücke vom  Wesen und Verha lten eines kränken Menschen m öglichst 
anschaulich zu schildern, als uns m it n u r scheinbar exakten Begriffen über die 
U nzu läng lichke it unserer E rkenntn is  zu betrügen“ . Möchten solches doch alle 
a llzu typologisierungsfreudigen K rim ino logen auch beherzigen!

Sehr beachtlich is t des Verfassers Bekenntnis, daß er, der ein Menschen
a lte r an der psychologischen A rbe its rich tung  der Psychiatrie m itgearbeite t hat, 
nunm ehr „b e s tim m t g laubt, daß sie (die psychologische A rbe itsrich tung) je tz t 
einer somatologisch eingestellten Forschung, die sie als U nterström ung übrigens 
dauernd begleitet hatte, fü r  vie le Jahre P la tz machen muß. Ih re  eigenen E r
gebnisse verlangen, daß sie nun auch körperlich  unterm auert und zugleich 
überp rüft, und daß zu jeder seelischen E igenart n ich t bloß nach Kretschmers, 
Vorgang der Körperbau, sondern auch die physiologischen Verhaltungsweisen 
festgestellt werden, die aus inneren Gründen zu diesem Typus gehören“ . H ie rm it 
is t die eine H aupttendenz der Neuauflage gekennzeichnet. A ls zweite H a u p t
tendenz erweist sich weitestgehende Fundierung a lle r psychiatrischen E rkenn t
nisse m it erbbiologischen Tatsachen. N ich t nu r im  Allgemeinen T e il is t der 
Vererbung ein größerer, k ritische r A bschn itt gewidmet, die erbbiologischen 
Gesichtspunkte kehren auch in  allen U nterabschnitten des A llgemeinen wie 
Besonderen Teiles ständig wieder, ohne jedoch verabsolu tiert zu werden. Im m er 
wieder w ird  im  E inze lfa ll geprüft, „w ie  v ie l au f Rechnung der Anlage, und wie 
v ie l au f die der U m w elt und Erlebnisse gesetzt . . . werden m uß“ .

Dem forensisch Interessierten b ie te t das Buch, außer in  dem besonderen, 
20 Seiten umfassenden A bschn itte : „D e r S taat und die Geisteskrankheiten"] 
auch sonst verstreut, eine reiche Fü lle  an psychiatrisch-forensischen und k rim in o 
logischen Bemerkungen, mag es sich nun —  um  n u r einige wenige Beispiele zu 
nennen um  das Gedächtnis und seine Grenzen, um  die besondere Ungeeignet
he it von E p ilep tike rn  als Zeugen, um  die Behandlung von Paranoikern, um  die 
Senilen und das S trafrecht, um  (früher m it E rfo lg  sim ulierte, je tz t entlarvbare) 
unechte katatone Stuporzustände, um  Psychogenie oder S im ulation, um  den 
entscheidenden „gem ütlichen Mangel“  bei Verbrechern, um die bedingungsweise 
anzuerkennende M ora l insan ity , um  die Pyromanie, um die notwendigerweise 
scharfe E inste llung zur medizinischen In d ik a tio n  der Schwangerschaftsunter
brechung, um  die B eurte ilung der Perversionen, um grundsätzliche Bemerkungen 
zu Schwachsinn und K rim in a litä t, Schizophrenie und K r im in a litä t und vieles 
andere mehr handeln. Ob der s tra frechtliche P ra k tike r —  tro tz  Schwinge und 
H artm ann  —  bei der empfehlenden E rinnerung an die M öglichke it der E n t
m ündigung von Psychopathen m itgehen w ird , ohne eine E inschränkung zu 
wünschen, erscheint dem Ref. zweifelhaft. Sicher m itgehen w ird  er bei der 
P'orderung nach der M ög lichke it der E n tm ünd igung von M orphin isten. U nd 
ebenso sollte er m itgehen bei der —- schon so o ft erhobenen, aber le ider im m er 
wieder überhörten —  Forderung, „daß  in  Z u ku n ft ke in S ittlichke itsverbrecher 
ohne ärztliche Untersuchung fü r  ve ran tw ortlich  gehalten und abgeurte ilt werde“ .

Es is t aus dem Zweck des auf erträglichem  U m fang zu haltenden Lehrbuches 
durchaus verständlich, daß es sich Verf. ha t versagen müssen, au f die s tra f
rechtliche B eurte ilung von Psychopathen —  von ganz wenigen Bemerkungen 
abgesehen —  näher einzugehen. „D a zu  wäre ein eigenes Buch erfo rderlich“ . 
Im m erh in  würde, da das Lehrbuch auch von vielen gelesen w ird , die sich ein 
besonderes Lehrbuch der forensischen Psychiatrie  n ich t anschaffen, fü r  die 
kommende Auflage zu wünschen sein, daß doch der aus der Praxis sich ergebenden 
P rob lem atik  des § 51 Abs. 2 S tG B, wenigstens eine kurze grundsätzliche S tellung
nahme, die möglicherweise einiges je tz t hie und da falsch Gehandhabte ver
hüten könnte, zu te il würde, desgleichen der aus § 42b StGB, resultierenden 
P rob lem atik. Auch zum § 42 k  S tG B, wäre, über das im  Allgemeinen T e il zur 
K as tra tion  Gesagte hinaus, fü r  die a llzu  H offnungs-Kühnen noch einiges (un- 
verklam m ert) Warnende und die In d ik a tio n  Einengende erwünscht.

U m  gleich beim Wünschen zu bleiben, noch der W unsch: daß in  der Neu-
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auflage doch dem Schwachsinn und den aus ihm  sich ergebenden Fragen noch 
etwas mehr Raum  gegönnt werde. Forensisch würde insbesondere eine Aus
einandersetzung m it dem n ich t so ganz selten anzutreffenden In fan tilism us 
(und zwar n ich t nu r als körperliches Symptom ) begrüßt werden.

Den A rz t als Leser beg lückt an dem Lehrbuch die vo rb ild lich  ärztliche, 
von F a ll zu F a ll die besondere Entscheidung fordernde E inste llung, w ie sie hier 
und da zwischenzeilig und besonders aus den A bschnitten über die Behandlung 
der einzelnen Geistesstörungen spricht, obwohl Verf. im  Allgemeinen T e il be
kennen muß, daß die „B ehand lung  der Geisteskrankheiten heute noch das aus
gesprochene S tie fk ind  der wissenschaftlichen Psych ia trie“  ist.

Auch der N icht-M ediziner w ird  an der sprachlich m eisterhaften und p las ti
schen D arste llung seine Freude und v ie l Gewinn von dem Buche haben, ohne 
deshalb nach Lektü re  des Buches zu wähnen, nun selbst in  Psychiatric is be- 
scheid zu wissen. Das Buch ve rhü te t —  und auch dies is t ein n ich t genügend 
hoch einzuschätzender W e rt —  vorschnelles Laien-W issen und b rin g t s ta tt 
dessen w irk liche  Achtung vo r der Psychiatrie  ein.

Es is t fü r  den N icht-M ediziner sowie fü r  den Medizinstudierenden und fü r  
den Fachmann ein Anregungsbuch ersten Ranges. Gerade weil es infolge seiner 
D arste llung und seiner Problemaufstellungen gewiß den Auflagezeitraum  über
dauern und keinen die Anschaffung gereuen lassen w ird , kann man getrost, 
ohne m ißverstanden zu werden, schon heute sagen, daß man den weiteren A n 
regungen, die eine noch spätere Neuauflage bringen w ird , vo lle r E rw artung  
entgegensieht.

Halle-Saale. Loofs.

B rons, R echtsanwalt D r . : D ie  M a c h t des W o r te s  im  R e c h t. E in  Beitrag 
zur neuen Gesetzgebung. Im  Selbstverlag des Verfassers, Fre iburg über Stade
2. A u fl. 1937. RM. 1.— .

In  dieser, in  der N S .-B ib liographie  geführten S chrift setzt der Verfasser 
seinen bekannten K am p f um  eine vo lkstüm liche Sprache unserer Gesetze fo rt. 
Insbesondere beschäftigt er sich m it der Form ulierung der A rtik e l über N o t
wehr, Beih ilfe , Beleidigung, D iebstahl, Zuhälterei, Notstand, Raub, Versuch, 
Schuld, Zurechnungsfähigkeit, a lte rna tive  V erurte ilung. D ie Zurechnungsfähig
k e it fo rm u lie rt er etwa so: „W e r un te r 14 Jahren gegen das Gesetz verstößt, 
b le ib t noch stra ffre i. —  Von jedem anderen w ird  verlangt, daß er sich be
herrscht. W er es nu r deswegen n ich t kann, weil er zu jung  (unter 18) oder als 
Taubstum m er zu wenig en tw icke lt oder w eil er geisteskrank ist, w ird  n ich t 
schuldig usw.“  Man h a t einm al vom  schweizerischen Zivilgesetzbuch gesagt, 
es sei so abgefaßt, daß jeder B rie fträger es verstünde, aber fü r  den Rechtswahrer 
sei es vo lle r Zweifelsfragen. Das scheint m ir auch fü r  manche Vorschläge des Ver
fassers zu gelten, die etwa wie im  eben angeführten F a ll bei der re la tiven  S tra f
m ünd igke it sich nu r m it den W orten  „zu  jung “  begnügen wollen, s ta tt die 
ju ris tisch  maßgeblichen Gesichtspunkte der E insichts- und W illensreife anzu
führen. V iele andere Vorschläge des Verfassers sind aber sehr anregend und 
beherzigenswert; seine K r i t ik  is t o ft nu r zu berechtigt. Sieverts.

B oehm , M a x  H ild e b e rt: V o lk s k u n d e . Weidmannsche Verlagsbuchhand
lung, B e rlin  1937. 176 Seiten. Leinen RM . 5.— .

Der vorliegende G rundriß  des bekannten Volkskundlers an der U n ive rs itä t 
Jena is t speziell fü r  Juristen und V o lksw irte  bestim m t, in  deren Studienplan 
bekanntlich  die Volkskunde als neue Vorlesung aufgenommen worden is t. Der 
Verfasser w ill, bewußt an den A ltm e is te r der Volkskunde Riehl anknüpfend, eine 
..soziale Volkskunde" bieten, in  der ganz rich tigen Erkenntn is, daß nu r eine 
solche der Aufgabe des kün ftigen  Rechtswahrers nü tz lich  sein kann. Aus diesem 
Grunde verd ien t das vorliegende Buch auch die A ufm erksam keit des K rim in o 
logen. D er Verf. geht vom  tatsächlichen Bestand des Volkes aus und g ib t zunächst 
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eine kurzgefaßte Siedlungskunde. Daran schließt sich eine D arste llung der P ro
bleme des Grenzland-Deutschtums und der deutschen M inderheiten. D ie Fam ilie  
w ird  als H o rt der Überlieferung völkischen Brauchtum s gew ürd ig t; un te r den 
S tichworten Stamm und Landsm annschaft w ird  die räum liche Gliederung der 
verschiedenen Volksstämme aufgezeigt un te r Kennzeichnung ih re r charakter
lichen E igentüm lichke iten. E in  K a p ite l über die Volks-O rdnung g ilt  den stän
dischen Problemen. In  einem Schlußabschnitt w ird  das Sprachgut des Volks 
behandelt. Ü bera ll werden die einzelnen A bschn itte  des Buches durch ausführ
liche Verzeichnisse des S chrifttum s bereichert, die dem Studierenden ein W e ite r
arbeiten ermöglichen. Sieverts.

B opp, L ., Univ.-Professor D r . : W a ru m  P e c h v o g e l?  Zu seinem Verständnis, 
seinen Erscheinungsformen und seiner vorbeugenden und heilerzieherischen 
Behandlung. Verlag des In s titu ts  fü r  Heilpädagogik, Luzern 1936. 34 S. 
Preis F r. 1.20.

Das kleine H e ft, das als Glied einer konfessionell-katholisch ausgerichteten 
Aufklärungs- und Unterweisungsreihe „B ed roh te  Jugend —  drohende Jugend" 
erschienen ist, behandelt das Schicksal des lebensunsicheren, mutlosen, pessimi
stischen Menschen, der sich ständig vergre ift, erfolgsarm ist, im m er zu spät 
kom m t —  kurz  eine Pechvogelnatur is t. In  Verwendung von Ergebnissen 
analytischer Forschung w ird , abgesehen von schwerer erbbiologisch-m inder- 
w ertiger Anlage, in  der seelischen Gespaltenheit die Grundursache dieser Lebens
schw ierigkeit gesehen. A ls „unsaubere W illensentscheidung“ , böses Gewissen, 
Angst, „ungeordnete Selbstliebe“  erscheinen hier die komplexen Funktions
störungen des Unbewußten im  L ich te  des seelsorgerischen. D er Heilweg is t der 
der K irche, die Zurückführung des entwurzelten Menschen in  die Geborgenheit 
der k irch lichen Gemeinschaft und som it in  G ott. —  In  der Zusammenfassung 
und den praktischen pädagogischen Sonderergebnissen finde t sich ein Neben
einander von echten seelsorgerischen Ansätzen und oberflächlich m oraltheolo
gischen Gebots- und Verbotsserien. T ro tz  le tz tlicher Berufung auf die „G nade“  
k lin g t alles doch recht nach A u fk lä rung  und nützlicher Zweckbestim m theit. 
Seelsorgerische Wegweiser dieser A r t  werden nu r schwerlich zur Vorbeugung 
und echter Behebung menschlicher Nöte ausreichend sein —  eher schon die 
Gefahr neurotischer Depression in  A nbe trach t ih re r Schw ererfü llbarkeit in  sich 
tragen. Ubenauf.

P a lm b o rg , S tin a : S o rg e n k in d e r .  Probleme ih re r Erziehung. Übersetzung 
von Frieda Ahrens. Paul H a rtung  Verlag, H am burg  1936. 172 Seiten.

D ie kleine Sammlung von Erziehererlebnissen is t ein pädagogisches Be
kenntnis. Aus der reichen E rfahrung  als Sonderschullehrerin und Heilpädagogin 
fü h r t uns Stina Palmborg das „P ro b le m k in d “  vo r Augen, m it seinen Lebens
schwierigkeiten und Reaktionsformen, seinen U m weltverknüpfungen und erb
bedingten Schicksalen. N ich t in  trockener Lehrbuchform  sondern in  flüssig 
geschriebeneu Essays, dabei umfassend und e indrucksvoll. D ie Mängel die der 
D arste llung von der W arte  des Systematikers aus gesehen anhaften, sollte 
man übersehen und sich ansprechen lassen von der anschaulichen und lebendigen 
Schilderung, der man allerdings manchm al etwas weniger Sentiment wünschte. 
—  Das Buch is t n ich t nu r fü r  Heilpädagogen eine lesenswerte Lek tü re  sondern 
auch ein guter Wegweiser fü r  jeden, der ve ran tw ortlich  heran wachsendes Leben 
betreut. Der K rim inalpsychologe sieht h ier die ersten Anfänge krim ine llen  Tuns 
beschrieben und fin d e t sich dahin  bestätigt, daß in  der Bekäm pfung des Ver
brechens schon in  den K inderjah ren  entscheidendes getan werden muß und 
kann. —  Es gäbe weniger „Sorgenkinder“ , wenn die Erfahrungen an Fehl
entw ickelten in  der „no rm a len “  Pädagogik stärkere Berücksichtigung fänden. 
In  den vorliegenden Erziehererlebnissen is t gerade fü r  den „N ich tfa ch m a nn " 
wertvolles Betrachtungsgut nach dieser R ich tung  enthalten. Ubenauf.
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O tte r , P au la : D e r W e r t  d e r n a c h g e h e n d e n  F ü rs o rg e . A rb e it aus dem 
heilpädagogischen Seminar der U n ive rs itä t F re iburg  (Schweiz). Heraus
gegeben von D r. H . Spieler. Verlagsabteilung des In s titu ts  fü r  Heilpädagogik, 
Luzern. 30 Seiten.

Die A rb e it is t aufgebaut au f den Erfahrungen des Sankt-Theresia-Hauses 
in  Solothurn, einem katholischen H e im  fü r  schwer erziehbare, gefährdete und 
gefallene Mädchen von 14— 20 Jahren; alle werden in  die H ausw irtschaft ein
geführt, werden dann in  einzelnen Zweigen beruflich  ausgebildet, besuchen zum 
T e il die Gewerbeschule der S tad t und unterziehen sich den do rt vorgeschriebenen 
P rüfungen; andere wieder sind als Fabrikarbe iterinnen tä tig , haben in  der A n 
s ta lt nu r U nterkom m en und Verpflegung. D ie erziehliche Beeinflussung beruht 
au f genauester Kenntn is  von Persönlichkeit, Fam ilie  und Vorleben; dieses Mate
r ia l w ird  sowohl während der Heimerziehung als auch nach der Entlassung durch 
Beobachtungen der Erzieherinnen ständig ergänzt und erweitert. —  D ie E igen
a r t der Mädchen —  Verwahrlosung und v ie l Schwachsinn —  m acht die Fürsorge 
nach der Entlassung zu einer unumgänglich notwendigen Ergänzung der H e im 
erziehung. E ine Fürsorgerin begleitet das Mädchen in  die vorher sorgfä ltig  aus
gewählte Stelle und b le ib t auch weiterh in, sei es durch Briefe, sei es durch Be
suche, m it ihm  in  Fühlung. Bei irgendwelchen Schwierigkeiten, aber auch zu 
U rlaubs- und Festtagen können die Mädchen wieder in  das H eim  kommen. —  
A u f die religiöse Beeinflussung w ird  großer W e rt gelegt.

Aus der ausführlichen Darste llung von fü n f ganz verschiedenen charakte
ristischen Fällen is t zu ersehen, wie eingehend und ind iv idue ll die E rziehung 
jedes einzelnen Mädchens gestaltet w ird . —  Schließlich bespricht die V. den 
besonderen W ert der nachgehenden Fürsorge, und zwar zunächst fü r den Zög
lin g : D ie ihm  geistig überlegene, lebenserfahrene Fürsorgerin weckt den Sinn 
fü r  theoretische und praktische W eite rb ildung ; ih r  gelingt es, die a ffektiven Re
aktionen abzulenken und zu sublim ieren, K o n flik te  m it der U m w elt beizulegen; 
sie le ite t zur Selbstüberwindung und wahren Persönlichkeitsbildung an, sie h ilf t ,  
die ganze Lebensweise ve rnün ftig  zu gestalten. D ie nachgehende Fürsorge er
le ich te rt so dem Heim zögling die E ingliederung in  die Gesellschaft; sie is t aber 
auch fü r  den Erzieher von größter Bedeutung: durch die Berührung und Meiste
rung im m er neuer Probleme bereichert und e rw e ite rt er seine E rfahrung, „indem  
er andere zur Reife fü h rt, w ird  er selbst re ife r“ . F ü r das H eim  lieg t der W ert 
ebenfalls in  der ständigen Ergänzung seines Erfahrungsm ateria ls, aber vo r allem 
auch in  der systematischen K on tro lle  seiner Maßnahmen und dadurch in  der 
Gewinnung einer festen Erziehungstrad ition. —  E in  L ite ra turverze ichn is b ild e t 
den Schluß der verd ienstvollen A rbe it.

B erlin . Elsa von Liszt.

Page, Leo: J u s t ic e  o f  th e  P eace. London, Faber & Faber 1936. 315 S.
Das Buch is t von einem Juris ten  (Barrister), der jahre lang einem Jugend

gericht p räsid ie rt und in  der Jugendgerichtsfürsorge an le itender Stelle ge
arbe ite t hat, geschrieben als H and- und Nachschlagebuch fü r  seine La ien
kollegen, die Friedensrichter. Nach einer kurzen historischen Übersicht über 
die E n tw ick lung  des Laiengerichtswesens in  England werden an H and der o ff i
ziellen S ta tis tik  von 1933 Zahlen fü r  das Prozeßwesen in  England und Wales 
gegeben. Aus ihnen geht eindeutig hervor, daß 82— 90% aller Verfahren von 
den Police-Courts, den Gerichten erster Instanz, abgeurte ilt werden, d. h. von 
Gerichten, in  welchen fast ausnahmslos nu r Laien- oder Friedensrichter fu n 
gieren. Den R ich tern  is t ein ju ris tischer B e ira t beigegeben, der Clerk, meist ein 
ortsansässiger Rechtsanwalt, doch ha t dieser re in  beratende F unk tion  und keine 
Stim m e bei der Abgabe des U rte ils . D ie einzigen Gerichtshöfe erster Instanz, 
in  welchen Juristen als festbesoldete Beamte fungieren, sind die sogenannten 
M e tropo litan  Police-Courts, die Polizeigerichte der Innenstadt Londons und 
18 anderer großer Städte des Landes. Das A rbe itsfe ld  und die Verantw ortung
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des Friedensrichters endet jedoch n ich t etwa bei den 82— 90% von Fällen, welche 
von den Gerichtshöfen erster Instanz abgehandelt werden: Auch die schweren 
Verbrechen, fü r  welche von vornherein eine Verhandlung vor den Gerichtshöfen 
der zweiten Instanz (Assizes Courts oder Courts o f Quarter Session) festgesetzt 
ist, oder Verfahren, welche auf W unsch des Angeklagten oder nach A ns ich t der 
R ich te r an die Gerichte zweiter Instanz w eitergele itet werden, müssen zunächst 
vo r die Police Courts kommen, in  denen die Frage „schu ld ig “  oder „unschu ld ig “  
oder „e ingeste llt mangels genügender Beweise“  entschieden w ird  und in  denen 
das Tatsachenm aterial zusammengestellt w ird , auf Grund dessen die zweite 
Instanz ih r  U rte il abg ibt. D ie sehr eingehende Schilderung und E rk lä rung  der 
Techn ik des Prozeßverfahrens in  dem Buche beleuchtet e indrucksvo ll die Ge
fahr, die einer gerechten Rechtsprechung droht, wenn der Friedensrichter n ich t 
w irk lich  bis in  alle E inzelheiten m it dem geltenden Rechte v e rtra u t is t. D ie dre i 
Hauptforderungen, welche Page fü r  den Friedensrichter erhebt, sind: Genaue 
K enntn is  des technischen Apparates, absolute Unvoreingenom m enheit und 
M enschlichkeit. U m  die Unvoreingenom m enheit zu gewährleisten, ve rlang t der 
englische Prozeßgang, daß Tatsachen aus dem Vorleben des Gefangenen, z. B. 
frühere S traftaten, den R ich tern  erst nach Befund, ob „sch u ld ig " oder „u n 
schuldig“  bekanntgegeben werden und n ich t fü r  die Schuldigerkennung selbst, 
sondern nu r fü r  die Zuerkennung der Strafe in  M itanschlag gebracht werden 
dürfen. Das gleiche Streben nach unbestechlicher Gerechtigkeit ve rlang t eine 
sehr sorgsame Ü berprü fung der Zeugenaussagen der Polizei, und verb ietet, bei 
der Beurte ilung der Schuld Aussagen m it heranzuziehen, welche un te r Zwang 
oder D rohung gemacht wurden. E in  besonders w eiter Raum is t den Jugend
gerichtsverfahren eingeräumt, und h ier g ib t der Verfasser aus dem Schatz seiner 
E rfahrung  eine Fü lle  p raktischer Ratschläge. Das gleiche g ilt  fü r  den P robation
dienst. F ü r die Erkennung der Strafe da rf a lle in der Gesichtspunkt der allge
meinen S icherheit maßgebend sein; Gefängnisstrafen, vo r allem  bei erstmaligen 
Vergehen, sollen nu r verhängt werden, wenn sie die alleinige Gewähr fü r  die 
öffentliche S icherheit sind. H ä lt man sie aber fü r  notwendig, dann sollen sie n ich t 
zu ku rz fr is tig  bemessen sein; eine Ausnahme b ilden Fälle, die man un te r dem 
T ite l „ge fährlichen U nfugs“  zusammenfassen kann, z. B. rücksichtslos schnelles 
Autofahren. F ü r dieses und ähnliche Vergehen werden kurze Gefängnisstrafen 
an Stelle von Geldstrafen w arm  empfohlen. Interessant is t die vergleichende 
Skala der jäh rlichen  Kosten fü r  einen Gefangenen in  den verschiedenen Typen 
von Gefängnissen und Bewährungsanstalten. D er Anhang en thä lt eine kurze 
Literaturzusam m enste llung, die als Vorschlag fü r  eine H andb ib lio thek  gedacht 
ist, die jeder Police C ourt haben sollte. F . Lennox.

P ro th m a n n , W ilh e lm : „ G la u b e n s s t r a f r e c h t  o d e r S e e le n s c h u tz ? " .
Ludendorffs Verlag G. m. b. H „  München 1937. 187 S. K a rt. RM . 2.40.

D er Verfasser, der au f dem Boden Deutscher G otterkenntn is (Ludendorff) 
steht, b rin g t zunächst eine D arste llung der geschichtlichen E n tw ick lung  der R e li
gionsvergehen. H ieran kn ü p ft er eine kritische W ertung der Gegenstände, des 
Zwecks und der M itte l eines strafrechtlichen Religionsschutzes. E r setzt sich ins
besondere m it dem Vorschlag der am tlichen Strafrechtskommission auseinander 
und w ill in  eingehenden Überlegungen den Nachweis erbringen, daß weder der 
Schutz Gottes, noch der Schutz der Religion, des religiösen Friedens, des religiösen 
Em pfindens, der Ehre und der G laubensfreiheit diesen Vorschlag rechtfertigen. 
Im  Einzelnen: D ie Auffassung, die die Relig ion als K u ltu rg u t schützen w ill, 
lehn t der Verfasser ab, w eil K u ltu r  „e ine  A rt, dem Leben, und zwar dem mensch
lichen Leben, Ausdruck in  der Erscheinungswelt zu geben, also etwas W erden
des“  (89) is t und deshalb nu r der F re ihe it bedarf. W irk lich e r religiöser Friede 
is t z. Z. n ich t möglich. E in  Friede in  den geistigen Auseinandersetzungen, m it 
a ller Fo lgerich tigke it durchgeführt, würde aber auch den Seelentod bedeuten. 
D er Rechtsfriede is t im  neuen Reich fü r  absehbare Ze it n ich t gefährdet. Das
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„re lig iöse E m pfinden“  is t ke in Rechtsgut und kein deutscher Rechtsbegriff. 
E r  is t u n k la r und in  der Auslegung abhängig von der jeweiligen religiösen 
Stellung des R ichters. Den Glaubensschutz auf Ehre zu gründen is t verfeh lt, 
w e il es sich um  zwei ganz verschiedene Rechtsbereiche handelt, weshalb auch 
die aus dem Bereich der Ehre stammenden W orte  „V e räch tlichm achung", 
„V e rung lim p fung “  usw. feh l am P la tz sind. Der Verfasser kom m t schließlich 
zu dem Ergebnis: „D e r Glaubensschutz is t seiner R echtsnatur nach M acht
schutz. E r is t Schutz der M acht der christlichen K irchen und ihres Priestertum s. 
E r  w irk t  sich gegen einen völkischen, nu r Deutschen S taat aus“  (161). Zum 
Schluß b rin g t der Verfasser selbst drei Vorschläge:

i .  schlägt er zum Schutz des Rechtsfriedens vor, den geltenden § 130 S tG B. 
(Anreizung zum Klassenkampf) durch H ervorhebung der religiösen Gegensätze zu 
ergänzen; 2. schlägt er die Übernahme einer dem § 167 S tG B. (S törung des Gottes
dienstes) in  seinen Grundgedanken entsprechenden V o rsch rift vo r; 3. schlägt 
er die E in füh rung  einer neuen S tra f Vorschrift zum Schutz von Jugendlichengegen 
Beeinflussung durch astrologische, sp iritistische oder andere okku lte  Lehren vor.

H am burg. Wilhelm Lorenzen.

In h u lsen , G. P . H .:  D as e n g lis c h e  S t r a fv e r fa h r e n .  R . v . Deckers Verlag, 
G. Schenck, B e rlin  1936. 204 Seiten. RM. 4.80.

E ine deutsche D arste llung des englischen Strafverfahrens kann von den 
verschiedensten Gesichtspunkten geleitet sein. M an kann sie etwa schreiben 
im  H in b lic k  auf eine Reform  des eigenen Rechts, der man das Verfahren eines 
verw andten Volkes entweder als V o rb ild  oder als W arnung vo r Augen stellen 
m öchte; man kann das Thema aus dem vö lkerkund lichen oder politischen Ge
sichtsw inkel behandeln, den Prozeß als Ergebnis der besonderen geschichtlichen 
E n tw ick lung  der englischen S taatseinrichtungen und als Ausdruck des V olks
charakters betrachten; man kann schließlich die Besonderheiten des englischen 
Systems in  Vergleich setzen m it denen anderer Staaten —  kurzum , es lassen sich 
mannigfache Ausgangs- und Z ie lpunkte fü r  eine solche A rb e it denken. D er V er
fasser des vorliegenden Werkes läß t uns davon n ichts erkennen ; er begnügt sich 
dam it, im  V o rw o rt auf die Gefahren der Nachahm ung eines fremden Verfahrens 
hinzuweisen und das Buch eine „E in fü h ru n g  in  die heutige P raxis“  zu nennen. 
E r  g ib t uns eine sozusagen w ertfre ie  Beschreibung, eine U n te rrich tung  fü r  den 
deutschen Leser, der sich aus irgendeinem Grunde oder zu irgendeinem Zweck 
m it dem englischen Strafprozeß bekannt machen möchte. D ie s e  Aufgabe e rfü llt 
das W erk  in  zuverlässiger Weise, indem es, nach einer kurzen Schilderung der 
Gerichtsverfassung, die einzelnen Stadien des Verfahrens, von der Festnahme 
über die Anklage zur H auptverhandlung, dem U rte il und den R echtsm itte ln , in  
ze itlicher Aufeinanderfolge, durchschreitet. D ie w ichtigsten gesetzlichen Bestim 
mungen werden in  Übersetzung angeführt. D ie Schilderung w ird  ergänzt und 
anschaulich gemacht durch die Wiedergabe von Fällen, die der Verfasser aus 
einer offenbar sehr reichen Sammlung gu t ausgewählt hat, derart, daß jeder 
A b sch n itt durch die Beispiele belegt w ird . Gerade w e il diese Methode des 
Anschauungsunterrichts so be ifa llsw ert is t, s te llt man bedauernd fest, daß 
die unübersichtliche Anordnung die Benutzung erschwert; die Fälle sind von 
der eigentlichen D arste llung o ft n ich t einm al durch einen Absatz getrennt 
und allgemein n ich t genügend hervorgehoben. E ine weitere Erschwerung des 
Zurechtfindens lieg t darin, daß w ichtige S tichw orte  im  Sachregister fehlen, 
w ie beispielsweise Friedensrichter, La ienrich te r (der Uneingeweihte kann n ich t 
wissen, daß er die —  übrigens recht knappen —  Ausführungen h ierüber bei den 
Abschn itten  „Q uarta lgerich te “  und „P o lize igerich te“  findet), Arm enrecht, P e tty  
Sessions, Todesstrafe, um nu r einige zu nennen. Gerade eine solche E in führung  
m üßte auf ein gründliches Register W e rt legen, und das Register sollte auch die 
w ichtigsten englischen Fachausdrücke enthalten. D a m it soll n ichts gegen den 
Grundsatz des Verfassers gesagt sein, alle technischen Ausdrücke deutsch
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wiederzugeben; es erscheint m ir  nu r zweckmäßig, an e in e r  Stelle die englische 
Bezeichnung anzugeben, um  dem Leser das E inarbeiten in  die englische L ite ra tu r 
zu erleichtern. D ie Übersetzung der Gerichtsberichte läß t die kritische D urch
s ich t und die glättende H and vermissen —  w ird  man m ich pedantisch schelten, 
wenn ich beispielsweise an einer „be träch tlichen  Fehlgeburt der Jus tiz “  (S. 167) 
Anstoß nehme? Magdalene Schoch.

K lee, H an s -Jo ach im , D r.: D ie  B e s t im m u n g e n  des U m fa n g s  d e r B e 
w e is a u fn a h m e  im  S t r a fv e r fa h r e n .  E in  Beitrag zu den allgemeinen 
Lehren und zur Geschichte des Strafverfahrens. M it einem G ele itw ort von 
Sen.-Präsident Prof. D r. Klee. Berlin , v. Decker (1937). i6 3 S. 8°. RM. 3.80.

D ie Frage nach dem U m fang der Beweisaufnahme im  S trafverfahren und 
die Einflüsse, die darauf von den einzelnen am Verfahren bete ilig ten Personen 
ausgeübt werden können, h a t von jeher eine fü r  den ganzen Aufbau des V e r
fahrens bestimmende Rolle gespielt, und zwar so, daß n ich t nu r die In te n s itä t 
und Raschheit des Prozeßablaufes, sondern auch die V o lls tänd igke it der E n t- 
schcidungsgrundlage und dam it die Q u a litä t des R ichterspruchs wesentlich von 
der Regelung dieser Frage abhängt. Dazu kom m t, daß der U m fang der Be
weisaufnahme ganz wesentlich auch von der Regelung bedingt ist, welcher 
Stelle die In it ia t iv e  fü r  die P roduktion  der Beweism itte l zu fä llt, so daß die 
ganze Frage in  engem Zusammenhang m it der prinz ip ie llen  Frage der mehr 
akkusatorischen oder m ehr inquisitorischen Gestaltung des Verfahrens steht, 
Gestaltungsprobleme, die sich ihrerseits wieder kreuzen m it dem Problem  der 
größeren oder geringeren V e rw irk lichung  des O ffiz ia lprinzips, d. h. m it der 
Frage der au to ritä ren  Gestaltung des Verfahrens.

Es is t daher außerordentlich zu begrüßen, daß Verf. gerade diesen Fragen
kom plex gewählt hat, um  an ihm  in  seiner geschichtlichen E n tw ick lung  gleich
zeitig  einen Ü berb lick  über die S trukturw andlungen des Verfahrens vom  alten 
deutschen S trafverfahren an bis in  die jüngste Z e it zu geben, um  so erfreulicher, 
als gerade die Strafprozeßgeschichte im  ganzen in  den letzten Jahrzehnten recht 
s tie fm ü tte rlich  behandelt worden ist.

Verf. geht aus von der Novelle vom  28. Jun i 1935, die die le tz te  Neufassung 
der §§ 244, 245 StPO, gebracht hat, und e rö rte rt im  Anschluß hieran die Bedeu
tung, die überhaupt der Frage nach der Bestim m ung des Umfangs der Beweis
aufnahme im  S trafverfahren zukom m t, wobei er zu dem Ergebnis kom m t, daß 
es sich hierbei um  die Grundfrage jeder S trafverfahrensordnung handelt. Der 
H a u p tte il der A rb e it is t der historischen Untersuchung gewidmet, wobei V er
fasser die E n tw ick lung  der Strafverfahrensordnungen, die das Problem  der Be
stim m ung des Umfanges der Beweisaufnahme n ich t kennen, und die E n tw ick 
lung  der Ordnungen, in  denen diese Frage geregelt ist, getrennt behandelt. Es is t 
erfreulich, daß sich Verf. h ierbei n ich t nu r um  eine Darste llung der innerdeut
schen R echtsentw icklung bem üht hat, sondern im  Anschluß an das röm isch
rechtliche Verfahren auch das in  den italienischen Stadtrechten ausgebildete 
Untersuchungs- und Anklageverfahren behandelt, das auch auf die deutsche 
E n tw ick lung  bekanntlich  einen bestimmenden E in fluß  ausgeübt hat. H ierbe i 
wäre zu wünschen gewesen, daß Verf. die gerade dieser Zeit gewidmeten U n te r
suchungen von Rieh. Schmidt, Baumgart, Himstedt u. a. berücksich tig t hätte. 
W e rtvo ll und fü r  die Bewertung der neueren E n tw ick lung  besonders aufschluß
reich is t die im  4. Kap. behandelte E n tw ick lung  seit der M itte  des 19. Jahr
hunderts in  den deutschen Landstrafverfahrensordnungen von 1848— 1870, in  der 
österreichischen Prozeßordnung von 1873 und in  der deutschen Strafprozeß
ordnung von 1877 m it den folgenden Novellen. In  einem letzten K a p ite l schließ
lich  e rö rte rt Verf. die zweckmäßige Gestaltung der Vorschriften über die Bestim 
mung des Umfangs der Beweisaufnahme auf der Grundlage ih re r geschichtlichen 
E n tw ick lung , wobei drei Fragen im  Vordergründe des Interesses stehen: die Frage 
der einheitlichen oder verschiedenen Regelung des Umfanges der Beweisaufnahme
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in  beiden Tatsacheninstanzen, die Bestim m ung des Umfanges nach freiem rich te r
lichem  Ermessen oder die B indung des R ichters auf erschöpfend festgelegte A b 
lehnungsgründe und schließlich die S tellung des Revisionsgerichts bei der Nach
prü fung  der Ablehnung von Beweisanträgen. H ins ich tlich  der ersten Frage steht 
Verf. m it Recht auf dem Standpunkt, daß, soweit zweLTatsacheninstanzen be
stehen, fü r  beide die Regelung der Bestim m ung des Umfanges der Beweis
aufnahme gleich sein m uß ; h ins ich tlich  der zweiten Frage, daß eine Aufzählung 
der Ablehnungsgründe im  Gesetz zu fordern ist. Auch dem is t durchaus bei
zustimmen, da hierdurch der R ich te r gezwungen w ird , sich über den Grund der 
Ablehnung hinreichend Rechenschaft zu geben. Schließlich regt Verf. fü r  die 
kommende Prozeßreform an zu erwägen, dem Revisionsgericht eine E rw eiterung 
seiner Rechte zu gewähren, ,,die den bisher durch eine zweite Tatsacheninstanz 
gewährten Schutz ersetzt und dam it die zwiespältige Gestaltung der Beweis
aufnahme in  berufungsfähigen und n ich t berufungsfähigen Strafsachen über
flüssig m acht“ , und zwar so, daß das Reichsgericht die Befugnis erhält, Beweise, 
die in  den Vorinstanzen n ich t erhoben worden sind, selbst zu erheben, um  da
durch in  Fällen kle inerer Verfahrensmängel eine Zurückverweisung zu ve r
meiden. E rh ä lt das Reichsgericht eine solche Befugnis, so könnte, wie Verf. 
hervorhebt, in  allen Instanzen eine Ablehnung von Beweisanträgen un te r V o r
wegnahme der Beweiswürdigung zugelassen werden, da dann ja  eine unbe
schränkte N achprüfung durch das Reichsgericht eine unzulässige E inschränkung 
der Beweisaufnahme ohne wesentliche Verzögerung wieder gutmachen könnte. 
Ob allerdings eine solche Belastung des Revisionsgerichts m it Tatsachen
feststellungen n ich t ein noch größeres Ü bel wäre, kann in  diesem Zusammen
hang n ich t e rö rte rt werden.

E in  sorgfä ltig  zusammengestelltes L ite ra turverze ichn is beschließt die A r 
be it die auch dem P ra k tike r v ie l Anregung geben kann.

K ö ln . Bohne-

Schüttpelz, D r. E lfr ied e : S ta a t  u n d  K in d e r fü r s o r g e  in  P re u ß e n  in  
d e r  e rs te n  H ä l f t e  des 19. J a h rh u n d e r ts .  W ichern-Verlag, B erlin - 
Spandau, 1936. 80 S. Brosch. RM. 1.— -

D ie S chrift is t als letztes H e ft un ter Le itung  von Professor K lum ker vom  F o r
schungsinstitu t f . Fürsorgewesen u. Sozialpädagogik in  F ra n k fu rt herausgegeben 
worden. Das M ateria l s tam m t im  wesentlichen aus dem Preußischen Geheimen 
Staatsarchiv, ergänzend aus andern M inisterien, Behörden u. Vereinen. Verf. 
w il l  zeigen, wie der preußische S taat sich zu den vielfachen Bestrebungen, die 
diese Z e it auf dem Gebiet der Fürsorge fü r  die verwahrloste Jugend hervor
brachte, stellte, und was er selbst zu ih re r Förderung ta t. —  In  der langen Ze it 
seiner am tlichen T ä tig ke it (1817— 1840) h a t M in is te r Altenstein sich h ier große 
Verdienste erworben; in  der D urch führung des Schulbesuches (A. is t die E in 
führung  der allgemeinen S chu lp flich t zu danken) sah er ein wirksames M itte l 
gegen Verwahrlosung und K r im in a litä t; er un terstü tzte  die neuen Organisationen 
durch Gewährung von Staatszuschüssen, ohne auf die innere V erw altung und 
T ä tig ke it E in fluß  auszuüben. —  Bedeutsam in  jener Ze it w ar vo r allem die 
Rettungshausbewegung, die nach dem V o rb ild  von Falk, Zeller u. a. auch in  
Preußen Ansta lten schuf, z. B. die W adzekanstalt in  Berlin , das M a rtin s tift in  
E r fu r t und das H e im  des Berliner Vereins zur E rziehung s itt lic h  verwahrloster 
K inder. Das S ta tu t dieses Vereins wurde 1825 vom  K ön ig  unm itte lba r bestätigt. 
Im  H e im  fanden K inde r von 10— 16 Jahren m it „w irk lic h  bösen Neigungen“ , 
die „schlechtesten der Schlechten“ , Aufnahme. D ie A n s ta lt wurde das V o rb ild  
fü r  viele ähnliche und h a t bis in  dieses Jahrhundert h ine in  ihre  Bedeutung bei
behalten (ih r D ire k to r Keßler h a t 1890 die Eisenacher Beschlüsse der IK V . 
zu r Frage der jugendlichen Verbrecher m it bearbeitet). Diese Berline r A nsta lt 
w ar die erste, die zu Strafe ve ru rte ilte  Rechtsbrecher auf nahm ; es bedurfte dazu 
in  jedem einzelnen F a ll einer Begnadigung des Königs. In  der Kabinettsordre
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von 1825, die fü r  2 Knaben die Begnadigung gewährte, wurde gleichzeitg die 
Anregung gegeben, auch in  andern geeigneten Fällen die Begnadigung zu er
b itten . —  Verf. geht auch auf die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts 
betr. die Behandlung gefährdete, verwahrloste und k rim ine lle  K inde r ein und 
auf die Bestrebungen, sie zu re form ieren: E rziehung als Verbrechensprophylaxe, 
hum aner S trafvollzug, S tufenvollzug, bedingter S tra ferlaß ; dazu die ganz modern 
anmutenden Ansichten von Altenstein: Nacherziehung fü r  die aus der S tra fha ft 
Entlassenen, ein dem jugendlichen A lte r  entsprechender S tra fvo llzug un te r Be
rücksichtigung allgemeiner Erziehungsgrundsätze. Im  allgemeinen waren 2 R ich
tungen der Reform  zu unterscheiden: vö llige Trennung der Erziehungsanstalten 
von den S trafansta lten und auf der andern Seite: Erziehungsversuche an Stelle 
von Strafe. —  Nachdem Verf. die Maßnahmen des Staates im  Zusammenhang 
m it der Armenpflege und der Schule e rö rte rt hat, b rin g t sie noch ausführliche 
Schilderungen von Entstehung und E n tw ick lung  einiger Rettungshäuser und 
d ru ck t im  Anhang K abinettordres von 1825 und 1846, sowie S ta tu ten  und 
Reglements verschiedener Vereine ab. —  D ie Anordnung des Buches is t leider 
n ich t ganz geschickt, so daß die Ü bersicht erschwert w ird, und das überaus 
w ertvo lle  und interessante M ate ria l n ich t ganz zu seiner Geltung kom m t.

B erlin . E . von Liszt.

Koch, H anns - H enn ing , D r. ju r . : „ D ie  Z e u g e n b e w e is re g e ln  des I n 
q u is it io n s p ro z e s s e s  im  L ic h te  d e r  m o d e rn e n  fo re n s is c h e n  P s y 
c h o lo g ie .“  H am burg  1937, Paul E v e rt Verlag. 62 S. 8 °. Brosch. R M . 3.30.

Es handelt sich um  eine schon dem Thema nach, aber auch in  der A r t  der 
Ausführung, sehr interessante H am burger D okto ra rbe it, Sie h a t sich zum 
Ziele gesetzt, den etwaigen psychologischen Gehalt der alten Beweisregeln vom  
Standpunkte der Ergebnisse der modernen forensischen Aussagepsychologie 
aus k ritisch  zu untersuchen und zu ihnen S tellung zu nehmen.

Nach der E in le itung, die sich insbesondere m it der Geschichte des Zeugen
beweises im  Inquisitionsprozeß befand, werden die früheren Beweisregeln von 
ih ren  ersten Anfängen bis zu den Prozeßordnungen Anfang des 19. Jahrhunderts 
den entsprechenden heutigen Lehren der forensischen Psychologie gegenüber
gestellt, und zwar m. E . in  fast durchweg zutreffender kritischer Beleuchtung. 
Verf. kom m t dabei zu dem schon S. 22 fo rm u lie rten  Ergebnis, daß sich „d ie  
Zeugenbeweisregeln des Inquisitionsprozesses selbst d o rt als zu eng und un
elastisch und deswegen unbrauchbar erweisen, wo m a n ..........ihren Grundge
danken durchaus als rich tig  und fo rts ch ritt lich  anerkennen m uß ; unbrauchbar um 
deswillen, weil sich das Leben in  seiner bunten V ie lgesta ltigke it und in  seinen uner
schöpflichen Varia tionen n ich t in  ein paar starre, papierne Regeln einfangen lä ß t“ .

Im  Gegensatz dazu is t eines der Hauptergebnisse der modernen Aussage
psychologie die Erkenntn is, daß alle „R ege ln “  nu r R ich tlin ien  sind, daß jeder 
F a ll etwas Besonderes is t und im  strengen Sinn Allgemeingültiges sich n ich t 
sagen läßt. Gerade das aber m acht die rich terliche  T ä tig ke it n ich t nu r unge
w öhnlich schwierig und verantw ortungsvoll, sondern auch besonders re izvoll.

Es wäre w ertvo ll, wenn Koch oder ein anderer diesen w ertvo llen Beitrag 
zur Geschichte der forensischen Psychologie ergänzen und erweitern würde. 
Ich  denke z. B. an die Darlegung, inw iew eit die „Beweisregeln" au f das 
römische Recht (vgl. auch Deuter, cap 19 v . 15), aus dem ja  der Zeugenbeweis 
damals übernommen wurde, zurückgehen. Dann auf die Behandlung der Be
weisregeln in  dem älteren S ch rifttum . A n  die Bestimmungen über Technik des 
Beweises, z. B . bei Gegenüberstellungen, w ie sie in  ausländischen Prozeßord
nungen sich bis au f den heutigen Tag erhalten haben, wobei besonderes Ge
w ich t au f das angloamerikanische law  of evidence zu legen wäre. U nd schließ
lich  an die Frage, ob derartige Bestimmungen über Beweistechnik zweckmäßig 
sind oder n icht.

Mein ceterum censeo, das ich neben vielen anderen schon seit Jahrzehnten



1938, H . n Besprechungen 553

wiederhole, muß ich auch h ier w iederum aussprechen: Sachgemäße Beurte ilung 
der Zeugenaussagen setzt neben Anlage und E rfahrung auch gründliche K enn t
nisse in  der forensischen Psychologie voraus. Sie fliegen n ich t an, sondern müssen 
erworben werden. Möge der Tag n ich t m ehr fern sein, an dem bei uns die un
bedingte N otw endigke it einer gründlichen forensisch-psychologischen Schulung 
e rkannt w ird . Dann w ird  dieser Gedanke m it gewohnter Energie und U m sicht 
auch in  die T a t umgesetzt werden.

Potsdam. Albert Hellw ig.

D ru k k e r , L .:  D e  s e x u e e le  C r im in a l i t e i t  in  N e d e r la n d  1 9 1 1 — 1930, 
S tra frechte lijke  en crim inologische Onderzoekingen, Deel V I I I .  ’ S Gravenhage. 
M artinus N ijh o ff, 1937. X I  u. 154 S. Brosch. 3.60, geb. 5 Gulden.

Das Buch b rin g t die gu t und k la r dargestellten Ergebnisse einer sehr fleißig, 
sorgfä ltig  und klug, un te r Beachtung einer sehr reichen L ite ra tu r angestellten 
Untersuchung wesentlich statistischer Daten, die aber durch genaue persönliche 
Nachforschungen ergänzt sind. Besonders das K a p ite l 8 über die ö rtlichen V er
hältnisse zeigt diese gewissenhafte E inze larbe it an O rt und Stelle. H o lland  is t 
seiner Größe und seinen sozialen und adm in is tra tiven  Verhältnissen nach fü r  eine 
solche Untersuchung besonders geeignet. In  Deutschland könnte —  und sollte ! —  
sie n u r fü r  Einzelgebiete durchgeführt werden. D ie Königsberger D issertation 
von A d o lf Wilden, D ie K r im in a litä t der S ittlichke itsde lik te  seit 1910, 1928 er
schienen, b rin g t nu r eine sehr allgemein gehaltene B etrachtung der Zahlen der 
R eichssta tistik. —

Die S ittlichke itsde lik te  in  H o lland  hatten  im  K rieg  abgenommen, stiegen aber 
nach 1920 und mehr noch nach 1925 wieder an, wenn auch n ich t allgemein. Was is t 
daran schuld? W ohl auch bessere Polizeiüberwachung. A ber auch Änderung der 
Moral? der allgemeinen sozialen Verhältnisse? N ich t auch eine Änderung der 
ganzen Lebensauffassung? —  Ursachen der S ittlichke itsde lik te  sind zu finden in  
der W itte ru n g  —  W ärm e! — , im  A lte r, im  Leben außer der Ehe, in  einer schlechten 
Ehe und in  schlechtem Familienleben, in  schlechter K indererziehung, in  gerin
gem B ildungsstand („D ie  sexuelle K r im in a litä t is t die rohe Äußerung des Sexual
lebens von Menschen, bei denen dies n ich t sub lim ie rt is t.“  S. 138); ferner sind es 
schlechte Wohnungsverhältnisse, A lkohol, Mangel an guter E rholung. A lle  ein
zelnen P unkte  werden gewissenhaft untersucht. —  Von K astra tion  w il l  der V e r
fasser n ich t v ie l wissen. E r schließt sein Buch m it dem Satz: „H o m o  sum, n il 
hum anum  a me alienum  p u to .“

Das W erk is t sehr beachtenswert und ein gutes V o rb ild  fü r  ähnliche A r 
beiten. E ine kurze Ü bersicht in  englischer Sprache is t beigefügt. Solche finden 
sich heute in  niederländisch geschriebenen W erken häufig, auch in  Ita lie n ; ich 
kann das nu r begrüßen.

Heidelberg. W. M itterm aier.

A rch ivos de M ed ic in a  Legal e Identificacao , R io  de Jan eiro .
Es lieg t vo r Jahrgang IV  Band 12 und 13. W ie schon der T ite l der Z e it

sch rift besagt, b rin g t sie Abhandlungen aus den Gebieten der Gerichtsmedizin 
und der Daktoloskopie. Band 12 b rin g t eingehende N achrufe und A rtik e l über 
Vucetich und das von ihm  geschaffene W erk der Daktoloskopie, wie überhaupt 
dieses H e ft der Z e itsch rift in  erster L in ie  den Fragen der Verbrechererkennung 
und des Verbrechensnachweises gewidmet is t. Band 13 is t dem Anthropologen 
Cesar Lombroso gewidmet. Sein Leben, sein W erk und die auch heute noch 
daraus zu ziehenden Folgerungen werden eingehend besprochen. Bei der Fü lle  
des Gebotenen is t es unmöglich, au f die einzelnen Abhandlungen einzugehen. F ü r 
jeden aber, der sich m it den genannten Zweiggebieten des Strafrechts beschäf
t ig t,  b ie te t die Z e itsch rift eine wahre Fundgrube wissenschaftlichen Materials.

H am burg. Schniederkötter.
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Z e i ts c h r i f t e n s c h a u .
Von H . L a n g e -C o s a c k  in  Breslau.

1. G ro ß , K .:  Z u r  F ra g e  d e r p a th o g e n e n  D e l ik te .  W iener klin ische Wochen
schrift. 50. Jhrg., S. 297, 1937-

Verf. geht auf die den Psychiater und K rim ino logen gleicherweise in te r- 
essiernde Frage ein, inw iew e it seelisch abnorme Zustände auf die Verbrechens
gestaltung e inw irken können. W enn es auch einen gesetzmäßigen Zusammen
hang zwischen D e lik ten  und „psychopathischen Zuständen“  n ich t g ib t, so 
sind doch dem Psychiater charakteristische D e lik te  bei den einzelnen geistigen 
E rkrankungen bekannt. U n te r diesen können die sog. pathogenen S traftaten, 
die sich fo lge rich tig  aus der krankha ften  Denk- oder Gefühlsrichtung eines 
Menschen entw ickeln oder einem aus der K ra n kh e it hervorgehenden Zweck 
dienen, von besonderem psychologischem Interesse sein. Verf. berich te t über 
eine Reihe interessanter Fälle  dieser A r t :  1. D iebstahl eines schon früher k r im i
nellen Dienstmädchens in  einem ängstlich gefärbten Depressionszustand m it 
Versündigungsideen als pathogenes Zw eckdelikt, um  einen frühe r erlassenen 
S tra frest zu verbüßen. 2. Scheinbar motivloses M orda tten ta t eines Schizophrenen 
auf einen unbekannten Menschen als im pu ls ive r Selbstbefreiungsakt aus dem 
Wunsche heraus, anschließend selbst h ingerich te t zu werden. 3. A n s tiftu n g  zum 
Gattenm ord als Triebhandlung einer debilen, nach Schädeltrauma charakterlich  
veränderten H yste rika . 4. Veruntreuung als Selbstbefreiungsakt im  Verlaufe 
eines schleichenden reaktiven Depressionszustandes bei einem bisher unbe
scholtenen, am Ende seiner D ienstzeit stehenden Manne.

Neben diesen aus psychopathologischen M otiven entstehenden Zweck
de lik ten  werden noch einige Fälle von falscher Selbstbezichtigung geschildert, 
von denen in  den le tzten Jahren die Selbstbeschuldigung des Mordes an P h ilipp  
H alsm ann durch einen haltlosen, phantasiebegabten Landstre icher die größte 
praktische Bedeutung gewonnen hat. Auch diese falschen Selbstbeschuldigungen 
kommen vorzugsweise bei M elancholikern, aber auch bei Schwachsinnigen, 
E p ilep tike rn , H ysterikern , im  Kokainrausch und bei Psychopathen a ller A r t  
vor. P rinz ip ie ll sind die pathogenen D e lik te  keineswegs zu exkulpieren, wenn 
auch der größte T e il der von dem Verf. geschilderten Tä te r auf G rund des 
psychiatrischen Gutachtens fü r  unzurechnungsfähig e rk lä rt wurde.

2. Langelüddeke, A .:  Z u r  fo re n s is c h e n  B e d e u tu n g  d e r p e rn iz iö s e n  
A n ä m ie . A llgem . Zeitschr. f. Psychiatr. Bd. 105 S. 147, 1937.

D ie  Beobachtungen über Psychosen im  V erlau f der perniziösen Anämie 
haben sich in  den le tzten Jahren gehäuft. Da nu r wenige Fälle  bekannt sind, 
in  denen die perniziöse Anäm ie forensische Bedeutung gewonnen hat, berichte t 
Verf. über einen Kranken, den er h ins ich tlich  der Frage der Geschäftsfähigkeit 
zu begutachten hatte. Bei diesem ha tte  sich nach einem neurasthenischen 
Vorstad ium , das schon m it le ichten Bewußtseinsveränderungen einherging, 
eine wahnhafte Psychose entw icke lt, in  deren Verlaufe er seine —  ihm  früher 
schon verhaßte —  Schwester grundlos bei der S taatsanwaltschaft anzeigte und 
später z iv ilrech tlich  belangen w ollte . D ie Diagnose w ar anfangs verkannt, 
später r ich tig  gestellt und anatom isch bestä tig t worden. Verf. be ton t die diagno
stischen Schwierigkeiten im  neurasthenischen Vorstadium , wegen des Wechsels 
der Erscheinungen aber auch in  späteren Krankheitsstadien, und verlang t m it 
R echt bei jeder unklaren Psychose eine Untersuchung des B lu tb ildes.

3. L em ke , R .:  U b e r  d ie  Z u r e c h n u n g s fä h ig k e it  e in e s  fü n fz e h n jä h r ig e n  
M ö rd e rs . A llgem . Zeitschr. f. Psychiatr. Bd. 105 S. 259, 1937.

A ls B e itrag  zu r Psychopathologie des Pubertätsalters sch ildert Verf. die
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Lebensgeschichte eines fünfzehnjährigen Jungen, der sich des Mordes an seiner 
G roßm utter schuldig gemacht h a t: V a te r arbeitsscheu, m inderw ertig , neunmal 
m it Gefängnis bestraft, h a t sich nie um  das uneheliche K in d  geküm m ert, Groß
m utte r, die die Erziehung des Knaben in  der H and hatte , nervös-hysterisch, in  
ih re r Fam ilie  Schizophrenie und Suizid. Der Junge h a t sich norm al en tw icke lt, 
in  der Schule schlecht gelernt, war vo rlau t, frech, unordentlich, h a t auch während 
der Schulzeit mehrere D iebstähle begangen. In  seiner Lehrstelle konnte er sich 
wegen L iederlichke it und U norden tlichke it n ich t halten, lie f fo r t  und tr ieb  sich 
dann mehrere Tage beschäftigungslos bei der G roßm utter herum. E r frag te  sie 
w iederholt, ob er zur See gehen dürfe, bekam aber im m er eine ablehende A n t
w ort. Schließlich erdrosselte er —  offenbar nach einer Strafe —  die Großm utter, 
nahm ih r Geld an sich und entfloh. D ie psychiatrische Beobachtung ergab, daß 
eine Geisteskrankheit n ich t vorhanden war, daß es sich vie lm ehr um  einen 
knapp du rchschn ittlich  in te lle k tue ll begabten, vo llkom m en gemütlosen Psycho
pathen handelt, der der Gruppe der Gesellschaftsfeinde zuzurechnen ist. D ie 
T a t w ar bei k la re r Besinnung und m it vo lle r Überlegung ausgeführt. E inem  
späteren W ide rru f des Geständnisses schenkten weder das G ericht noch der 
G utachter Glauben. Der jugendliche M örder wurde fü r  vo ll zurechnungsfähig 
e rk lä rt und m it 6, in  zweiter Verhandlung m it 8 Jahren Gefängnis bestraft.

4 . T h ie le , R .:  R e p l ik  a u f  das in  d em  P ro z e ß  gegen  d e n  M ö rd e r  W i lh e lm
G u s t lo f fs  e r s t a t t e te  p s y c h ia t r is c h e  S a c h v e rs tä n d ig e n g u ta c h te n .
Ä rz tliche  Sachverständigenzeitung, 43. Jhrg. S. 33, 1937.

Verf. ha tte  Gelegenheit, als sachverständiger Berater der Prozeßvertretung 
der G a ttin  des ermordeten Landesgruppenleiters Gustloff an der H auptverhand
lung gegen den M örder F ra n k fu rte r teilzunehmen. Das G utachten des vom  
Schweizer G ericht bestellten Sachverständigen, dessen R esulta t aus den Tages
zeitungen hinreichend bekannt ist, w ird  in  den wesentlichen P unkten  w ieder
gegeben. Verf. s tim m t der A ns ich t des Gutachters insofern bei, als Schizophrenie 
und manisch-depressives Irresein bei F ra n k fu rte r auszuschließen seien. Im  
Gegensatz zu der M einung des Sachverständigen h ä lt er aber auch die Annahme 
einer reaktiven  Depression fü r  ungerechtfertig t, da alle charakteristischen 
Symptom e fehlten. Das „Nebeneinander von  Selbstmord- und Mordgedanken 
und Vergnügungen“  spreche n ich t, wie der G utachter meine, fü r  eine reaktive  
Depression, sondern geradezu dagegen. P lanung und Ausführung des Mordes 
seien einer W illensrich tung  entsprungen, deren W urzeln niemals in  dem Boden 
einer reaktiven Depression gefunden werden könnten. Es sei zuzugeben, daß 
sich F. zur Ze it der P lanung der T a t und schon lange vorher auf Grund seiner 
geringen Lebenserfolge und des Zerwürfnisses m it seiner Fam ilie  in  dem Zu
stand einer begreiflichen Verstim m ung befunden habe. Seine innere S itua tion  
habe sich n ich t wesentlich von der eines anderen „ve rbum m elten  Studenten“  
unterschieden, wobei allerdings noch die durch das häufige körperliche K ra n k 
sein und die a ffek tive  Beanspruchung durch die Judenfrage gegebenen beson
deren Um stände in  Ansatz zu bringen seien.

V erf. kom m t zu dem zusammenfassenden U rte il:  „Irgendw elche psycho- 
pathologische Mechanismen, die sich der willensmäßigen Beherrschung entziehen, 
haben sich bei k ritischer B etrachtung der zur Beurte ilung stehenden Tatbestände 
n ich t auffinden lassen“ . E r  be ton t nachdrücklich, daß auch ein Grenzfall n ich t 
vorliege und daß die T a t „a ls  Ausfluß einer W illensrich tung  aufzufassen sei, die 
ganz und gar vom  Normalpsychologischen her zu begreifen und zu beurteilen is t “ . 
W ährend der gerichtliche Sachverständige zu dem Schlußurte il kam, daß „de r 
seelische Mechanismus dieser Vorgeschichte am M ord an Gustloff im  Verein m it 
der ko n s titu tione ll geschwächten Grundlage des Nervensystems Frankfu rte rs  nach 
ä rz tlicher Rechnung im. Sinne einer gewissen E inschränkung der V e ran tw o rtlich 
ke it in  Rechnung zu setzen“  sei, is t nach dem U rte il des Verf. eine Herabsetzung 
der s tra frechtlichen V e ra n tw o rtlichke it des Angeklagten auszuschließen.
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5. Persch, R .:  E p i le p to id e  P e r s ö n l ic h k e i te n  u n d  P y ro m a n ie .  M onats
sch rift f. Psychiatr. u. Neurol. Bd. 95 S. 173, 1937).

Ausgehend von 2 eigenen Beobachtungen (1. lö jä h rig e r B randstifte r, den 
V erf. als epileptoide Persönlichkeit m it Beimengung anderer psychopathischer 
Züge kennzeichnet. 2. 30 jährige Gravida, die ohne ersichtlichen Grund tr ie b h a ft 
Feuer leg t und ebenfalls „ep ilep to ide “  Züge neben „h a ltlo s  reaktiven  Symp
tom en“  aufweist. In  beiden Fällen besteht erbliche Belastung m it epileptoiden 
Zügen in  Verb indung m it anderen psychopathischen Eigenschaften) beschäftigt 
sich Verf. m it den epileptoiden Pyromanen, die er von den anderen B rand
s tifte rtyp e n  abzugrenzen sucht. Neben der triebha ften  Neigung zum Brandlegen 
fanden sich häufig  noch andere abnorme Triebregungen. Verf. s te llt die kon
stitu tionell-erbbio logische Betrachtungsweise in  den Vordergrund. E r hebt das 
pyromanische Syndrom  als Sonderform des „Form enkreises der anfa llsartigen 
E rkrankungen“  heraus, während er andere abnorme Züge nur als Randsym ptom e 
aus anderen Psychopathiekreisen ansieht.

Be i der eingehenden Besprechung der L ite ra tu r werden eine Reihe von 
Fällen in  n ich t im m er ganz überzeugender Weise als „ep ilep to ide  Triebstörungen 
im  Sinne des pyrom anischen Syndroms“  gedeutet. Verf. n im m t an, daß das 
pyrom anische Syndrom  m it anderen Triebstörungen auf Funktionsanom alien 
des H irnstam m s zurückzuführen ist.

F ü r die forensische Beurte ilung erwägt Verf. in  einzelnen Fällen schwerer 
tr iebha fte r V erstim m ung die Z ub illigung  des § 51 Abs. 1; im  allgemeinen komme 
dagegen w ohl nu r der Abs. 2 in  Frage. Wegen der großen Gefahr fü r  die A llge
m einheit sei in  den meisten Fällen die U nterbringung in  H e il- und Pflegean
sta lten und bei Jugendlichen Fürsorgeerziehung angezeigt.

6 . A nd ers , H .  E .:  P a th o lo g is c h -a n a to m is c h e  B e fu n d e  ü b e r  S p ä t 
fo lg e n  v o n  K r ie g s s c h u ß v e r le tz u n g e n  des S c h ä d e ls  u n d  des G e h irn s . 
Verhandl. d. Gesellsch. Deutsch. Neurol. u. Psychiater. 2. Jahresversamml. 
geh. in  F ra n k fu r t a. M. vom  22.— 29. 8. 1936. Sonderdruck der Zeitschr. f. d. 
ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 158 S. 273, 1937.

Eingehende Schilderung der pathologisch-anatomischen Befunde in  sechs 
Fällen, die eine Folge von nahezu 20 Jahre vorher erlittenen Schußverletzungen 
des Schädels und des Gehirns darstellten. Bemerkenswert is t die häufig  mangel
hafte  Übereinstim m ung zwischen klin ischem  Sym ptom enbild und zugrunde 
liegendem pathologisch-anatomischem Befund, die zur Verkennung des orga
nischen Krankheitsprozesses und zu falscher gu tachtlicher Beurte ilung führte . 
Verf. sagt deshalb m it Recht, daß bei jeder organischen H irnverle tzung  m it einer 
gewissen W ahrschein lichke it m it dem A u ftre ten  von Spätfolgen gerechnet 
werden m üßte und daß Veränderungen auf psychischem Gebiete, zunächst 
auch ohne ob jek tive  neurologische Symptome, den Verdacht au f einen orga
nischen H irnbe fund  nahelegen müßten. E r kann an seinem M ate ria l aufweisen, 
daß der Kreis der d ifferentia ld iagnostischen M öglichkeiten nach derartigen 
Verletzungen n ich t w e it genug zu ziehen ist, ehe das Vorliegen von organischen 
Spätfolgen ausgeschlossen werden kann.

7. Lange, J .:  D ie n s tv e r w e ig e r u n g  aus re l ig iö s e n  G rü n d e n . Münch, 
med. Wochenschr. 84. Jhrg. S. 13, 1937.

Dienstverweigerer aus religiösen Gründen h a t es seit dem Ende des Krieges 
n ich t m ehr gegeben. E rs t in  jüngster Z e it h a t diese Tatsache w ieder an Bedeu
tung  gewonnen. O ft genug hegt bei dem D ienstverweigerer eine Geisteskrankheit 
vor, m eist eine Schizophrenie, m anchm al auch ein z irku lä re r Zustand. In  anderen 
Fä llen tre ffen  so ausgesprochen psychopathische Züge und so schwere E rlebn is
w irkungen zusammen, daß auch h ie r die psychiatrische Beurte ilung einfach is t, 
da infolge der grob abnormen A rtu n g  vorübergehend oder dauernd D ienst-



U n b r a u c h b a r k e i t  vorlieg t, während der § 48 des M ilitärstrafgesetzbuches 
sich nu r auf den D ie n s tfä h ig e n  bezieht.

Anders is t die Sachlage, wenn n ich t die pathologische Veranlagung, sondern 
die religiöse M o tiv ie rung  der D ienstverweigerung im  Vordergrund steht. Meist 
hande lt es sich h ier um  Angehörige aus dem Protestantism us erwachsener 
Sekten, die den günstigsten Boden fü r  starre religiöse H altungen geben. U n te r 
ihnen g ib t es w ohl D ienstverweigerer aus echtem religiösem Glauben. H äu fig  
aber verbergen sich andere, o ft recht erbärm liche M o tive  un te r diesem Deck
m antel. H ie r hande lt es sich n ich t um Geisteskrankheit, wenn auch o ft genug 
wegen des ungewöhnlichen und starren Verhaltens der Verdacht au ftaucht. 
N u r sind Vernunftg ründe h ier ebenso wenig w irksam  wie bei wahnhaften E r 
krankungen. E ine Sonderstellung n im m t die Gruppe der Jugendlichen ein, die 
über das gewöhnliche A lte r hinaus in  der P ubertä t stecken geblieben ist. Bei 
ihnen w ird  m an v ie lle ich t bei geeigneter Führung eine E inordnung erreichen, 
während eine harte  Bestrafung die Z u ku n ft vern ichten kann. F ü r die Behandlung 
der erwachsenen Dienstverweigerer aus religiösen Gründen w ird  man auf die 
Erfahrungen hinweisen können, die m an auf anderen Gebieten, etwa bei den 
wahnhaften E inb ildungen der Degenerierten in  der S tra fha ft, gemacht hat. 
Diese abnormen Reaktionen waren w e it verbre ite t, solange sie Vorte ile  brachten, 
verschwanden aber schlagartig, als sie zu keinerle i Vergünstigungen m ehr 
füh rten . M an w ird  also auch die D ienstverweigerer aus religiösen Gründen, schon 
a lle in um  des Beispiels w illen, n ich t anders zu behandeln haben als andere 
Dienstverweigerer auch.

8 . W ag ner, W ., und S o llm ann , H .:  „ E r n s te  B ib e l fo r s c h e r " .  Deutsche 
Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin, Bd. 28 S. 433, 1937.

D ie  Sekte der ernsten B ibelforscher is t wegen der grundsätzlich staats
fe indlichen E inste llung seit 1933 in  Deutschland verboten. D ie  V e rff. ha tten  
Gelegenheit, 2 M itg lieder dieser Sekte, die wegen ih re r religiösen E inste llung 
m it der D iens tp flich t in  K o n f l ik t  gekommen waren, längere Ze it s ta tionär zu 
beobachten, und haben daraufh in  noch eine Reihe anderer Sektenm itglieder, 
die zumeist in h a ftie rt waren, einer Untersuchung unterzogen. Geisteskranke 
waren un te r den ix  untersuchten Sektierern n ich t. Dagegen fanden sich eine 
Reihe eigenartiger Persönlichkeiten, die von den V erff. in  „A k t iv e “  und „S t i l le “  
e ingete ilt werden. Bei der E rforschung der Ursachen, die den einzelnen zum 
Sektierer haben werden lassen, erwiesen sich C harakter und U m w e lt gleicher
weise als w ich tig . F ü r einige „S t i l le “  waren die Kriegserlebnisse fü r  die religiöse 
W andlung maßgebend geworden. Bei den Jugendlichen spielte die U m w e lt o ft 
eine ausschlaggebende Rolle. D ie  stra frechtliche V erantw ortung is t bei den 
Jugendlichen m eist als ve rm inde rt anzusehen, zumal erst die weitere E n tw ic k 
lung zeigen kann, ob es sich n u r um  eine vorübergehende pubertäre T ro tzha ltung  
oder um  bleibende psychopathische Züge handelt. Be i den „ausgereiften A k t i 
v is ten " w ar die Sucht nach Herausforderung ein gemeinsamer Wesenszug. 
Gerade bei ihnen waren v ie l weniger echte R e lig ios itä t als das Oppositionelle 
ihres Charakters, das ihnen von jeher eine E inordnung in  die Gemeinschaft 
erschwert hatte, fü r  ih re  E inste llung bestimmend. Ih re  unbelehrbare fanatische 
H a ltu n g  m acht jedes E in lenken unm öglich. —  Zum  Schluß weisen die V erff. 
au f die anlagegemäßen Beziehungen der fanatischen Psychopathen zur Schizo
phrenie h in. Sie betonen, daß es sich bei vielen Sektierern ursprünglich um w e rt
volles Menschenmaterial hande lt und daß u. a. a lle von ihnen untersuchten 
B ibelforscher tüch tige  H andw erker waren.

9. K o lf, P .:  A k u te  R a u s c h z u s tä n d e  u n d  ih r e  g e r ic h t l ic h - p s y c h ia t 
r is c h e  B e d e u tu n g . Ö ff. Gesundheitsdienst, 3. Jhrg., A. S. 696, 1937-

D ie durch verschiedene G ifte  hervorgerufenen akuten Rauchzustände werden 
in  ihren wesentlichen E igentüm lichke iten  geschildert. Zahlenmäßig überwiegen
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die im  A lkoholrausch begangenen D elik te . W ich tig  is t die Unterscheidung 
zwischen normalem und pathologischem Rausch, dem im m er eine In to leranz 
des betreffenden Ind iv iduum s, die vorübergehend oder dauernd, in  der K on 
s titu tio n  begründet oder erworben sein kann, zugrunde liegt. Auch M orphin isten 
haben n ich t selten m it dem G ericht zu tun , weniger häufig gewinnen Rausch
zustände durch K oka in  oder verschiedene Inha la tionsnarko tika  forensische Be
deutung.

W ird  der ärztliche Sachverständige bei einem A lkoho lde lik t zugezogen, so 
w ird  er Unzurechnungsfähigkeit im m er dann annehmen, wenn eine der Formen 
des pathologischen Rausches oder „e in fache sinnlose B etrunkenhe it“  infolge 
sehr reichlichen Alkoholgenusses bestanden hat. D er gewöhnliche Rausch is t 
jedoch in  der Regel als selbstverschuldeter Zustand anzusehen. Angesichts der 
großen Menge von Rauschdelikten w ird  der ärztliche Sachverständige im  
Interesse der allgemeinen Sicherheit bei der Annahme pathologischer Rausch
zustände die äußerste V orsicht w alten lassen müssen, da es n ich t angängig ist, 
bei einem gewöhnlich Berauschten fü r  seine D e lik te  S tra fm ilderung oder A u f
hebung wie bei einem Geisteskranken zu gewähren.

10. Langelüddeke, A .:  Z u r  g e s e tz l ic h e n  B e h a n d lu n g  R a u s c h g i f t 
s ü c h t ig e r .  Verhandl. d. Gesellsch. D tsch. Neurol. u. Psychiater. 2. Jahres- 
versamml. geh. i. F ra n k fu r t a. M. v. 2 2 .-2 5 . 8. 1936. Sonderdr. d. Zeitschr. 
f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 158 S. 436, 1937.

F ü r die gesetzliche Regelung der Bekäm pfung der Rauschgiftsucht vom  
Verbraucher her werden im  wesentlichen die folgenden Vorschläge gemacht: 
Jeder Rauschgiftsüchtige und auch jeder K ranke, der aus ärztlicher In d ik a tio n  
Rauschgifte en thä lt, sind von dem behandelnden A rz t dem K re isarzt zu melden. 
Dieser h a t im  Benehmen m it dem behandelnden A rz t zu entscheiden, ob die 
In d ik a tio n  ausreicht. Nach Untersuchung durch den K re isarzt w ird  bei den 
Rauschgiftsüchtigen die zwangsweise Entziehung in  einer dazu bestim m ten 
geschlossenen A nsta lt, in  leichtesten Fällen außerhalb der A n s ta lt angeordnet. 
Auch nach der Entlassung unterstehen Rauschgiftsüchtige der Beobachtung 
des Kreisarztes. F ü r die schwersten Fälle is t vorgesehen, daß Rauschgiftsüchtige, 
die n ich t imstande sind, ihre Angelegenheiten zu besorgen oder sich oder ih re  
Fam ilie  der Gefahr des Notstandes aussetzen oder sich oder andere gefährden, 
auf A n trag  der Angehörigen, der S taatsanwaltschaft, des Kreisarztes oder des 
Le iters der Entziehungsansta lt en tm ünd ig t werden können.

D er V o rtr . ho fft, durch diese fü r  den betroffenen Süchtigen harten, fü r  die 
A llgem einheit aber wohltuenden Bestimmungen die heute noch bestehende 
Lücke im  Gesetz auszufüllen.

11. Von der H eyd t, A .:  D ie  B e d e u tu n g  d e r  p s y c h ia t r is c h e n  B e g u t 
a c h tu n g  im  U n te r b r in g u n g s v e r fa h r e n  gem ä ß  § 4 2 b  G gG . A rch iv  
f. Psychiatr. Bd. 107 S. 182, 1937).

W ährend das G ericht bei der Entscheidung über die Frage der U nterbringung 
gemeingefährlicher Zurechnungsunfähiger und verm indert Zurechnungsfähiger 
gemäß § 42b die „äußere Tatse ite“  zu untersuchen hat, fä l l t  dem psychiatrischen 
Sachverständigen die B eurte ilung der „inne ren  Tatse ite“  zu. E r h a t nach Fest
stellung des Geisteszustandes des Täters die Frage zu untersuchen, ob und in  
welchem Ausmaß die T a t Ausfluß einer geistigen S törung is t und ob auf Grund 
der letzteren w eiter strafbare Handlungen zu befürchten sind.

F ü r die U nterbringung fa llen solche Täter, die sich, etwa info lge eines 
Fieberdelirs, vorübergehend in  einem k ra n kh a ft veränderten Geisteszustand 
befunden haben, von vornherein aus. Dagegen is t die U nterbringung stets bei 
den besonders gefährlichen paranoischen Rechtsbrechern angezeigt. H ierzu 
sind die Paranoiker m it gu t erhaltener Persönlichkeit (bei denen das G ericht 
m itu n te r schwer von der N otw endigke it der U nterbringung zu überzeugen ist),

558 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  ig38 , H . n



1938, H . i i Zeitschriftenschau 559

die paranoiden Schizophrenen und bis zu einem gewissen Grade auch die W ahn
kranken auf alkoholischer Grundlage zu rechnen. W ährend man die Gemein
gefährlichke it bei den W ahnkranken a lle in auf den krankha ften  Geisteszustand 
zurückführen kann, is t bei der großen Zahl der verm indert zurechnungsfähigen 
Schwachsinnigen, sofern es sich n ich t um  Trieb  verbrechen bei höheren Graden 
von Schwachsinn handelt, in  der Regel auch das H inzukom m en ta tfö rdernder 
oder -bestimmender exogener Momente von Bedeutung. Auch wenn die äußere 
Tatseite fü r  Gem eingefährlichkeit spricht, is t n ich t erwiesen, daß diese Annahme 
durch die Erforschung der inneren Tatseite gestützt w ird . L ieg t das Schwer
gew icht auf der exogenen Seite, so h a t die medizinische B eurte ilung festzu
stellen, ob und inw iew e it die W iederkehr ähnlicher krim inogener Gesamtlagen 
wahrscheinlich ist, und darnach die Gem eingefährlichkeit zu beurteilen. In  
manchen Fällen, z. B. bei s tra ffä llig  gewordenen Senil-Dementen w ird  man die 
Gefahr fü r  die A llgem einheit auch durch andere Maßnahmen als durch die 
U n terbringung in  einer H e il- und Pflegeanstalt, etwa durch geeignete Beauf
sichtigung durch die Fam ilie , als beseitigt ansehen dürfen.

12. T ö b b e n : K r im in a lb io lo g ie  u n d  B e w a h ru n g s p ro b le m . D tsch. 
Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. 28 S. 52, 1937. Verhandl. d. dtsch. 
Gesellsch. f. gerichtl. u. soziale Med. auf der 25. Tagung in  Dresden vom  17. 
bis 19. 9. 1936.

D er V o rtr . fü h r t seine schon in  einem früheren Vortrage angedeuteten 
Vorschläge fü r  ein Bewahrungsgesetz, durch das die noch n ich t krim ine llen, aber 
h a rt an der Grenze stehenden Personen erfaßt werden sollen, näher aus. Das 
zu schaffende Gesetz soll fü r  die folgenden Personen, soweit sie noch n ich t 
un te r die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen (Reichsfürsorgepflicht
ordnung, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, Gesetz gegen gefährliche Gewohnheits
verbrecher usw.) fallen, G eltung haben:

1. Gemeinschaftsschädigende Psychopathen und Leichtschwachsinnige, 
un te r diesen besonders die große Zahl der bewahrungsbedürftigen P rostitu ie rten . 
2. Arbeitsscheue Personen. 3. Fürsorgezöglinge, die sich als unerziehbar erweisen, 
und bewahrungsbedürftige M inderjährige-zw ischen 19 und 21 Jahren, die von 
der Fürsorgeerziehung n ich t m ehr erfaßt werden. 4. N ich tk rim ine lle  R auschgift
süchtige, fü r  die eine E n tm ünd igung auf G rund des § 6 BG B. n ich t möglich ist. 
5. Solche sterilis ierte Persönlichkeiten, die die Gesellschaft durch sittenloses V e r
ha lten schädigen und zur V erbre itung von Geschlechtskrankheiten beitragen.

Das präkrim ine lle  Leben der Verwahrlosten soll m ehr als bisher erforscht 
und prophy laktisch  fü r  die Verbrechensbekämpfung, vo r allem fü r  den K am pf 
gegen das Gewohnheitsverbrechertum ausgewertet werden.

13. B erich t über die G en era lve rsam m l. d . Gesellsch. ungarischer P sy
ch ia te r und den 14. U ngarischen  psychiatrischen Landeskongreß in  
B udapest vom  30. M a i bis 2 . Ju n i 1937. Psychiatr.-neurol. Wochenschr. 
39. Jhrg. S. 419, 428 u - 443. W37-

A u f den Tagungen des Landeskongresses hieß ein R e fe ra t th e m a „D ie  
Forschung der krim inalb io logischen Persönlichkeit und die Rechtspflege.“  Vom  
juristischen S tandpunkt referierte K ronanw a lt D r. F inkey, vom  ärztlichen Stand
p u n k t D r. Bakody. D er kurze B e rich t über das ärztliche Referat muß im  einzel
nen nachgelesen werden. Außerdem referierten zu diesem Thema D r. Szecsödy 
und D r. Szondi.

14. S tu m p fl, F .:  P s y c h o p a th e n fo rs c h u n g  u n d  K r im in a lb io lo g ie .  E rb 
biologische Ergebnisse 1933— 1937- F o rtsch ritte  der Neurol. u. Psychiatr. 
9. Jhrg. S. 167, 1937-

Übersichtsreferat über die einschlägigen erbbiologischen A rbe iten  über 
Wesen und Entstehungsbedingungen der Psychopathie aus den Jahren 1933
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bis 1937, deren Ergebnisse fast ausschließlich au f krim inalb io logischem  Gebiete 
hegen. E in  eingehendes Verzeichnis der L ite ra tu r au f dem Gebiete der Z w illings
und Fam ilienforschung is t beigefügt.
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15. L ang , T h .:  W e ite r e r  B e it r a g  z u r  F ra g e  n a c h  d e r g e n e tis c h e n  
B e d in g t h e i t  d e r  H o m o s e x u a li tä t .  Zeitschr. f. d. ges. N euro l u Psv- 
ch ia tr. Bd. 157 S. 557, 1937.

Verf. h a t seine Untersuchungen über die genetische B ed ing the it der Homo- 
sexua litä t (Ref. s. diese Zeitschr. 28. Jhrg. S. 343, 1937) w eiter fo rtg e fü h rt und 
übe rb lick t nun ein M ateria l von 651 männlichen Homosexuellen und 2241 V o ll
geschwistern aus abgeschlossenen Geschwisterreihen. E r w ar von der theo re ti
schen V orste llung ausgegangen, daß sich un te r den Geschwistern eine V er
schiebung des Geschlechtsverhältnisses zugunsten der M änner finden müßte, 
wenn ein T e il der Homosexuellen Umwandlungsmännchen, d. h. genetisch W eib
chen wären. Auch bei der Auszählung des vergrößerten M ateria ls h a t sich eine 
solche Verschiebung ergeben. E ine weitere Bearbeitung des M aterials, die auch 
anderen Fragestellungen dienen soll, is t vorgesehen.

16. U n g e rn -S te rn b e rg : D e r  S e lb s tm o rd  a ls  s o z ia lb io lo g is c h e  E rs c h e i
n u n g . O ffen tl. Gesundheitsdienst 3. Jhrg. B. S. 530, 1937.

Der Selbstmord gew innt in  den meisten Ländern Westeuropas von Jahr zu 
Jahr an Bedeutung. Nach der in te rna tiona len  Übersicht der Todesursachen- 
S ta tis tik  fü r  1933 steht der Tod infolge Selbstmord in  Deutschland der H äufig - 
ke it nach an 13. Stelle un te r den aufgezählten Todesursachen. Auch wenn man 
die verschiedenen Fehlerquellen berücksichtig t, so erg ib t sich tro tzdem  in  allen 
westeuropäischen Ländern außer Norwegen in  den le tzten 100 Jahren eine Zu
nahme der Selbstm ordhäufigkeit, über deren Ursache Verf. seine M einung fo l
gendermaßen zusam m enfaßt:

„D ie  Steigerung der Selbstm ordhäufigkeit während der le tzten hundert 
Jahre is t in  Westeuropa darauf zurückzu führen, daß innerha lb  unseres 
K u ltu rkre ises die religiösen und trad itione llen  Bindungen un te r dem E in 
fluß  der Aufklärungsphilosophie eine sehr starke Lockerung erfahren haben 
und zugleich die nunm ehr ,ungeborgenen' Menschen vom  Streben nach so- 
sialem A ufstieg und m aterie lle r Bereicherung in  einem Grade erfaßt worden 
waren, w ie nie zuvor —  als sekundäres M om ent kom m t h inzu die steigende 
Besetzung der hohen Altersklassen info lge der Zunahme der durchschn itt
lichen Lebensdauer.“

Der Ansicht, daß Selbstmörder vorwiegend Geisteskranke seien, daß über
haup t K ra n kh e it eine w ich tige  Ursache bzw. ein vorherrschendes M o tiv  sei, 
w idersprich t die ungarische S ta tis tik  m it 70,5% bzw. 69,8% Selbstmorden und 
Selbstmordversuchen aus gutem  Gesundheitszustand heraus in  den Jahren 1934 

x935- Nach der ungarischen S ta tis tik  werden als Selbstm ordm otive in  der 
Hauptsache angegeben: A rm u t, A rbe its los igke it und anderweitiges w irtsch a ft
liches M ißgeschick (25%), 2. Fam ilienzw istigke iten und andere fam iliä re  Schick
salsschläge (18— 19%), 3. Liebeskum m er (14— 15% ).

E ine bisher noch n ich t geklärte Erscheinung is t die ansteigende Selbst
m ordhäufigke it während der Sommermonate, die in  allen Ländern, die eine 
S e lbstm ordsta tis tik  nach M onaten führen, beobachtet worden ist.

Z u r praktischen Bekäm pfung des Selbstmordes schlägt Verf. wenigstens in  
den Großstädten unbürokra tisch  arbeitende Beratungs- und Betreuungsstellen
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